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Gesetz

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

das	Jahr	2018	war	kinderrechtlich	gesehen	kein	gutes.	So	manche	Reform,	
die	unmittelbar	Kinder	und	Jugendliche	betrifft,	wurde	wohl	nicht	auf	den	
Kindeswohlvorrang,	den	das	Bundesverfassungsgesetz	über	die	Rechte	von	
Kindern	eigentlich	vorgibt,	hin	überprüft.	

Als	Beispiele	sind	hier	anzuführen:

Schule
Schule	 sollte	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche	 ein	 Ort	 sein,	 an	 dem	 sie	 sich	
bestmöglich	entfalten	können,	ein	Raum,	der	Sicherheit	und	Schutz	bietet	
und	ein	Ort,	an	dem	Kinderrechte	auch	aktiv	gelebt	werden.

Das	Recht	auf	Bildung	und	Partizipation	muss	für	alle	Kinder	gleich	gelten,	
unabhängig	von	ihrer	Herkunft.

Eine kindgerechte Schule ist eine Schule, in der alle Kinder gleich behandelt 
werden	–	es	darf	kein	Kind	verloren	gehen	und	 insbesondere	muss	sich	
Schule	den	Bedürfnissen	der	Kinder	anpassen	und	nicht	umgekehrt.

Mit	dem	Pädagogikpaket	wurde	nun	die	Wiedereinführung	der	Ziffernnoten	
und	 des	 Sitzenbleibens	 in	 der	 Volksschule	 geregelt.	 Leider	 gab	 es	 zu	
dieser	 Entscheidung	 keinerlei	 fachliche	 Auseinandersetzung.	 Auch	 die	
Deutschförderklassen	widersprechen	den	Kinderrechten	auf	bestmögliche	
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Heimen,	die	von	Wachhunden	und	Stacheldraht	bewacht	wurden,	war	wohl	
eine	 der	 traurigsten	 Kinderrechtsverletzungen	 im	 Jahr	 2018.	 Durch	 die	
Diskussion	über	die	Abschaffung	der	Lehrausbildung	für	AsylwerberInnen	
oder	 die	 Möglichkeit,	 trotz	 aufrechter	 Lehrverträge	 Abschiebungen	
durchzuführen,	wackelt	eine	weitere	wichtige	Säule	des	Rechts	auf	Bildung	
für	minderjährige	Flüchtlinge.

Erziehungscamps für SchülerInnen
Wie	 ein	 bedingter	 Reflex	 wird	 von	 einigen	 Seiten	 gefordert,	 Kinder	
wegzusperren,	in	der	Erwartungshaltung,	dass	mit	solchen	überzogenen	
Maßnahmen	Kinder	und	Jugendliche,	die	teilweise	Probleme	machen	–	und	
damit	zum	Ausdruck	bringen,	dass	sie	Probleme	haben	–	geläutert	wieder	
in	die	Schule	zurückkehren	werden.

Anstatt	 erst	 einmal	 die	 getätigten	 Anzeigen	 zu	 evaluieren	 und	 in	
professionellen	Teams	zu	überlegen,	welche	pädagogische	Unterstützung	
Kinder,	Jugendliche,	die	Eltern	und	LehrerInnen	benötigt,	sollen	Kinder	und	
Jugendliche	nun	in	Camps	verbracht	werden.

Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	erwartet	sich	weniger	an	Populismus	
und	mehr	an	hilfreichen	pädagogischen	Überlegungen.

Wien	ist	eine	wunderschöne	und	lebenswerte	Stadt,	was	sich	auch	immer	
wieder	in	den	guten	Ergebnissen	bei	Städtevergleichen	abbildet.

Kinder und deren Rechte sind der Wiener Stadtregierung ein großes Anliegen, 
sie	setzt	sich	für	Partizipation	und	die	Vermittlung	von	demokratischen	
Werten ein.

Kinder	und	Jugendliche	müssen	gut	vorbereitet	werden	auf	eine	Welt,	die	
sich	 ständig	 verändert.	 Sie	 müssen	 Solidarität	 und	 die	 Übernahme	 von	
Verantwortung	lernen.

Imaginäre	 Ängste	 zu	 schüren,	 Menschen	 gegenseitig	 auszuspielen,	
Neidgefühle	 zu	erwecken,	 sowie	mit	Emotionen	zu	spielen,	 statt	Fakten	
zu	vermitteln,	 ist	nicht	die	Vorbildwirkung,	die	wir	uns	 für	Kinder	und	
Jugendliche vorstellen.

Menschenrechte	zu	hinterfragen	und	Politik	vor	den	Rechtsstaat	zu	stellen,	
sind	keine	Wertvorstellungen,	die	für	Kinder	und	Jugendliche	hilfreich	sind.
Alle	in	der	Politik	tätigen	Menschen	tragen	die	Verantwortung	dafür,	dass	
unsere Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriftet.

Es	 gibt	 die	 Verantwortung	 aller,	 sich	 für	 eine	 freie	 solidarische	 und	
glückliche	Gesellschaft	einzusetzen.

Solidarität,	 Wertschätzung,	 ein	 Miteinander	 und	 nicht	 gegeneinander,	
ein	respektvoller	Umgang,	das	sind	alles	Werte,	die	wir	unseren	Kindern	
mitgeben	sollten	–	sie	haben	ein	Recht	darauf.
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Entwicklung	 und	 Inklusion,	 auch	 hier	 fand	 sich	 keine	 pädagogische	
Expertise,	die	sich	dafür	ausgesprochen	hätte.	

Unentschuldigtes	 Fernbleiben	 von	der	Schule	wird	 seit	 September	 2018	
hart	 bestraft.	 Standen	 früher	 Beratungsgespräche	 mit	 SchülerInnen	
und	Eltern	als	Lösungswege	im	Vordergrund,	muss	man	jetzt	mit	hohen	
Geldstrafen	rechnen.	Leider	wurde	auch	der	Ausbau	der	Ganztagesschule	
zeitlich	 verzögert,	 was	 eine	 wichtige	 Maßnahme	 zur	 Herstellung	 von	
Chancengleichheit	im	Bildungssystem	darstellen	würde.

Anstatt	zu	überlegen,	welcher	strukturellen	sowie	inhaltlichen	Änderungen	
es	bedarf,	um	Schule	für	alle	Kinder	besser	zu	gestalten	und	ihre	vorhandenen	
Ressourcen	besser	zu	nutzen,	orientiert	sich	Schule	sehr	oft	noch	an	den	
Defiziten	der	Kinder.

Rauchen
Auch	 wenn	 das	 Schutzalter,	 ab	 dem	 man	 rauchen	 darf,	 auf	 18	 Jahre	
angehoben	 wurde:	 Das	 Recht	 auf	 Gesundheit	 der	 in	 der	 Gastronomie	
arbeitenden	 Lehrlinge	 wird	 durch	 die	 Rücknahme	 des	 generellen	
Rauchverbots	 in	Lokalen	dennoch	verletzt.	Sie	dürfen	zwar	selber	nicht	
rauchen,	aber	Passivrauchen	in	der	Arbeitsumgebung	wird	ihnen	zugemutet.

Kinderarmut
Keine	 Verbesserung	 der	 Situation	 konnte	 für	 armutsgefährdete	 oder	
armutsbetroffene	 Familien	 erreicht	 werden.	 Gezielte	 Unterstützungs-
maßnahmen	 fehlen	 bis	 heute,	 ganz	 im	 Gegenteil,	 die	 neue	 Sozialhilfe	
bringt	 sogar	 massive	 Verschlechterungen,	 vor	 allem	 für	 kinderreiche	
oder	geflüchtete	Familien,	mit	sich.	Studien	zeigen,	dass	Kinderarmut	zu	
geringerer	Bildung,	schlechterer	Gesundheit	und	Ausschluss	von	sozialer	
Teilhabe	führt.	Auch	für	Kinder,	die	im	EU-Ausland	leben,	deren	Eltern	aber	
in	Österreich	arbeiten	und	Steuern	zahlen,	gibt	es	weniger	Unterstützung.	Ob	
die	Indexierung	der	Familienbeihilfe	dem	Gleichheitsgrundsatz	entspricht,	
werden	wohl	Gerichte	entscheiden	müssen.	

Kinder- und Jugendhilfe
Das	Bundes-Kinder-	und	Jugendhilfegesetz	regelte	bisher	Mindeststandards	
in	der	Betreuung	und	Unterstützung	von	Kindern,	Jugendlichen	und	deren	
Familien.	Die	beschlossene	 „Verländerung“	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
birgt	 nunmehr	 die	 Gefahr	 in	 sich,	 dass	 sich	 die	 dennoch	 bestehenden	
Unterschiede	 in	 der	 Versorgung	 von	 Kindern	 hinsichtlich	 Leistung	 und	
Qualität	weiter	verstärken	(Verletzung	des	Diskriminierungsverbotes	des	
Art	2	UN-KRK).	Durch	den	Wegfall	einheitlicher	Mindeststandards	ist	eine	
massive	Verschlechterung	im	Bereich	des	Kinderschutzes	zu	befürchten.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche
Geflüchtete	Kinder	und	Jugendliche	sind	in	Österreich	nach	wie	vor	großen	
Ungleichbehandlungen	ausgesetzt.	Ihre	Betreuung	ist	qualitativ	schlechter	
als	die	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	und	Bildungsangebote	wie	Sprachkurse	
oder	Basisbildung	wurden	zuletzt	massiv	gekürzt.	Die	Unterbringung	in	
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DAS TEAM DER KJA

sitzend	von	links	nach	rechts:	Oliver	Steingötter,	Ercan	Nik	Nafs,	Monika	
Pinterits, Petra Höflinger

stehend	von	links	nach	rechts:	Marion	Hawel,	Peter	Sarto,	Claudia	Grasl,	
Margit	Grasinger,	Ines	Garnitschnig,	Sonja	Benyes,	Martina	Thalhammer

2018 gab es einige personelle Rochaden in unserem Team: 
Sabine	 Polak	 (Kanzlei),	 Irina	 Scheitz	 (wissenschaftliche	 Mitarbeiterin),	
Erwin	Sebek	 (Sozialarbeit)	und	Alexandra	Böck	 (Sozialarbeit)	haben	sich	
nach	teilweise	langer	Mitarbeit	beruflich	verändert.	Wir	wünschen	unseren	
Ex-KollegInnen	für	ihren	weiteren	beruflichen	Werdegang	alles	Gute!

Neu im Team begrüßen wir:
Im	 September	 2018	 wechselte	 Oliver	 Steingötter	 von	 der	 Kinder-	 und	
Jugendhilfe	 in	 das	 Team	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft.	 Seit	
November	 steht	 er	 gemeinsam	 mit	 Ines	 Garnitschnig	 SchülerInnen	
und	 Kindern	 in	 elementarpädagogischen	 Einrichtungen	 sowie	 deren	
Eltern	mit	Rat	und	Tat	 im	Rahmen	der	Bildungsombudsstelle	zur	Seite.	
Oliver	 Steingötter	 ist	 Sozialarbeiter,	 Case-	 und	 Caremanager,	 Trainer	
für	 Motivierende	 Kurzintervention	 und	 Lektor	 an	 der	 Fachhochschule	
St.Pölten	für	Soziale	Arbeit.	Seine	berufliche	Expertise	sammelte	er	zuvor	
in	der	offenen	Jugendarbeit	als	Mobiler	Jugendarbeiter,	als	Leiter	eines	
Jugendzentrums	und	in	der	Schulsozialarbeit.	Als	Bildungsombudsmann	
ist	ihm	eine	kritische	Parteilichkeit	bei	der	Unterstützung	von	Kindern	und	
Jugendlichen	im	Bildungssystem	ein	wichtiges	Anliegen.	

Leider	 werden	 Kinder,	 insbesondere	 aber	 Jugendliche	 im	 öffentlichen	
Diskurs	ständig	als	Gewalttäter,	Kriminelle,	Drogensüchtige,	Komatrinker	
etc. betrachtet, wobei außer Acht gelassen wird, dass Kinder und Jugendliche 
unter	einem	enormen	Leistungsdruck	stehen.

Psychische	Erkrankungen	sind	im	Steigen	begriffen	und	wir	als	Erwachsene,	
geben	 den	 Jugendlichen	 mit	 den	 oben	 genannten	 Zuweisungen	 keine	
Sicherheit,	sondern	betrachten	sie	meist	als	Störfaktoren.

Durch	 solche	 Zuschreibungen,	 sowie	 einen	 respektlosen	 Umgang	 vieler	
Erwachsener	 mit	 Jugendlichen,	 kann	 es	 natürlich	 dazu	 kommen,	 dass	
manche	der	Jugendlichen	diese	Zuschreibungen	verinnerlichen.

Die	 Kinder	 von	 heute	 sind	 Tyrannen.	 Sie	 widersprechen	 ihren	 Eltern,	
kleckern	mit	dem	Essen	und	ärgern	ihre	Lehrer	(Sokrates,	470-399	v.	Chr.).
580	n.	Chr.	schrieb	Gregor	von	Tours,	dass	man	die	Flammen	der	jugendlichen	
Leidenschaft	nur	mit	Hilfe	der	klösterlichen	Aufsicht	und	einer	strengen	
Disziplin	besiegen	könne.

Die	heutige	Jugend	ist	von	Grund	auf	verdorben,	sie	ist	böse,	gottlos,….	
unverantwortlich	und	entsetzlich	anzusehen	(Aristoteles	384-322	v.	Chr.).
Wie	diese	Aussagen	zeigen,	hat	sich	leider	die	Situation	von	Jugendlichen	
durch	die	Jahrtausende	hindurch	nicht	wirklich	viel	verändert.
Aristoteles,	 Sokrates,	 Gregor	 von	 Tours	 und	 andere,	 die	 meinten,	 sie	
müssten	die	Jugend	negativ	beschreiben,	leben	in	manchen	von	uns	leider	
noch	immer	weiter.	

Eine	 differenzierte	 Auseinandersetzung	 mit	 Aspekten,	 die	 Jugendlichen	
helfen,	ihren	Platz	in	unserer	Gesellschaft	zu	finden,	sollte	geführt	werden.	
Gemeinsam	mit	den	Jugendlichen	sollte	erforscht	werden	„wo	der	Schuh	
drückt“	und	was	notwendig	ist,	damit	keiner	unserer	Jugendlichen	verloren	
geht	 und	 sie	 Platz,	 Raum,	 Unterstützung	 und	 Hilfe	 finden,	 dort	 wo	 es	
notwendig ist. 

Monika Pinterits, Ercan Nik Nafs
Kinder-	und	JugendanwältInnen
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tätig	 war.	 Durch	 diverse	 Sprachkenntnisse,	 z.B.	 in	 französischer	 und	
englischer	Sprache,	wurde	sie	immer	wieder	für	spontane	Beratungen	im	
Anlassfall	herangezogen,	aber	auch	minderjährige	und	sehr	junge	Mütter,	
sowie	eine	enge	Zusammenarbeit	mit	den	Familienzentren	(ehemals	Eltern-
Kind-Zentren),	bildeten	dort	ihre	Themenschwerpunkte.

Ebenfalls	seit	Jänner	2019	verstärkt	Claudia	Grasl	das	Team	der	KJA.	Sie	
studierte	Rechtswissenschaften	und	hat	einen	Master	in	Sozialer	Arbeit.	Nach	
ihrer	Tätigkeit	in	einer	Rechtsanwaltskanzlei	und	der	Sozialversicherung	
begann	 sie	 vor	 über	 12	 Jahren	 im	 Sozialbereich	 zu	 arbeiten.	 Zuletzt	
arbeitete	sie	bei	SOS-Kinderdorf	als	Kinder-	und	Jugendrechtsexpertin.	Ihre	
Schwerpunkte	waren	neben	der	Rechtsberatung,	die	Interessensvertretung	
und	die	Netzwerkarbeit.	Claudia	Grasl	unterstützt	in	der	KJA	zum	einen	
die	Ombudsstelle	für	Sozialpädagogik	und	setzt	sich	zum	anderen	mit	ihrer	
rechtlichen	Expertise	für	die	Umsetzung	der	UN-Kinderrechtskonvention	
ein.	„Es	ist	gewiss,	dass	wir	in	unserer	modernen	Welt	besser	für	unsere	
Kinder	sorgen	können,	als	wir	es	jetzt	tun.	Es	gibt	keine	Entschuldigung	
dafür,	 den	 Kindern	 eine	 gute	 Kindheit	 vorzuenthalten,	 in	 der	 sie	 ihre	
Fähigkeiten	voll	entfalten	können.“	(Nelson	Mandela)

Verstärkt	 werden	 wir	 weiters	 durch	 Margit	 Grasinger.	 Nach	 3-jähriger	
Handelsschule	 begann	 Frau	 Grasinger	 1984	 beim	 Magistrat.	 Ab	 1985	
war	 sie	 in	 der	 MA	 34	 -	 Bau-	 und	 Gebäudemanagement	 als	 Kanzlei-	
und	 Sekretariatsleiterin	 tätig.	 Um	 neue	 Erfahrungen	 und	 einen	 neuen	
Aufgabenbereich	 kennenzulernen,	 wechselte	 sie	 2016	 in	 die	 MA	 53	 –	
Presse-	und	Informationsdienst	in	den	Fachbereich	Stadtkommunikation,	
2018	 in	 die	 MA	 11	 –	 Personal	 als	 Assistentin	 des	 Fachbereichsleiters	
und schlussendlich 2019 in die Kinder- und Jugendanwaltschaft als 
Kanzleileiterin.	Die	Beweggründe	in	der	KJA	zu	arbeiten	sind,	dass	sie	es	gut	
und	wichtig	findet,	dass	es	eine	Ombudsstelle	für	Kinder-	und	Jugendliche	
und deren Rechte gibt.

Im	November	2018	hat	Ines	Garnitschnig	ihre	Arbeit	im	Team	der	Kinder-	
und	Jugendanwaltschaft	aufgenommen.	Gemeinsam	mit	Oliver	Steingötter	
steht	 sie	 in	 der	 Bildungsombudsstelle	 SchülerInnen	 sowie	 Kindern	 in	
elementarpädagogischen	Einrichtungen	und	deren	Eltern	bei	Problemen	
zur	 Seite.	 Ines	 Garnitschnig	 ist	 Psychologin	 und	 beschäftigt	 sich	 seit	
vielen	Jahren	in	Theorie	und	Praxis	mit	Bedingungen	und	Möglichkeiten	
emanzipatorischer	Bildung	von	Kindern	und	Jugendlichen.	Schwerpunkte	
bilden	 dabei	 Diskriminierung	 und	 Ungleichheit,	 Heterogenität	 und	
Mehrsprachigkeit,	Migration	und	Flucht	sowie	die	Bildungspolitik.	Sie	hat	an	
zahlreichen	Forschungs-	und	Vermittlungsprojekten	mitgearbeitet,	die	der	
Frage	nachgingen,	wie	emanzipatorische	Bildungsprozesse	vermittlerisch,	
organisatorisch	und	strukturell	ermöglicht,	gestaltet	und	begleitet	werden	
können.	In	der	Bildungsombudsstelle	 ist	 ihr	die	konkrete	Unterstützung	
von	einzelnen	Kindern	und	Jugendlichen	ebenso	wichtig,	wie	die	Arbeit	
an	 der	 Veränderung	 von	 Denkweisen	 und	 Strukturen	 –	 für	 gewaltfreie,	
diskriminierungskritische	und	demokratische	Schulen	und	Kindergärten.

Neu	im	Team	begrüßen	wir	auch	Sonja	Benyes.	Bereits	während	des	Studiums	
der	 Politikwissenschaft	 legte	 Frau	 Benyes	 ihren	 Studienschwerpunkt	
auf	 den	 Bereich	 der	 Menschenrechte.	 Nach	 Beendigung	 des	 Studiums	
leitete	Frau	Benyes	das	Jugendservice	beim	Wiener	Jugendrotkreuz.	Die	
Zusammenarbeit	mit	Kindern	und	Jugendlichen	hat	Frau	Benyes	 immer	
viel	Freude	bereitet:	„In	Kindern	steckt	ein	enormes	Lernpotenzial	und	es	
ist	einfach	schön	zu	sehen,	mit	welcher	Begeisterung	und	Offenheit	Kinder	
und	Jugendliche	ihrer	Umwelt	begegnen.	Daher	glaube	ich,	dass	Kinder	bei	
der	Gestaltung	eines	menschlichen	Miteinanders	in	unserer	Gesellschaft	
einen	 großen	 Beitrag	 leisten	 können.“	 Nach	 einigen	 abwechslungs-	 und	
lehrreichen	Jahren	in	der	Privatwirtschaft	wechselte	Sonja	Benyes	wieder	in	
den	sozialen	Bereich.	Der	eigentliche	Grund	für	den	Wechsel	zur	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft	war	der	Wunsch	nach	einer	sinnstiftenden	Tätigkeit:	
„Einen	Beitrag	zur	Sicherstellung	der	Rechte	von	Kindern	und	Jugendlichen	
leisten	zu	können,	ist	für	mich	eine	soziale	Pflicht	und	abgesehen	davon:	
Helfen	macht	Freude!“

Seit	 Jänner	 2019	 unterstützt	 Marion	 Hawel	 als	 Mitarbeiterin	 der	
Ombudsstelle	 „Soziale	 Arbeit“	 das	 Team	 der	 Wiener	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaft.	Aktuell	 stellt	die	 soziale	Fallarbeit	den	Kern	 ihres	
Aufgabengebietes	dar,	 aber	 auch	 die	 Zusammenarbeit	mit	 den	 diversen	
NetzwerkpartnerInnen	ist	Teil	 ihrer	Tätigkeit.	Nach	der	Ausbildung	zur	
Sozialpädagogin	 arbeitete	 sie	 von	 1988-2008	 im	 „Haus	 Pötzleinsdorf	
der	Stadt	Wien“,	 einer	Wohngemeinschaft	 für	 jugendliche	Mädchen,	wo	
es	 immer	 wieder	 galt,	 sich	 auf	 wechselnde	 Schwerpunkte	 einzustellen.	
Nach	dem	Abschlussdiplom	zur	Sozialarbeiterin,	das	sie	im	Jahr	2005	im	
Rahmen	 des	 Umstiegslehrgangs	 im	 Fortbildungszentrum	 der	 MAG	 ELF	
erhielt, wechselte sie 2008 in die Regionalstelle 20 der Wiener Kinder- und 
Jugendhilfe,	also	ins	„Jugendamt“,	wo	sie	bis	zum	Jahreswechsel	2018/2019	
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Da	 die	 Bundesregierung	 beabsichtigt	 die	 Leistungsbeiträge	 als	 Höchst-	
bzw.	Maximalbeiträge	zu	definieren	wird	es	keinen	Ermessenspielraum	für	
die	Bundesländer	geben.	Damit	ist	eine	Berücksichtigung	regional	höherer	
Lebenshaltungs-	und	Wohnkosten	nicht	mehr	möglich.

Einzelfallbeispiele verdeutlichen das Ausmaß der Kürzungen 

Beispiel 1: Ehepaar mit drei Kindern

Vorarlberg   €  Bund      €  
LU	Ehemann		 	 482,1	 	 LU/WB	Mann	 	 604,1
LU	Ehefrau		 	 482,1	 	 LU/WB	Frau		 	 604,1
LU	Kind	1	 	 187,32	 	 LU/WB	Kind	1	 	 215,75
LU	Kind	2	 	 187,32	 	 LU/WB	Kind	2	 	 129,45
LU	Kind	3	 	 187,32	 	 LU/WB	Kind	3	 	 43,15
max.	Wohnbedarf	 742	 	 		 	
max.	Gesamt		 	 2268,16	 Gesamt		 	 1596,55
Differenz  671,61  29,60%  

Beispiel 2: Alleinerziehend mit zwei Kindern

Vorarlberg   €  Bund      €  
LU	Alleinerziehend		 645,32	 	 LU/WB		 	 863,04
LU	Kind	1	 	 187,32	 	 LU/WB	Kind	1	 	 215,75
LU	Kind	2	 	 187,32	 	 LU/WB	Kind	2	 	 129,45
max.	Wohnbedarf		 682	 	 Bonus	Kind	1	 	 100
       Bonus Kind 2  75    
max.	Gesamt		 	 1701,96	 Gesamt		 	 1383,24
Differenz   318,72  18,70%  

Weitere Kürzungen verhindern 
Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 Österreichs	 appellieren	 an	 die	
zuständigen	PolitikerInnen	im	Bund	und	den	Ländern	von	den	geplanten	
Kürzungen	abzusehen.	Die	kurz-	und	vor	allem	langfristigen	Folgen	und	
Auswirkungen	stehen	für	die	davon	betroffenen		jungen	Menschen	in	keinem	
Verhältnis	zu	den	erhofften	Einsparungen.	

KIJAS warnen vor „Verländerung“ der Kinder- und Jugendhilfe
Gleiche Rechte & effektiver Schutz für ALLE Kinder in Österreich!

Die	 Intention	 der	 Bundesregierung,	 mit	 dem	 geplanten	 Bundes-
verfassungsgesetz	 eine	 Entflechtung	 der	 Kompetenzverteilung	 zu	
erreichen,	 kann	 grundsätzlich	 geteilt	 werden.	 Allerdings	 würde	 das	
Vorhaben,	die	Bundeskompetenz	hinsichtlich	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
(Grundsatzgesetzgebung	Bund	gem.	Art.	12	Abs.1	Z	1	B-VG	„Mutterschafts-,	

INTERESSENVERTRETUNG, STELLUNG-
NAHMEN UND POSITIONSPAPIERE

Presseinformation Mindestsicherung NEU

Mindestsicherung NEU trifft vor allem Kinder
Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	Österreichs	sprechen	sich	dezidiert	
gegen	 die	 geplanten	 Änderungen	 bei	 der	 geplanten	 bundeseinheitlichen	
Regelung	der	Mindestsicherung	aus.	Die	beabsichtigten	Kürzungen	treffen	
vor	allem	Familien	mit	Kindern.

Grundlegende Ziele werden aufgegeben
Die	bisher	 gültige	 grundsätzliche	 Zielsetzung	 „Verhinderung	 von	Armut	
und	 sozialer	 Ausgrenzung“	 wird	 umgewandelt	 und	 abgeschwächt	 und	
die	Mindestsicherung	soll	nunmehr	zur	 „Unterstützung	des	allgemeinen	
Lebensunterhalts	und	des	Wohnbedarfs	der	Bezugsberechtigten	beitragen“.
Bei	der	Mindestsicherung	NEU	wird	nicht	mehr	zwischen	Lebensunterhalt	
und	 Wohnbedarf	 unterschieden.	 Die	 Mindestsicherung	 bemisst	 sich	 an	
der	Höhe	des	Ausgleichszulagenrichtsatzes	für	eine	alleinstehende	Person,	
vermindert	um	den	Krankenversicherungsbeitrag,	sohin	gesamt	€ 863,04 
(für	 2018).	 Damit	 soll	 künftig	 der	 Lebensunterhalt	 sowie	 Wohnbedarf	
bestritten werden. 

Die Bundesregierung ignoriert mit dem geplanten Vorhaben 
grundlegende Rechte von Kindern auf bestmögliche Entwicklung und 
Entfaltung und verweigert sich dem Ziel das Wohl von Kindern bei 
allen geplanten Maßnahmen in den Mittelpunkt zu stellen!

Negative Auswirkungen vor allem für Kinder und Jugendliche
Mit	 der	 geplanten	 degressiven	 Staffelung	 der	 Kinderbeiträge	 und	 der	
starken	 Reduzierung	 der	 Beitragshöhen	 (besonders	 ab	 dem	 3.	 Kind	 nur	
noch €	43,15)	werden	vor	allem	Kinder	die	ganz	großen	Verlierer	sein.	In	
Vorarlberg	lebten	beispielsweise	im	Jahr	2017	insgesamt	5.098	Kinder	in	
Haushalten	mit	Mindestsicherungsbezug,	das	sind	37,5%	aller	Beziehenden.	

Es	 ist	 hinlänglich	 bekannt,	 dass	 Kinder	 in	 einkommensarmen	 Familien	
nachhaltig	 an	 materieller,	 gesundheitlicher,	 sozialer	 und	 kultureller	
Unterversorgung	 leiden,	 von	 welcher	 nachteilige	 Wirkungen	 auf	 die	
Entwicklung	und	Bildungsmöglichkeiten	der	betroffenen	Kinder	ausgehen	
und	ihre	Zukunftsperspektiven	mittel-	und	langfristig	massiv	einschränken.	

Einschnitte bis zu 50 Prozent
Obwohl	 die	 Bundesländer	 bereits	 Kürzungen	 in	 unterschiedlicher	 Höhe	
vorgenommen	haben	zeigen	Modellrechnungen	bei	konkreten	Einzelfällen,	
dass	 es	 im	 Vergleich	 zur	 derzeitigen	 Regelung	 Einschnitte	 in	 einer	
Spannbreite	von	17	bis	51	Prozent	geben	wird.	
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Sonderbericht der Volksanwaltschaft und der KIJAS zur aktuellen 
Situation
Die	unterschiedlichen	Praktiken,	Angebote	und	Leistungen	in	der	Betreuung	
junger	 Menschen	 werden	 auch	 im	 aktuellen	 Sonderbericht	 „Kinder	 und	
ihre	Rechte	in	öffentlichen	Einrichtungen“	der	Volksanwaltschaft	und	der	
Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	Österreichs	als	eines	der	gravierendsten	
Probleme	gesehen.	Bundesweite	einheitliche	Standards	und	Vorgaben	sind	
eine	zentrale	Forderung,	sei	es	bei	der	Bereitstellung	Früher	Hilfen,	bei	
der	beruflichen	Qualifikation	der	Fachkräfte,	bei	Betreuungsschlüssel	und	
Gruppengrößen,	beim	Zugang	zu	einer	kinderanwaltlichen	Vertrauensperson,	
bei	der	Weiterbetreuung	bis	zum	21.	Lebensjahr	oder	bei	allen	Formen	der	
Partizipation.

Negative Folgen bei fehlender Bundeskompetenz
Der	 Wegfall	 der	 Bundeskompetenz	 und	 des	 B-KJHG	 würde	 zu	 enormer	
Rechtsunsicherheit	 bei	 allen	 mit	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 tätigen	
Berufsgruppen	führen	und	zahlreiche	negative	Folgen	nach	sich	ziehen.
•	 Die	Kinder-	und	Jugendanwältinnen	und	-anwälte	aller	Bundesländer	

sind	 äußerst	 besorgt,	 dass	 sich	 die	 bisherigen	 Mindeststandards	 auf	
Grund	unterschiedlicher	finanzieller	und	personeller	Ressourcen	in	den	
Bundesländern	 noch	 mehr	 unterscheiden	 werden	 –	 eine	 einheitliche	
Vollziehung	(Harmonisierung)	rückt	in	noch	weitere	Ferne	als	bisher.	Das	
jahrelange	Ringen	um	eine	Vereinheitlichung	des	Jugendschutzes	zeigte	
deutlich,	wie	schwierig	es	ist,	dass	sich	neun	Bundesländer	nachträglich	
auf	einheitliche	Bestimmungen	einigen.

•	 Massive	Abstriche	im	Kinderschutz	sind	zu	befürchten.	Der	zweite	Teil	
des	 B-KJHG	 2013	 enthält	 unmittelbar	 anzuwendendes	 Bundesrecht.	
Entfällt	z.B.	die	Mitteilungspflicht	durch	den	Wegfall	von	§	37	B-KJHG	
2013,	wird	der	Kinderschutz	völlig	ausgehebelt.	Der	Schutz	von	Kindern	
vor	Misshandlung,	Missbrauch	und	Vernachlässigung	kann	dann	nicht	
mehr	gewährleistet	werden.

•	 Ergänzung/Konkretisierung	 vom	 14.6.2018:	 Da	 sich	 der	 2.	 Teil	 des	
B-KJHG	auf	Art.	10	Abs.	1	Z	6	B-VG	stützt	 (Zivilrechtswesen)	 ist	§	37	
(Mitteilungspflicht)	nicht	vom	Begutachtungsentwurf	umfasst	und	würde	
somit	aufrecht	bleiben.	

•	 Dennoch	besteht	massive	Rechtsunsicherheit,	wie	das	Ineinandergreifen	
mit	den	korrespondierenden	Bestimmungen	des	1.	Teiles	des	B-KJHG	
(etwa	 Gefährdungsabklärung)	 bei	 Wegfall	 des	 bundeseinheitlichen	
Rahmens	sichergestellt	werden	soll.	Eine	Klarstellung	diesbezüglich	fehlt	
im	vorliegenden	Entwurf.

•	 Erschwernisse	bei	bundesländerübergreifenden	Leistungen	der	Kinder-	
und	 Jugendhilfe	 sind	 zu	 erwarten,	 z.B.	 bei	 der	 Unterbringung	 von	
Kindern	im	benachbarten	Bundesland	oder	bei	der	Leistungskontinuität	
für	Familien	nach	Wohnsitzwechsel	in	ein	anderes	Bundesland.

•	 Das	notwendige	Zusammenspiel	der	Aufgaben	und	Ziele	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe	mit	dem	Bildungs-,	Sozial-	und	Gesundheitssystem	würde	
konterkariert werden.

Säuglings-	und	Jugendfürsorge“)	vollständig	auf	die	Länder	zu	übertragen,	
regionalen	Ungleichbehandlungen	von	Kindern	und	Jugendlichen	Vorschub	
leisten	und	einen	massiven	Rückschritt	für	einen	effektiven	Kinderschutz	
bedeuten.

Klares Bekenntnis zu ungeteilten Kinderrechten
Neben	den	zentralen	Prinzipien	der	UN-Kinderrechtskonvention	ergibt	sich	
insbesondere	aus	Art.	2	Abs.	2	des	BVG	über	die	Rechte	von	Kindern	die	
besondere	Verpflichtung	des	Staates	zum	Schutz	von	Kindern,	die	dauernd	
oder	vorübergehend	aus	ihrem	familiären	Umfeld	herausgelöst	sind.	Die	
Streichung	des	geplanten	bundesweit	einheitlichen	gesetzlichen	Rahmens	
widerspricht	 den	 zentralen	 Prinzipien	 der	 UN-Kinderrechtskonvention.	
Schon	 anlässlich	 des	 letzten	 Staatenberichtes	 kritisierte	 der	 UN-
Kinderrechtsausschuss,	dass	in	Österreich	die	Aufsicht	über	die	Institutionen	
zur	 Fremdunterbringung	 sowie	 die	 Festlegung	 von	 Qualitätsstandards	
Länder-	anstatt	Bundessache	sei	und	empfahl	Nachbesserungen	in	diesem	
Bereich:

Auszug Punkt 40 und 41:
Der	 UN-Kinderrechtsausschuss	 ist	 darüber	 besorgt,	 dass	 keine	
entsprechenden	statistischen	Daten	vorliegen,	um	die	Qualitätskontrolle	
der	 alternativen	 Betreuungseinrichtungen	 und	 der	 familienähnlichen	
alternativen	 Betreuungsmöglichkeiten	 für	 Kinder	 zu	 gewährleisten.	 Er	
stellt	fest,	dass	die	Aufsicht	über	diese	Institutionen	in	die	Zuständigkeit	
der	 Länder	 fällt,	 die	 unterschiedliche	 Methoden	 und	 Praktiken	 haben.	
Der	 Ausschuss	 zeigt	 sich	 auch	 besorgt	 darüber,	 dass	 das	 Recht	 der	
Kinder	auf	Qualitätsstandards	für	Pflege	und	Unterbringung	nicht	in	das	
Bundesverfassungsgesetz	 über	 die	 Rechte	 von	 Kindern	 aufgenommen	
wurde.	Der	Ausschuss	empfiehlt	außerdem,	dass	die	Qualitätsstandards	
in	alternativen	Pflegeeinrichtungen	strikt	durch	gesetzliche	Maßnahmen	
geregelt	und	wirksam	durchgesetzt	werden.

Affront für Weiterentwicklung einer modernen Kinder- und Jugendhilfe
Die	für	alle	damit	befassten	Berufsgruppen	völlig	überraschend	und	ohne	
deren	Einbindung	geplante	 „Verländerung“	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
widerspricht	 allen	 bisherigen	 Bemühungen	 um	 Vereinheitlichung	 von	
Leistungsangeboten	 und	 Qualitätsstandards,	 etwa	 hinsichtlich	 der	
Gefährdungsabklärung	oder	der	vollen	Erziehung.	Der	durch	das	Bundes-
Kinder-	und	Jugendhilfegesetz	2013	 (B-KJHG	2013)	 in	Gang	gekommene	
Prozess	 der	 bundeseinheitlichen	 Weiterentwicklung	 der	 Kinder-	 und	
Jugendhilfe	 (etwa	das	Vier-Augenprinzip	bei	der	Gefährdungsabklärung	
oder	 die	 Mitteilungspflichten	 bei	 Kindeswohlgefährdungen)	 wird	 aufs	
Spiel	gesetzt.	Die	zu	befürchtenden	Auswirkungen	bzw.	Nachteile	für	die	
betroffenen	 jungen	 Menschen	 wurden	 nicht	 mit	 den	 in	 diesem	 Prozess	
eingebundenen	ExpertInnen	diskutiert.	Ebenso	wurde	die	gemeinsam	mit	
dem	B-KJHG	2013	vom	Parlament	beschlossene	Gesetzesevaluierung,	deren	
Ergebnisse	im	Herbst	2018	vorliegen	werden,	völlig	außer	Acht	gelassen.

regionale Unterschiede  
im Kinderschutz

bundesweite 
 Weiterentwicklung endet
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Ungleichbehandlung  
von Kindern

gesetzliche Verankerung 
von KIJAS
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Verantwortung des Bundes

Folgen für Kinder 
nicht geprüft
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	 Der	 UN-Kinderrechtausschuss	 hat	 wiederholt	 betont,	 dass	 die	
Verpflichtung,	 eine	 kinderrechtsorientierte	 Folgenabschätzung	
durchzuführen,	 frühestmöglich	 in	 jeglichem	 Gesetzgebungsprozess	
vorzusehen	 ist.2 Das bedeutet, dass derart weitreichende 
kompetenzrechtliche	 Änderungen	 jedenfalls	 einer	 umfassenden	
Kindeswohlprüfung	bzw.	 kinderrechtsorientierten	 Folgenabschätzung	
bedürfen.

2.  Inhaltliche Aspekte – Verstärkung der Unterschiede
	 Schon	jetzt	werden	von	allen	Berufsgruppen	im	Bereich	der	Kinder-und	

Jugendhilfe	die	bestehenden	länderspezifischen	Unterschiede	bezüglich	
der	 Angebote,	 Leistungen	 und	 Praxen	 als	 eines	 der	 gravierendsten	
Probleme	gesehen,	wie	u.a.	im	aktuellen	Sonderbericht	„Kinder	und	ihre	
Rechte	 in	öffentlichen	Einrichtungen“	der	Volksanwaltschaft	und	der	
Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	Österreichs	oder	im	Gutachten	von	
Univ.	Prof.	Dr.	Karl	Weber	kritisiert.	Zum	wiederholten	Mal	(2005	und	
2012)	forderte	auch	der	UN-Kinderrechtsausschuss,	dass	Österreich	die	
Aufsicht	im	Bereich	der	Fremdunterbringung	sowie	Qualitätsstandards	
für	Pflege	und	Unterbringung	noch	stärker	bundesgesetzlich	regeln	solle	
und	empfahl	Nachbesserungen	in	diesem	Bereich.3 

	 Bundesweite	 Standards	 und	 Vorgaben	 hinsichtlich	 Qualifikation	
der	 Fachkräfte,	 Betreuungsschlüssel,	 Gruppengröße,	 Partizipation,	
Beginn	 und	 Verlängerung	 von	 Maßnahmen	 nach	 dem	 18.	 Lebensjahr	
oder	 der	 Verfügbarkeit	 einer	 kinderanwaltlichen	 Vertrauensperson,		
sind	 daher	 zentrale	 Forderungen.	 Fehlendes	 Monitoring	 und	 dürftige	
wissenschaftliche	Forschungs-	und	Datenlage	wurden	ebenfalls	vom	UN-
Kinderrechtsausschuss	bemängelt.	

	 Die	 geplante	 Streichung	 des	 einheitlichen	 gesetzlichen	 Rahmens	
widerspricht	fundamentalen	Prinzipien	der	UN-Kinderrechtskonvention,	
wie	etwa	dem	Gleichheitsgebot,	und	den	jahrelangen	Bemühungen	um	
Harmonisierung	von	Leistungsangeboten	für	einen	bestmöglichen	und	
einheitlichen	Kinderschutz	bzw.	eine	einheitliche	Unterstützung	junger	
Menschen	und	ihrer	Familien,	zur	Vermeidung	von	Fremdunterbringung	
bzw.	zur	bestmöglichen	Betreuung	in	einer	öffentlichen	Einrichtung	oder	
Pflegefamilie.

3. Bundesgesetzliche Garantien für unabhängige Kinder- und 
Jugendanwaltschaften

	 Österreich	war	mit	der	Einrichtung	der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	
Österreichs	 (KIJAS)	 vor	 über	 25	 Jahren	 international	 federführend	 in	
der	Umsetzung	der	UN-Kinderrechtskonvention.	Die	KIJAS	 leisten	als	
unabhängige	 Interessensvertretung	 für	 junge	 Menschen	 anerkannt	
wichtige	Beiträge	in	vielen	Bereichen	der	Kinderrechte.	Schon	jetzt	gibt	
es	Unterschiede	bezüglich	einiger	konkreter	Rechte	(z.B.	Akteneinsicht)	
oder	 konkreter	 Aufgaben	 (kinderanwaltliche	 Vertrauensperson	 für	

In	 jedem	 Fall	 würde	 sich	 die	 Ungleichbehandlung	 der	 Kinder	 und	
Jugendlichen	in	Österreich	weiter	verstärken.	Es	kann	nicht	sein,	dass	in	
einem	kleinen	Land	wie	Österreich	für	Kinder,	die	nicht	in	ihrer	Familie	
aufwachsen können, neun unterschiedliche Regelungen gelten. Es darf nicht 
vom	Wohnsitz	eines	Kindes	abhängen,	welche	Leistungen	es	erhält.	
Kinderschutz	 ist	 eine	 gesamtgesellschaftliche	 Angelegenheit	 –	 die	
Verantwortung	dafür	liegt	bei	Bund,	Ländern	und	Gemeinden.	Der	Bund	
kann	sich	aus	dieser	Verantwortung	nicht	verabschieden!

Stellungnahme 

Stellungnahme	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 Österreichs	
zum	 Ministerialentwurf	 betreffend	 Bundesverfassungsgesetz,	 mit	
dem	 das	 Bundes-Verfassungsgesetz,	 das	 Übergangsgesetz	 vom	 1.	
Oktober	 1920,	 in	 der	 Fassung	 des	 BGBl.	 Nr.	 368	 vom	 Jahre	 1925,	 das	
Bundesverfassungsgesetz	betreffend	Grundsätze	für	die	Einrichtung	und	
Geschäftsführung	der	Ämter	der	Landesregierungen	außer	Wien	und	das	
Niederlassungs-	und	Aufenthaltsgesetz	geändert	werden	(„Kompetenz-	und	
Strukturbereinigungsgesetz“).

Gleiche Rechte & effektiver Schutz für alle jungen Menschen in 
Österreich!

Die	Intention	der	Bundesregierung,	mit	dem	geplanten	Bundes	verfassungsgesetz	
eine	Entflechtung	der	Kompetenzverteilung	zu	erreichen,	wird	grundsätzlich	
begrüßt.	Allerdings	wird	die	vorgeschlagene	Kompetenzänderung	im	Bereich	
der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe,	 die	 Grundsatzgesetzgebung	 des	 Bundes	
gem.	 Art.	 12	 Abs.1	 Z	 1	 B-VG	 hinsichtlich	 der	 „Mutterschafts-,	 Säuglings-	
und	 Jugendfürsorge“	 vollständig	 auf	 die	 Länder	 zu	 übertragen,	 aus	
kinderrechtlicher	Sicht	mit	folgender	Begründung	abgelehnt:

1. Formale Aspekte – Fehlen einer wirkungsorientierten Folgen-
abschätzung

	 Ganz	 abgesehen	 von	 den	 nicht	 mehr	 zeitgemäßen	 Begrifflichkeiten	
(„Jugendfürsorge“),	 wurde	 im	 vorliegenden	 Gesetzesentwurf	 in	 der	
(vereinfachten!)	Folgenabschätzung	in	keiner	Weise	die	Auswirkungen	
auf	 die	 betroffenen	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 geprüft.	 Durch	 die	
Ratifikation	der	UN-Kinderrechtskonvention	 (KRK)	hat	sich	Österreich	
sowohl	 zu	 einer	 umfassenden	 Umsetzung	 (Art.	 4	 KRK)	 als	 auch	 in	
Verbindung	mit	dem	Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip	(Art.	3/1	KRK)	zu	
einer	kinderrechtsorientierten	Folgenabschätzung	sämtlicher	staatlicher	
Maßnahmen,	also	auch	geplanter	gesetzlicher	Maßnahmen,	verpflichtet.	
Verfestigt	wurde	dieser	Grundsatz	in	Art.	1	Bundesverfassungsgesetz	über	
die	Rechte	von	Kindern,	wonach	Österreich	das	Kindeswohl	als	Maxime	
sämtlicher	Kinder	betreffender	Handlungen	vorrangig	berücksichtigen	
muss.1
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oder	zur	Gewaltprävention,	durch	die	Entwicklung	individueller,	an	den	
Bedürfnissen	der	Kinder	orientierter	Hilfsangebote,	durch	Rechtsanspruch	
auf	Weiterbetreuung	und	Nachsorge	für	junge	Erwachsene	(careleaver)	nach	
dem	18.	Lebensjahr,	durch	die	Stärkung	von	Partizipationsrechten	 oder	
durch	neue	Formen	der	Kooperation	mit	den	SystempartnerInnen	aus	dem	
Bildungs-,	Gesundheits-	oder	Sozialsystem.	Dafür	braucht	es	eine	starke	
bundesweite	Steuerung!

Die	 Kinder-	 und	 JugendanwältInnen	 aller	 Bundesländer	 sind	 äußerst	
besorgt,	 dass	 sich	 künftig	 die	 jeweiligen	 Mindeststandards	 in	 den	
Bundesländern	auf	Grund	unterschiedlicher		finanzieller	und	personeller	
Ressourcen	 noch	 mehr	 unterscheiden	 und	 ein	 einheitlicher	 Vollzug	
(Harmonisierung)	in	noch	weitere	Ferne	rücken	könnte(n).	Das	jahrelange	
Ringen	um	eine	Vereinheitlichung	des	Jugendschutzes	hat	deutlich	gezeigt,	
wie	schwierig	es	ist,	dass	sich	neun	Bundesländer	nachträglich	auf	eine	
einheitliche	Bestimmung	einigen.

Wie	 in	 den	 erläuternden	 Bemerkungen	 zum	 Ministerialentwurf	
vorgeschlagen,	soll	über	manche	verbleibenden	Kompetenztatbestände,über	
die	 noch	 keine	 Einigung	 zu	 erzielen	 war,	 erst	 nach	 Diskussion	 in	 einer	
politischen	Bund-Länder-Arbeitsgruppe	eine	Lösung	gefunden	werden.	Wir	
ersuchen	dringend,	gerade	in	diesem	hochsensiblen	Bereich	ebenfalls	keine	
übereilte	Kompetenzänderung	vorzunehmen.	

Wir	 empfehlen	 vor	 einer	 Beschlussfassung	 die	 Durchführung	 einer	
ExpertInnen-Enquete	unter	Einbeziehung	der	Evaluationsergebnisse	zum	
B-KJHG	2013	und	stehen	mit	unserer	Expertise	für	weitere	Gespräche	gerne	
zur	Verfügung.	

Stellungsnahme

Stellungnahme	zur	Verordnung	der	Bundesministerin	für	Arbeit,	Soziales,	
Gesundheit	 und	 Konsumentenschutz,	 mit	 der	 die	 Verordnung	 über	
Beschäftigungsverbote	und	-beschränkungen	für	Jugendliche	 (KJBG-VO)	
geändert	wird.	Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	Österreichs	nehmen	
zu	dem	oben	angeführten	Verordnungsentwurf	wie	folgt	Stellung:	

Der	 vorliegende	 Verordnungsentwurf	 wird	 seitens	 der	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaften	 Österreichs	 abgelehnt,	 da	 die	 darin	 festgelegten	
Maßnahmen	im	Sinne	des	Nichtraucherinnen-	und	Nichtraucherschutzes	
Jugendlicher als nicht ausreichend erachtet werden. 

Der	 §	 7a	 KJBG-VO	 sieht	 in	 der	 vorgeschlagenen	 Fassung	 vor,	 dass	 die	
Beschäftigung	Jugendlicher	in	Raucherräumen	von	Gastronomiebetrieben	
auf	eine	Stunde	pro	Arbeitstag	begrenzt	werden	soll,	zur	Einhaltung	dieser	
Zeitbegrenzung	sollen	im	Rahmen	der	Arbeitsplatzevaluierung	entsprechende	

fremduntergebrachte	Kinder)	oder	der	Zuständigkeit	für	die	Zielgruppe	
der	 jungen	 Erwachsenen	 bis	 21	 Jahre.	 Hier	 gäbe	 es	 noch	 weitere	
Optimierungsmöglichkeiten.	 Es	 wäre	 ein	 enormer	 Rückschritt	 in	 der	
Umsetzung	 dieses	 völkerrechtlichen	 Vertrages,	 wenn	 die	 geplante	
Änderung	kommen	sollte	und	damit	der	Spielraum	der	einzelnen	Länder,	
ob	 und	 wie	 eine	 KIJA	 eingerichtet/ausgestattet	 werde,	 noch	 größer	
würde.

	 Österreich	hat	sich	1992	verpflichtet,	die	UN-KRK	umzusetzen	–	nicht	die	
Bundesländer!	Um	die	Unabhängigkeit	und	Weisungsfreiheit	der	Kinder-	
und	 Jugendanwaltschaften	 zu	 sichern,	 ist	 es	 unumgänglich,	 diese	 in	
einem	Bundesgesetz,	bzw.	noch	besser	bundesverfassungsgesetzlich	zu	
regeln,	um	dann	die	einzelnen	Länder	in	der	Umsetzung	zu	binden.

4. Rechts(un)sicherheit im Kinderschutz
	 Auch	wenn	die	Mitteilungspflichten	bei	Verdacht	auf	Kindeswohlgefährdung	

(§	 37	 B-KJHG)	 als	 unmittelbar	 anzuwendendes	 Bundesrecht	 weiter	
anwendbar	 bleiben,	 ist	 beim	 Wegfall	 der	 Bundeskompetenz	 mit	
einer	 großen	 Rechtsunsicherheit	 zu	 rechnen.	 Sind	 Rechtkenntnis	 und	
Handlungssicherheit	schon	jetzt	nicht	bei	allen	in	diesem	Bereich	tätigen	
Berufsgruppen	ausreichend	vorhanden,	sind	bei	Aufsplitterung	in	diverse	
berufsrechtliche	Vorschriften	weitere	Unsicherheiten	bzw.	Abstriche	im	
Kinderschutz	zu	befürchten.

5. Unpassender Zeitpunkt
	 Auch	der	Zeitpunkt	des	Gesetzesentwurfs	 ist	 für	alle	damit	befassten	

Berufsgruppen	nicht	nachvollziehbar.	Gleichzeitig	mit	dem	Inkrafttreten	
des	Bundes-Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes	2013	wurde	eine	umfassende	
Evaluation	 des	 selbigen	 beschlossen.	 Im	 Herbst	 2018	 soll	 dieser	
ExpertInnen-Bericht	zur	Weiterentwicklung	der	Kinder-und	Jugendhilfe	
vorliegen.

	 In	diesem	Zusammenhang	ist	auf	die	kürzlich	veröffentlichte	Bilanz	der	
Bundesregierung	im	aktuellen	Staatenbericht	zum	UN-Übereinkommen	
über	 die	 Rechte	 von	 Kindern	 hinzuweisen.	 Darin	 werden	 die	
Harmonisierungserfolge,	 die	 im	 Bereich	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	
erreicht	 werden	 konnten,	 als	 positive	 Auswirkung	 der	 bundesweiten	
Grundsatzgesetzgebung	mit	seinen	Mindeststandards	beschrieben.4 

Aufgrund dieser sichtbaren Ergebnisse ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb die Evaluierungsergebnisse des B-KJHG völlig außer Acht 
gelassen wurden!

Zusammenfassung
Ziel	 sollte	 eine	 wissensbasierte	 Weiterentwicklung	 der	 Kinder-	
und Jugendhilfe und ihrer Angebote sein: Sei es durch den Ausbau 
präventiver	 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 der	 Eltern-Kind-Beziehung	
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Rahmen	der	Arbeitsplatzevaluierung	geeignete	Maßnahmen	zur	Einhaltung	
der	Zeitbegrenzung	von	einer	Stunde	festgelegt	werden	können	oder	wie	
diese	Einhaltung	dokumentiert	und	kontrolliert	werden	soll.	Es	erscheint	
dies	als	Lücke	im	Gesetz,	welche	zwangsläufig	zu	Überschreitungen	in	der	
Praxis	führen	wird.	

Zudem	 räumt	 der	 Gesetzgeber	 den	 Gastronomiebetrieben	 einen	 weiten	
Spielraum	 hinsichtlich	 der	 tatsächlichen	 Umsetzung	 der	 vorgesehenen	
Zeitbegrenzung	von	einer	Stunde	ein.	Dies	zum	einen	durch	die	Verwendung	
des	Begriffes	„unmittelbar“	im	§	7a	Abs	1	KJBG-VO	und	durch	die	in	§	7a	Abs	
3	normierte	Übergangsbestimmung	für	bereits	bestehende	Lehrverhältnisse.	

In	 den	 erläuternden	 Bemerkungen	 wird	 angeführt,	 dass	 dadurch	 ein	
planmäßiges	 Abschließen	 eines	 bereits	 bestehenden	 Lehrverhältnisses	
ermöglicht	 werden	 soll.	 Es	 ist	 jedoch	 äußerst	 unbefriedigend,	 wenn	
Jugendlichen,	 die	 bereits	 in	 einem	 Ausbildungsverhältnis	 stehen,	 ein	
geringerer	 Schutz	 zukommt	 als	 jenen,	 die	 ihr	 Lehrverhältnis	 erst	 mit	
01.09.2018	 beginnen.	 Alle	 Jugendlichen	 sind	 gleichermaßen	 vor	 den	
schädlichen	Auswirkungen	des	Passivrauchens	zu	schützen.	

Es	 kann	 den	 jeweiligen	 Gastronomiebetreiberinnen	 und	 -betreibern	
zugemutet	 werden,	 in	 Räumen,	 in	 denen	 das	 Rauchen	 gestattet	 wird,	
ausschließlich	erwachsenes	Personal	einzusetzen.	Die	Beschäftigung	von	
Jugendlichen	 ist	 aus	 unserer	 Sicht	 nicht	 erforderlich,	 um	 den	 Betrieb	
aufrecht	zu	erhalten,	es	gibt	genügend	Alternativen,	die	nicht	dazu	führen,	
dass	Jugendliche	dem	Rauch	ausgesetzt	werden.	

Die	zur	Begutachtung	vorgelegte	Verordnung	verwendet	im	Abs	4	außerdem	
keine	geschlechtsneutrale	Schreibweise.	Die	sprachliche	Gleichbehandlung	
ist	unbedingt	auch	in	Gesetzen	und	Verordnungen	umzusetzen.	Durch	die	
Verwendung	des	Plurals	„Lehrlinge“	könnte	dies	erfüllt	werden.	

Zusammenfassend	kann	also	festgehalten	werden,	dass	es	grundsätzlich	
zu	begrüßen	ist,	wenn	vom	§	18	Abs	15	TNRSG	Gebrauch	gemacht	wird,	
jedoch	geht	der	 in	§	7a	KJBG-VO	 vorgesehene	 Schutz	nicht	weit	 genug.	
Wirksamer	Jugendschutz	erfordert	ein	gänzliches	Beschäftigungsverbot	für	
Jugendliche in Raucherbereichen. 

Daher	 fordern	 die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 Österreichs	 eine	
Abkehr	 von	 einer	 Strategie	 der	 Schaffung	 nicht	 nachvollziehbarer,	 sich	
teilweise	 widersprechender	 Regelungen	 hinsichtlich	 des	 Schutzes	 von	
Kindern	und	Jugendlichen	vor	den	gesundheitsschädigenden	Auswirkungen	
des	Aktiv-	und	Passivrauchens.	Es	sind	eindeutige	gesetzliche	Richtlinien	
zu	schaffen,	die	einen	tatsächlichen	Schutz	von	Minderjährigen	darstellen.	
Dies	kann	nur	durch	ein	generelles	Beschäftigungsverbot	von	Jugendlichen	
in	Raucherbereichen	erreicht	werden!	

Maßnahmen	 ergriffen	 werden.	 Für	 bereits	 bestehende	 Lehrverhältnisse	
von	 Jugendlichen,	 die	 ihre	 Ausbildung	 im	 Gastronomiebetrieb	 vor	 dem	
01.09.2018	 begonnen	 haben,	 soll	 die	 Beschränkung	 von	 einer	 Stunde	
nicht	 gelten,	 dies	 „sofern	 zwingende	 räumliche	 oder	 organisatorische	
Gründe	der	Umsetzung	[...]	entgegenstehen.“	Werden	Jugendliche	in	einem	
Gastronomiebetrieb	beschäftigt,	in	dem	Rauchen	gestattet	ist	und	wird	ein	
Wechsel	des	Lehrbetriebes	hin	zu	einem	Nichtraucherbetrieb	gewünscht,	
hat	die	Lehrlingsstelle	der	Wirtschaftskammer	die	Jugendlichen	zu	beraten	
und	zu	unterstützen.	

Die	vorstehend	angeführten	Regelungsinhalte	reichen	unserer	Ansicht	nach	
nicht	aus,	um	den	Jugendschutz	hinreichend	umzusetzen:	

Es kann wohl als wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen betrachtet 
werden,	dass	Passivrauch	ein	sehr	großes	Gefährdungspotential	hat	und	
genauso	wie	der	aktive	Konsum	von	Tabak	schwere	Erkrankungen	auslösen	
kann.	Jugendliche,	die	in	Gastronomiebetrieben	arbeiten,	in	denen	geraucht	
werden	darf,	sind	mitunter	auch	besonders	hohen	Dosen	an	Zigarettenrauch	
ausgesetzt,	selbst	wenn	ihr	Aufenthalt	in	Raucherbereichen	zeitlich	begrenzt	
wird.	Es	gibt	keine	Zumutbarkeitsgrenze	in	geschlossenen	Räumen,	bis	zu	
welcher Passivrauch als unbedenklich gilt. 

Insbesondere	 vor	 dem	 Hintergrund,	 dass	 nach	 jahrelanger	 Diskussion	
endlich	eine	österreichweite	Harmonisierung	des	Jugendschutzes	durch	
die Anhebung des Rauchalters von 16 auf 18 Jahre erreicht werden konnte, 
und	 dass	 erst	 kürzlich	 das	 Rauchverbot	 in	 Autos	 bei	 Anwesenheit	 von	
minderjährigen	 Personen	 eingeführt	 wurde,	 können	 die	 jetzt	 geplanten	
Maßnahmen	nicht	nachvollzogen	werden.	Besonders	 im	zweiten	Fall	 ist	
doch	bereits	die	grundsätzliche	Erkenntnis	des	Gesetzgebers	ersichtlich,	
dass	passives	Rauchen	für	Minderjährige	auch	dann	schädlich	ist,	wenn	es	
nur	über	kurze	Zeiträume	erfolgt.	Es	kann	wohl	nicht	davon	ausgegangen	
werden,	dass	Rauchen	in	Autos	schädlicher	ist	als	in	anderen	geschlossenen	
Räumen	 oder	 dass	 Jugendliche,	 die	 in	 Gastronomiebetrieben	 arbeiten	
weniger	gefährdet	sind	und	deshalb	weniger	geschützt	werden	müssen.	
Wenn	 man	 Jugendschutz	 wirksam	 umsetzen	 will,	 dann	 sollte	 dies	
konsequent	verfolgt	werden.	Sowohl	das	Aktivrauchen	von	Minderjährigen,	
als	 auch	 das	 Passivrauchen	 sollte	 zum	 Schutz	 der	 Jugendlichen	 ohne	
Ausnahme	verboten	sein.	

Weiters	 ist	 die	 suchtpräventive	 Wirkung	 eines	 Rauchverbots	 in	 der	
Gastronomie	 zu	 erwähnen,	 da	 die	 Sichtbarkeit	 des	 Rauchens	 Kinder	
und	 Jugendliche	 im	 eigenen	 Rauchverhalten	 beeinflusst.	 Ein	 generelles	
Rauchverbot	in	der	Gastronomie	schützt	Jugendliche	davor,	mit	dem	Rauchen	
anzufangen	bzw.	beeinflusst	ihr	eventuell	bestehendes	Rauchverhalten.	

Außerdem	 erscheint	 die	 zeitliche	 Begrenzung	 von	 einer	 Stunde	 als	
willkürlich	festgelegt	und	nicht	begründbar.	Es	ist	äußerst	fraglich,	wie	im	
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-	 Sei	 es,	 dass	 Bescheide	 mitten	 in	 der	 Nacht	 durch	 polizeiliches	
Großaufgebot	 zugestellt	 werden,	 als	 ginge	 es	 darum,	 ein	
Schwerverbrechen	zu	verhindern.

-	 Sei	es	mittels	überzogener	(Verwaltungs-)strafen	mit	unverhältnismäßig	
schwerwiegenden - und den Jugendlichen Großteils unbekannten - 
Folgen,	z.B.	wenn	sie	das	Erstaufnahmequartier	für	länger	als	zwölf	
Stunden verlassen.

-	 Sei	es,	dass	sie	im	Falle	einer	Lehre	-	im	Gegensatz	zu	den	anderen	
Gleichaltrigen - nur einen Berufsfreibetrag in Höhe von Euro 150,- 
behalten	dürfen	und	den	Rest,	unabhängig	vom	Lehrjahr	und	der	Höhe	
der	Lehrlingsentschädigung,	dem	Staat	abliefern	müssen.	

Was	 all	 das	 für	 die	 geflüchteten	 jungen	 Menschen	 und	 ihre	 Nächsten	
bedeutet?	 Unvorstellbare	 Angst,	 Verzweiflung,	 tonnenschwere	 Sorgen	
und	das	Begraben	der	Hoffnung	auf	ein	Leben	in	Frieden,	Sicherheit	und	
Gleichberechtigung.

Für	die	Gesellschaft	bedeutet	das	als	Konsequenz,	neben	dem	Verlust	von	
demografisch	benötigten	SteuerzahlerInnen,	den	Verlust	von	Solidarität,	
Würde	und	Mitgefühl	und	eine	gesamtgesellschaftliche	Verunsicherung	und	
Verrohung	als	Folge.

Die	Akzeptanz	der	Bevölkerung	dazu	schwindet,	wie	zahlreiche	Initiativen	
(„Menschen.Würde.Österreich“	oder	„Ausbildung	statt	Abschiebung“)	oder	
Umfragen,	wonach	drei	Viertel	der	ÖsterreicherInnen	gegen	die	Abschiebung	
von	Lehrlingen	sind,	zeigen.5		

Geflüchtete	 Kinder	 und	 Jugendliche	 sind	 aufgrund	 ihrer	 Flucht-	 und	
Gewalterfahrung	eine	besonders	verletzliche	Gruppe.	Sie	haben	das	Recht	
auf	besonderen	Schutz	und	Beistand	durch	den	Staat,	so	sieht	es	Art.	22	
der	UN-Kinderrechtskonvention	vor.	Gemäß	Art.	3	ist	das	Kindeswohl	bei	
allen	staatlichen	Maßnahmen	vorrangig	zu	berücksichtigen.	Dazu	hat	sich	
Österreich	mit	der	Unterzeichnung	dieses	völkerrechtlichen	Vertrags	vor	
knapp	30	Jahren	verpflichtet.	Das	Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip6  wurde 
zudem	in	Art.	1	des	Bundesverfassungsgesetzes	über	die	Rechte	von	Kindern	
aufgenommen	und	ist	damit	geltendes	Recht!

Noch	länger	zurück	reicht	die	Allgemeine	Erklärung	der	Menschenrechte.	
„Im	Wissen,	dass	eine	Welt,	in	der	jeder	Mensch	ein	Recht	auf	Freiheit	von	
Furcht	und	Not	hat,	als	das	höchste	Streben	des	Menschen	gilt“,	wurde	die	
Allgemeine	Erklärung	der	Menschenrechte	1948	von	den	Vereinten	Nationen	
beschlossen. 

Die	Anerkennung	der	angeborenen	Würde	der	Menschen	bildet	die	Grundlage	
von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. Die Nichtanerkennung 
und	Verachtung	der	Menschenrechte	führte	in	der	Vergangenheit	bereits	
zu	 Akten	 der	 Barbarei,	 die	 das	 Gewissen	 der	 Menschheit	 bis	 heute	 mit	

Nochmals	sei	darauf	hingewiesen,	dass	das	Abgehen	von	einem	generellen	
Rauchverbot	 in	 der	 Gastronomie	 sich	 zum	 Nachteil	 der	 Kinder-	 und	
Jugendlichen	 auswirkt	 und	 folglich	 die	 Bestimmung	 des	 Artikel	 1	 des	
Bundesverfassungsgesetzes	über	die	Rechte	von	Kindern	nicht	berücksichtigt	
wurde.	Demgemäß	hat	nämlich	jedes	Kind	u.a.	Anspruch	auf	den	Schutz	und	
die	Fürsorge,	die	für	sein	Wohlergehen	notwendig	sind,	auf	bestmögliche	
Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen. 
Zudem	muss	bei	allen	die	Kinder	betreffenden	Maßnahmen	öffentlicher	und	
privater	Einrichtungen	das	Wohl	des	Kindes	eine	vorrangige	Erwägung	sein.	
Es	ist	bedenklich,	wenn	das	Wohl	der	Kinder	und	Jugendlichen	gegenüber	
dem	„Wohl“	der	Wirtschaft/der	Gastronomie/der	Raucherinnen	und	Raucher	
das Nachsehen hat. 

Offener Brief 

Sehr	geehrter	Herr	Bundespräsident,
sehr	geehrter	Herr	Bundeskanzler,
sehr	geehrter	Herr	Vizekanzler,
sehr	geehrte	Damen	und	Herren	Nationalratsabgeordnete,
sehr	geehrte	Damen	und	Herren	Bundesräte	und	Bundesrätinnen,

die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	 Österreichs	 sind	 laufend	und	 in	
jüngster	Zeit	verstärkt	mit	unvorstellbaren	Schicksalen	geflüchteter	junger	
Menschen konfrontiert: 
•	 Unmittelbar	 durch	 die	 Einzelfallarbeit	 oder	 durch	 die	 Begleitung	

von	 Jugendlichen	 und	 ihren	 PatInnen	 in	 unseren	 ehrenamtlichen	
Patenschaftsprojekten.

•	 Mittelbar	aufgrund	des	Austauschs	und	der	Vernetzung	mit	zahlreichen	
Hilfsorganisationen	und	einer	solidarischen	Zivilbevölkerung.	

	 Dabei	zeigen	sich	immer	deutlicher	die	katastrophalen	Auswirkungen	der	
verschärften	Gesetze	und	der	damit	einhergehenden	Verwaltungs-	und	
Abschiebepraxis:
-	 Es	 scheint	 mittlerweile	 irrelevant,	 aus	 welchem	 (bürger-)

kriegszerrütteten	Land	die	Kinder	und	Jugendlichen	kommen,	ob	und	
welche	Bindungen	und	Chancen	im	Herkunftsland	bestehen,	welche	
Traumata	 sie	 tatsächlich	 in	 ihren	 jungen	 Leben	 erleiden	 mussten	
und	 welche	 enormen	 Integrationsanstrengungen	 sie	 in	 Österreich	
unternommen	haben.	

-	 Es	zählen	weder	die	Sprachkenntnisse,	die	die	 jungen	Menschen	 in	
kürzester	Zeit	erworben	haben,	noch,	welche	schulischen	Fortschritte	
sie erreichen konnten oder welche Ausbildung sie absolvieren. Es 
zählen	 auch	 nicht	 ihre	 aufgebauten	 sozialen	 Netze	 und	 die	 engen	
Bindungen	zu	den	PatInnen.	

	 Vielmehr	 stehen	 systematische	 Ausgrenzung,	 strukturelle	
Benachteiligung	 und	 behördliche	 Einschüchterung	 an	 der	
Tagesordnung.	
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Presseaussendung: KIJA-Positionspapier – Häuslicher Unterricht

In	den	letzten	fünf	Jahren	ist	die	Zahl	der	Kinder,	die	zu	Hause	unterrichtet	
werden,	 um	 22	 Prozent	 auf	 2.320	 Kinder7 angewachsen. Anders als in 
Deutschland	 gibt	 es	 in	 Österreich	 nämlich	 keine	 Schulpflicht,	 sondern	
nur	 eine	 Unterrichtspflicht.	 Ein	 Kind	 zum	 Homeschooling	 anzumelden	
ist	vom	Verwaltungsaufwand	her	verhältnismäßig	einfach.	Zwar	wird	in	
Folge	 der	 Lernerfolg	 der	 Kinder	 durch	 Externistenprüfungen	 überprüft,	
unberücksichtigt	 bleiben	 aber	 mögliche	 Defizite	 in	 der	 sozialen	 und	
emotionalen	Entwicklung.	

Die	 Grundlage	 der	 weitreichenden	 Freiheit	 des	 Unterrichtens	 geht	 auf	
das	Staatsgrundgesetz	von	1867	zurück,	über	150	Jahre	vor	Inkrafttreten	
der	UN-Kinderrechtskonvention.	Aus	Sicht	der	KIJAS	 ist	es	Aufgabe	des	
Gesetzgebers	nun	sicherzustellen,	dass	durch	den	Heimunterricht	folgende	
Rechte eingehalten werden: 

-	 Das	Recht	auf	kindgerechte	umfassende	Information	(Art.	12,	14	und	17)
-	 Das	Recht	auf	Meinungsäußerung	(Art.	13)
-		 Das	Recht	auf	Gedanken-,	Gewissens-	und	Religionsfreiheit	(Art.	14)
-	 Das	 Recht,	 sich	 eine	 eigene	 Meinung	 zu	 bilden	 (Art.	 13,	 Art	 4	 B-VG	

Kinderrechte)
-	 Das	 Recht	 auf	 Teilhabe	 und	 darauf,	 sich	 mit	 anderen	 Kindern	

zusammenzuschließen	(Art.	31)
-	 Das	Recht	auf	Schutz	vor	jeglicher	Gewaltanwendung	(Art.	19)
-	 Das	Recht	auf	Hilfe,	wenn	die	Rechte	innerhalb	eines	Systems	(Familie,	

Schule,	 Wohngemeinschaft	 etc.)	 nicht	 ausreichend	 gewahrt	 werden		 
(Art.	3,	Art.	4,	Art.	6)

Die	Erfahrungen	aus	der	Vergangenheit	und	Fälle	der	Gegenwart	zeigen,	
dass	jede	Art	von	geschlossenem	System	ein	Gefährdungspotential	in	sich	
trägt,	ob	Institutionen,	Privatschulen,	sektenähnliche	Gemeinschaften	oder	
auch	Familien.	Je	abgeschotteter	ein	System	ist,	desto	weniger	Transparenz	
und	 Korrektiv	 bestehen,	 wenn	 Kinder	 Gewalt,	 Machtmissbrauch	 oder	
anderen	Kinderrechtsverletzungen	ausgesetzt	sind.

Auch	wenn	häuslicher	Unterricht	in	Einzelfällen	durchaus	berechtigt	sein	
kann,	müssen	die	Risiken	von	Isolation,	Verletzungen	an	Körper	und	Seele	
und	einseitiger	Information	und	Manipulation	so	gut	wie	möglich	verhindert	
werden.
 
Am	österreichischen	Regelschulsystem	gibt	es	berechtigterweise	viel	Kritik.	
Dennoch:		Hier	kommen	Kinder	und	Jugendliche	mit	Menschen	zusammen	
-	mit	PädagogInnen,	Gleichaltrigen	und	Eltern	–	die	möglicherweise	andere	
Lebensentwürfe	als	sie	selbst	und	ihre	Familien	haben.	Um	sich	eine	eigene	
Meinung	bilden	zu	können	ist	es	aber	notwendig,	sich	mit	unterschiedlichen	
Sichtweisen	und	Impulsen	auseinandersetzen	zu	können.	Genau	das	ist	in	

Empörung	erfüllen.	Wir	appellieren	daher	mit	Nachdruck	an	Sie	als	politisch	
Verantwortliche,	 sich	 in	 Ihrem	 Wirkungskreis	 für	 die	 Einhaltung	 der	
internationalen	menschen-	und	kinderrechtlichen	Vorgaben	einzusetzen!	

Konkret fordern wir:
1.	Die	 gesetzliche	 Verankerung	 einer	 verpflichtenden	 umfassenden	

Kindeswohlprüfung	im	gesamten	Asylverfahren	angelehnt	an	§	138	ABGB,	
ergänzt	um	Kriterien	wie	Bindungen	und	Sozialisation	an/in	Österreich,	
Dauer	des	Aufenthalts	im	Verhältnis	zum	Alter,	physische	und	psychische	
Gesundheit	 (Traumafolgen)	 sowie	 Zugang	 zum	 Gesundheitssystem,	
(Über-)Lebens-,	Bildungs-	und	Entwicklungschancen	im	Herkunftsland	
(entsprechende	Änderungen	in	§§	55,	57	Asylgesetz,	§	9	BFA-VG	u.a.)

2.	Die	Bildung	einer	„Härtefallkommission“	in	jedem	Bundesland,	die	nach	
negativem	 Asylentscheid	 in	 sog.	 „Abschiebefällen“	 ein	 humanitäres	
Bleiberecht	prüft.	Diese	Kommission	soll	aus	politischen	VertreterInnen	der	
Länder,	der	Gemeinden,	BeamtInnen	des	Bundesamtes	für	Fremdenrecht	
und	Asyl,	VertreterInnen	der	Kirche	und	NGOs	sowie	weiteren	ExpertInnen	
aus	 den	 Bereichen	 Kinderrechte	 oder	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrie	
bestehen.	Dabei	sollen	insbesondere	Rechtsschutzmängel	im	Verfahren,	
Kinder-	und	Jugendrechte,	die	Schutzbedürftigkeit	der	betroffenen	Person	
und	Integrationssachverhalte	geprüft	werden.

3.	Die	 Schaffung	 eines	 Aufenthaltstitels	 für	 in	 Ausbildung	 stehende	
junge	 Menschen,	 bis	 zum	 Abschluss	 ihrer	 Ausbildung/Lehre	 mit	 der	
Möglichkeit,	einer	zweijährigen	Anschlussbeschäftigung	und	damit	der	
Chance,	nachhaltig	am	heimischen	Arbeitsmarkt	Fuß	fassen	zu	können,	
wie	es	auch	zahlreiche	Initiativen	aus	der	Wirtschaft	fordern.	(Ähnlich	
der	3+2	Regelung	in	Deutschland).	

4.	Ein	Abschiebestopp	in	Länder,	in	denen	Leib	und	Leben	der	Geflüchteten	
in	Gefahr	sind	(lt.	UNHCR-Berichten	zur	aktuellen	Sicherheitslage	des	
jeweiligen	Landes).

Bitte	 tragen	 Sie	 auch	 in	 der	 öffentlichen	 Diskussion	 dazu	 bei,	 dass	 die	
vielzitierten	christlichen	Werte	(wie	z.B.	jenes	Gleichnis	des	Weltgerichts	
-	„Was	ihr	für	einen	meiner	geringsten	Brüder	getan	habt,	das	habt	ihr	mir	
getan	...“,	Matthäus	25,40)	sowie	die	europäischen	Werte,	auf	die	wir	zu	
Recht	jahrzehntelang	stolz	sein	konnten,	nicht	zu	leeren	Phrasen	werden.	

Setzen	 Sie	 sich	 mit	 uns	 für	 rechtsstaatliche	 Verfahren	 ein,	 in	 denen	
kinderrechtliche	 Grundsätze	 und	 die	 enormen	 Integrationsbemühungen	
junger	Menschen	nicht	ignoriert,	sondern	honoriert	werden!	

Wir	zählen	auf	Ihre	Unterstützung!

Ergeht an:
Kardinal	Christoph	Schönborn,	weitere	Mitglieder	der	Bundesregierung,	Volksanwaltschaft,	UNHCR,	Länder	
(Landesregierung,	LT-Abgeordnete),	Caritas,	Diakonie,	Wirtschaftskammer,	Arbeiterkammer,	Industriellen-
vereinigung,	Ex-Flüchtlingskoordinator	Christian	Konrad	u.a.
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Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaften 
 Österreichs zu Deutschförderklassen

KIJAs lehnen Gesetzesentwurf zur Gänze ab
Nach	 Auffassung	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 Österreichs	
ist	 der	 vorliegende	 Entwurf	 des	 Bundesgesetzes	 mit	 dem	 das	
Schulorganisationsgesetz,	 das	 Schulunterrichtsgesetz	 und	 das	
Schulpflichtgesetz	 1985	 geändert	 werden	 sollen,	 gänzlich	 abzulehnen.	
Der	 vorliegende	 Entwurf	 entspricht	 nicht	 dem	 Artikel	 1	 des	
Bundesverfassungsgesetzes	über	die	Rechte	von	Kindern,	dem	Artikel	14	
der	 Europäischen	 Menschenrechtskonvention	 sowie	 den	 Bildungszielen	
der	 Artikel	 27	 und	 28	 der	 UN-Kinderrechtskonvention.	 Nach	 der	
österreichischen	Bundesverfassung	müssen	alle	Entscheidungen	das	Wohl	
des	Kindes	berücksichtigen	und	dieses	vorrangig	behandeln	und	Kinder	
vor	 Benachteiligung	 und	 Diskriminierung	 schützen.	 Die	 Sinnhaftigkeit	
einer	zusätzlichen	schlechter	gestellten	Schulstruktur	für	Kinder,	die	die	
Unterrichtssprache	nicht	beherrschen,	ist	nicht	gegeben.

Das	Gesetzesvorhaben	schafft	für	eine	unverhältnismäßig	langandauernde	
Zeit	 (bis	 zu	 zwei	 Unterrichtsjahre)	 eine	 deutliche	 Benachteiligung	 für	
schulpflichtige	Kinder,	deren	Erstsprache	nicht	Deutsch	ist.	Aufgrund	des	
vorliegenden	Gesetzesvorhabens	kann	den	Kindern	mit	nicht	„ausreichenden	
Deutschkenntnissen“	 bis	 zu	 zwei	 Unterrichtsjahre	 der	 Regelunterricht	
verwehrt	 werden.	 Der	 Entwurf	 bleibt	 zudem	 eine	 genaue	 Definition	
„ausreichender	Deutschkenntnisse“	und	die	Beschreibung	der	Instrumente,	
mit	welchen	die	„ausreichenden“	Deutschkenntnisse	der	Kinder	gemessen	
werden, schuldig. 

Das	Vorhaben	im	Gesetzesentwurf	der	Wiederholung	von	Klassen	für	Kinder	
im	Volksschulalter	erachten	wir	als	eine	weitere	Diskriminierung.

Um	 zu	 wissen,	 wie	 wenig	 erfolgsversprechend	 für	 die	 Integration	 das	
vorgeschlagene	Modell	ist,	reicht	es	zum	deutschen	Nachbarn	zu	schauen.	
In	Berlin	wurden	sogenannte	„Willkommensklassen“	für	neuzugewanderte	
Kinder	 eingeführt,	 die	 identisch	 mit	 denen	 im	 vorliegenden	 Entwurf	
beschriebenen	Vorhaben	sind.	Eine	durch	die	Beauftragte	der	deutschen	
Bundesregierung	für	die	Flüchtlinge,	Migration	und	Integration	unterstützte	
Untersuchung	(https://www.bim.hu-berlin.de/media/Beschulung_Bericht_
final_10052017.pdf)	 zeigt	 mehrere	 Problembereiche	 in	 sogenannten	
„Willkommensklassen“	auf.	Die	Untersuchung	stellt	zudem	fest,	dass	dort,	
wo	Kinder	in	altersentsprechenden	Regelklassen	unterrichtet	wurden	und	
ergänzende	Sprachförderung	erhielten,	weitaus	weniger	organisatorische	
Probleme	auftraten	als	in	den	„Willkommensklassen“.	Ein	weiterer	Vorteil	
bei	der	direkten	„Eingliederung	der	neu	eingewanderten	oder	sprachlich	
schwachen	Kinder	in	die	Regelklasse“	war	die	ausbleibende	Stigmatisierung	
der	Schülerinnen	und	Schüler	als	gesonderte	Gruppe.

einer	öffentlichen	Schule	möglich!	Erziehung	ist	nicht	nur	die	Privatsache	
der	Eltern,	sondern	soll	im	Sinne	einer	gesunden	Entwicklung	von	Kindern	
eingebettet	in	einen	kinderrechtlichen	Rahmen	in	einem	offenen,	toleranten	
und	transparenten	Schulsystem	stattfinden.

Die KIJAS Österreich fordern daher: 

1.	Häuslichen	Unterricht	nur	in	begründeten	Einzelfällen	bzw.	ausschließlich	
in	Verbindung	mit	weiteren	Maßnahmen	wie	z.	B.	der	Überprüfung	der	
sozialen	und	emotionalen	Entwicklung	zu	gewähren.

2.	Generell	sektenählichen	Gruppierungen	bzw.	Schulen	mit	fragwürdigen	
pädagogischen	 Konzepten	 und	 Weltbild	 kein	 Öffentlichkeitsrecht	 zu	
verleihen.

3.	In	jedem	Fall	den	Zugang	zu	kinderanwaltlichen	Beratungseinrichtungen	
und	externen	Vertrauenspersonen	zu	garantieren.

In	 vielen	 Fällen	 glückt	 häuslicher	 Unterricht	 und	 es	 geht	 nicht	 darum,	
diesen	grundsätzlich	zu	verurteilen.	Es	ist	aber	Aufgabe	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaften	darauf	zu	achten,	dass	alle	Kinder	und	Jugendlichen	
in	 ihrer	 Entwicklung	 bestmöglich	 begleitet,	 gefördert	 und	 unterstützt	
werden.	Dabei	müssen	besonders	jene	Kinder	im	Blickfeld	bleiben,	die	nicht	
das	Glück	haben,	im	Rahmen	des	häuslichen	Unterrichts	verantwortungsvoll	
unterrichtet	zu	werden.

KJA Wien unterstützt Petition für die Umsetzung des Rauchverbots

Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 Wien	 unterstützt	 die	 Petition	 für	
die	Umsetzung	des	Rauchverbots	der	Österreichischen	Krebshilfe	und	der	
Österreichischen	 Ärztekammer.	 Die	 Entscheidung	 der	 neuen	 Regierung,	
das	 geplante	 Rauchverbot	 in	 der	 Gastronomie	 zu	 kippen,	 ist	 auch	 aus	
kinderrechtlicher	Perspektive	strikt	abzulehnen.	

Österreich	hat	einen	überdurchschnittlich	hohen	Anteil	an	 jugendlichen	
Raucherinnen	und	Rauchern.	Mit	dem	Ausbleiben	des	längst	überfälligen	
Rauchverbots	 in	 Gastronomiestätten,	 bleibt	 die	 Allgegenwärtigkeit	 des	
Rauchens	 in	 Österreich	 weiterhin	 bestehen	 und	 fördert	 damit	 negative	
Vorbilder,	kritisieren	die	beiden	Kinder-	und	JugendanwältInnen	Monika	
Pinterits	und	Ercan	Nik	Nafs.	Familie,	Peergroup	aber	auch	Gesellschaft,	
Popkultur	 und	 Verfügbarkeit	 beeinflussen	 maßgeblich,	 ob	 Jugendliche	
zur	Zigarette	greifen	oder	nicht.	Während	 in	Film	und	Fernsehen	kaum	
mehr	 geraucht	 wird,	 um	 Nachahmungseffekte	 bei	 jungen	 Menschen	
einzudämmen,	wird	 in	Österreichs	Gastronomiebetrieben	die	Kultur	des	
Rauchens	weiterhin	zelebriert.	Für	die	notwendige	und	längst	überfällige	
Trendumkehr	ruft	die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	Wien	zur	breiten	
Unterstützung	der	Petition	auf.
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Gleichzeitig	 wollen	 wir	 der	 Bundesregierung	 nahelegen,	 sich	 für	 die	
Schaffung	 von	 Rahmenbedingungen	 einzusetzen,	 die	 eine	 gegenwarts-	
und	 zukunftsorientierte	 Schule,	 welche	 einen	 an	 den	 Kinderrechten	
orientierten	 Ort	 der	 Entfaltung	 und	 des	 Schutzes	 von	 Kindern	 darstellt	
und	 wo	 sich	 eine	 Friedenskultur	 entwickeln	 kann,	 einzusetzen.	 Kinder	
benötigen	in	den	Schulen	–	unter	Einbeziehung	der	Eltern	–	unabhängig	von	
Sprachkenntnissen	sowie	ethnischer,	sozialer	und	kultureller	Zugehörigkeit,	
eine	gesetzlich	sichergestellte	alters-	und	kindgerechte	pädagogische	und	
psychosoziale	 Betreuung,	 die	 den	 Kindern	 die	 besten	 Chancen	 für	 die	
Gegenwart	und	Zukunft	sichert.

Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien stellt anlässlich des Tags der 
Kinderrechte Rückschritte fest

Aktuelle politische Entwicklungen sowie strukturelle Veränderungen 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wirken sich negativ auf die 
Kinderrechte aus
Anlässlich	des	internationalen	Tags	der	Kinderrechte	am	20.	November	zieht	
die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	Wien	über	aktuelle	gesellschaftliche	
Entwicklungen	Bilanz	–	und	kommt	dabei	zu	einem	besorgniserregenden	
Ergebnis. 

Vor	 mittlerweile	 29	 Jahren	 wurde	 die	 Konvention	 über	 die	 Rechte	 des	
Kindes	von	den	Vereinten	Nationen	verabschiedet,	mit	dem	Ziel,	den	Schutz	
der	Kinder	zu	verbessern.	Dennoch	erleben	wir	heute	nicht	nur	mangelnden	
Schutz	einzelner	Kinder	und	Jugendlicher,	sondern	sind	sowohl	mit	einer	
Kultur	 der	 Schuldzuweisung	 an	 Kinder	 und	 Jugendliche	 als	 auch	 mit	
strukturellen	Verschlechterungen	im	Bereich	der	Kinderrechte	konfrontiert.

So	birgt	die	geplante	„Verländerung“	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	die	Gefahr,	
dass	sich	bereits	bestehende	Unterschiede	 in	den	Angeboten	 für	Kinder	
und	Jugendliche	aufgrund	unterschiedlicher	personeller	und	finanzieller	
Ressourcen	 sowie	 gesetzlicher	 Regelungen	 verstärken.	 Die	 Folge	 wären	
Rechtsunsicherheit	sowie	massive	Abstriche	im	Bereich	des	Kinderschutzes.	
Die	gesamtgesellschaftliche	Verantwortung	für	den	Kinderschutz	wird	hier	
vom	Bund	durch	die	Abgabe	seiner	Verantwortung	konterkariert.

Ebenso stellt die Einrichtung der Deutschförderklassen eine laufende 
Verletzung	von	Kinderrechten	dar.	Denn	die	Sinnhaftigkeit	einer	Segregation	
von	Kindern,	die	die	Unterrichtssprache	nicht	beherrschen,	ist	nicht	gegeben	
und	stellt	eine	Benachteiligung	und	Diskriminierung	der	Kinder	dar.

Auch	 geflüchtete	 Jugendliche	 sind	 zunehmend	 mit	 der	 Verletzung	 ihrer	
Kinderrechte	 konfrontiert.	 Gerade	 im	 Bereich	 der	 Lehre	 wünscht	 sich	
die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 eine	 menschliche	 Asylpolitik	 mit	
Augenmaß	 und	 spricht	 sich	 entschieden	 gegen	 die	 Abschiebung	 von	

Der	 im	 Gesetzesentwurf	 geplante	 Ausschluss	 der	 Kinder	 in	 den	
Deutschförderklassen	von	der	Schülervertretung,	dem	Schulforum	und	dem	
Schulgemeinschaftsausschuss	ist	eine	schwere	Verletzung	des	Rechtes	der	
Kinder	auf	Partizipation	und	Mitbestimmung	und	ist	absolut	abzulehnen.	
Zudem	wird	durch	den	Ausschluss	die	Möglichkeit,	diesen	jungen	Menschen	
demokratische	Werte	zu	vermitteln,	unterbunden.

Der	 vorliegende	 Entwurf	 spricht	 von	 Lehrpersonal	 mit	 DaZ-	 (Deutsch	
als	Zweitsprache)	und	DaF-	 (Deutsch	als	Fremdsprache)	Ausbildung.	Es	
ist	 nicht	 näher	 verständlich,	 ob	 diese	 Lehrpersonen	 zusätzlich	 zu	 ihrer	
pädagogischen	 Grundausbildung	 diese	 Zusatzausbildungen	 vorweisen	
müssen	oder	ob	es	als	ausreichend	gesehen	wird,	dass	das	Lehrpersonal	
für	den	Deutschförderunterricht	nur	eine	DaF-	oder	DaZ-Ausbildung,	aber	
keine	pädagogischen	Qualifikationen	hat.	Die	zuvor	erwähnte	Untersuchung	
zu	„Willkommensklassen“	kommt	zum	Schluss,	das	integrativ	arbeitende	
Schulen	 auch	 deshalb	 so	 erfolgreich	 sind,	 weil	 die	 Kinder	 zumeist	 von	
ausgebildeten	 Grundschullehrkräften	 unterrichtet	 werden	 und	 die	
gesamte	 Regelklasse	 Unterstützung	 durch	 DaZ-geschulte	 Lehrkräfte	
erhält.	Die	Regelklasse	folgt	einem	altersentsprechenden	Curriculum	und	
Fachunterricht	ist	gewährleistet.

Sprachstartgruppen	und	Sprachförderkurse	waren	bereits	seit		1.	Septem-
ber	 	2016	 möglich:	 SchülerInnen,	 die	 wegen	 mangelnder	 Kenntnisse	 der	
Unterrichtssprache	 nicht	 als	 ordentliche	 SchülerInnen	 aufgenommen	
wurden,	sollten	vor	dem	vollständigen	Eintritt	in	den	Regelunterricht,	in	
eigenen	Sprachstartgruppen	 intensiv	 in	der	Unterrichtssprache	Deutsch	
soweit auf den Regelunterricht vorbereitet werden, dass sie in diesen 
vollständig	 übertreten	 und	 diesem	 folgen	 konnten.	 Aufbauend	 auf	 dem	
erfolgreichen	Besuch	einer	Sprachstartgruppe	sollte	nach	dessen	Beendigung	
die	Sprachförderung	in	Form	eines	Sprachförderkurses	fortgesetzt	werden.

Diese	 Maßnahme	 wurde	 zum	 Zwecke	 der	 Evaluierung	 mit	 insgesamt	
drei	 Schuljahren	 (2016/17,	 2017/18	 und	 2018/19)	 befristet.	 Eine	
entsprechende	 Evaluierung	 hätte	 bis	 31.	 Jänner	 2019	 erfolgen	 sollen,	
wobei	 als	 Schwerpunkte	 der	 Evaluierung	 insbesondere	 die	 Wirkungen	
der	 Sprachförderungsmaßnahmen	 und	 die	 Effizienz	 des	 damit	
zusammenhängenden	 Ressourceneinsatzes	 unter	 Einbeziehung	 der	
entsprechenden	 Erlässe	 des	 Bundesministeriums	 für	 Bildung	 und	
Frauen	geplant	waren.	Nun	hat	die	Regierung	jedoch	den	Vorschlag	einer	
Gesetzesänderung	des	SchOG	vorgelegt,	bevor	eine	Evaluierung	des	§	83	
Abs.	4	erfolgt	ist.	Hier	wird	ohne	nachvollziehbare	Begründung	auf	wertvolle	
wissenschaftliche	Erkenntnisse	zur	Sprachförderung	verzichtet.	

Wie	am	Beginn	festgehalten,	erachten	wir	den	vorliegenden	Entwurf	zur	
Gänze	 als	 einen	 dem	 Wohl	 des	 Kindes	 widersprechenden	 und	 ersuchen	
die	 verantwortlichen	 Entscheidungsträgerinnen	 und	 -träger	 von	 Ihrem	
geplanten	Vorhaben	Abstand	zu	nehmen.
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Kinderrechte werden 
30 Jahre alt

Kinder als Feindbilder
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pädagogisches	Handeln	das	Recht	der	SchülerInnen	auf	Schutz,	Teilhabe	
und	Versorgung	erhalten	und	sichern?

Teamarbeit wirkt 
Da	vielen	schwierigen	Situationen	oft	gesellschaftliche	Probleme	zugrunde	
liegen,	können	diese	natürlich	nicht	alleine	von	LehrerInnen	gelöst	werden.	
LehrerInnen	 können	 aber	 auf	 Verhaltensveränderungen	 von	 Kindern	
reagieren	und	Maßnahmen	ergreifen,	denn	Hilfe	zu	holen	ist	ein	Zeichen	
von	Professionalität.

Dies	 kann	 ein	 Gespräch	 mit	 der	 Schulpsychologin,	 die	 Planung	 einer	
Unterrichtseinheit	 mit	 dem	 Schulsozialarbeiter,	 die	 Absprache	 mit	
BeratungslehrerInnen,	eine	Abklärung	mit	der	Direktion,	die	Beiziehung	
von	externen	ExpertInnen	oder	bei	einer	vermuteten	Kindeswohlgefährdung	
eine	 Meldung	 an	 die	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 (zu	 der	 alle	 gesetzlich	
verpflichtet	sind)	sein.	Ebenso	steht	das	Soforthilfetelefon	für	LehrerInnen	
zur	Verfügung.	

Also:	Alles	selbst	und	alleine	lösen	zu	müssen	ist	keine	Option.	Auch	ist	es	
keine	Option	zu	warten,	bis	sich	Probleme	von	alleine	lösen.	Ziel	muss	es	
daher	sein:	Sich	beraten	(zu	lassen)	und	lösungsorientiert	handeln.	

So	sichern	wir	alle	gemeinsam	das	Recht	der	Kinder	auf	Fürsorge,	Schutz	
und	Teilhabe	und	schaffen	letztlich	ein	gesundes	Schul-	und	Lernklima	für	
alle. 

Handeln	wir	für	eine	Schulkultur	der	Unterstützung	und	der	Ermächtigung!
Lassen	 wir	 SchülerInnen	 und	 LehrerInnen	 nicht	 auseinanderdividieren	
und	ziehen	wir	an	einem	gemeinsamen	Strang!	Denn	Kinder,	die	Probleme	
machen,	haben	Probleme,	ihnen	kann	geholfen	und	Probleme	können	gelöst	
werden. 

Für eine positive Konfliktkultur und sozialen Zusammenhalt 
Die	von	bestimmten	Personen	geforderten	Strafen	oder	Suspendierungen	von	
Kindern	sind	wohl,	wenn	man	die	Ursachen	von	Verhaltensauffälligkeiten	
hinterfragt,	eine	denkbar	unverantwortliche	Maßnahme.	Durch	Bestrafung	
oder	 Segregation	 werden	 weder	 die	 Symptome	 noch	 deren	 Ursachen	
bekämpft.	 Die	 Probleme	 werden	 hierdurch	 lediglich	 aus	 der	 Schule	
verlagert	und	die	Perspektiven	für	die	betroffenen	SchülerInnen,	jemals	ein	
selbstbestimmtes	Leben	führen	zu	können,	verringert.

Wenn	 wir	 Probleme	 an	 Schulen	 analysieren,	 so	 werden	 soziale	 und	
gesundheitliche Faktoren sichtbar, die sich wechselseitig beeinflussen. 

So	wirken	sich	schwere	Erkrankungen	auf	das	soziale	Leben	wie	auch	auf	
die	Psyche	aus,	soziale	Probleme	wiederum	auf	die	Psyche.	

Jugendlichen	aus,	die	in	Österreich	sozialen	Zusammenhalt	leben	und	sich	
in Ausbildung befinden.

Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	Wien	appelliert	an	die	politischen	
EntscheidungsträgerInnen,	aber	auch	an	Medien,	die	Kinderrechte	wieder	
verstärkt	zurück	auf	ihre	Agenda	zu	holen.	Auf	dass	wir	zum	30-jährigen	
Jubiläum	 der	 UN-Kinderrechtskonvention	 im	 kommenden	 Jahr	 eine	
positivere	Bilanz	über	den	Schutz	der	Kinderrechte	 in	Österreich	ziehen	
können.

Offener Brief: SchülerInnen in schwierigen Lebenslagen brauchen 
professionelle Lösungen

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien ist höchst besorgt über die 
Zunahme an kinderfeindlichen Einstellungen
Unsere	 Gesellschaft	 und	 all	 ihre	 Institutionen	 haben	 sich	 verpflichtet,	
das	 Wohl	 von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 besonders	 zu	 schützen.	 Sei	 es	
vor	häuslicher	Gewalt	und	Vernachlässigung,	Diskriminierung,	Mobbing	
in	 der	 Schule	 oder	 dem	 Chancenverlust	 durch	 Armut.	 Dies	 ist	 in	 der	
Kinderrechtskonvention festgeschrieben und Grundbedingung einer 
demokratischen	 Gesellschaft.	 Denn	 eine	 demokratische	 Gesellschaft	
braucht	Menschen,	die	aufeinander	achten	und	Verantwortung	füreinander	
übernehmen.

Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 Wien	 beobachtet	 allerdings	 mit	
zunehmender	 Sorge,	 dass	 Kinder	 derzeit	 als	 Feindbilder	 dargestellt	
werden:	 als	 Schuldige,	 die	 bestraft,	 als	 prinzipiell	 Unwillige,	 die	 unter	
Kontrolle	gebracht	werden	sollen,	als	Gefahrenquelle,	vor	der	LehrerInnen	
geschützt	werden	müssen.	Eine	solche	Perspektive	wird	weder	Kindern	noch	
LehrerInnen	gerecht	und	spaltet,	wo	es	um	gemeinsame	Lösungen	geht.	

Dadurch	geraten	alle	zentralen	in	der	Kinderrechtskonvention	verankerten	
Rechte	in	Gefahr:	das	Recht	auf	Diskriminierungsfreiheit,	der	Vorrang	des	
Kindeswohls,	das	Recht	auf	bestmögliche	Entfaltung	sowie	das	Recht	auf	
Partizipation.

Versorgung, Schutz und Teilhabe
Ein	Bildungssystem	in	einer	demokratischen	Gesellschaft	muss	das	Recht	
der	Kinder	und	Jugendlichen	auf	Versorgung,	Schutz	und	Teilhabe	(die	auch	
Mitbestimmung	bedeutet)	sichern.	An	Wiener	Schulen	geschieht	dies	auch	in	
einer	Zeit,	wo	gesellschaftliche	Stimmungslagen	und	finanzielle	Einschnitte	
gerade	für	ärmere	Menschen	die	soziale	Sicherheit	und	gesellschaftliche	
Teilhabe	von	Kindern	erschweren	oder	gefährden.	

Aus	der	Perspektive	der	Kinderrechte	steht	im	Schulalltag	ebenso	wie	in	
Konfliktsituationen	folgende	Frage	im	Zentrum:	Wie	kann	ich	durch	mein	
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1	 UN-Kinderrechtsauschuss,	Allgemeine	Bemerkung	Nr.	14	(2013),	The	right	of	the	child	to	have	his	or	her	
best	interests	taken	as	a	primary	consideration,	UN-Dok.	CRC/C/GC/14	(29.	5.	2013)

2		 Child	rights	impact	assessment	needs	to	be	built	into	Government	processes	at	all	levels	and	as	early	
as	possible	in	the	development	of	policy	and	other	general	measures	in	order	to	ensure	good	governance	for	
children’s rights.

3	 Siehe	 dazu	 insbesondere	 Concluding	 Observations	 61.	 Session,	 vom	 5.10.2012;	 Sonderbericht	 der	
Volksanwaltschaft	über	Kinder	und	ihre	Rechte	in	öffentlichen	Einrichtungen	vom	Dezember	2017	(http://
www.kija-ooe.at/Mediendateien/Sonderbericht_Kinderrechte_2017_15a74.pdf	(3.6.2018);	
Bericht	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 der	 österreichischen	 Bundesländer	 zum	 Sonderbericht	
der	Volksanwaltschaft	aus	2017,	http://www.kija-ooe.at/Mediendateien/Bericht_kijas_%c3%96sterreich_
Gewaltpr%c3%a4ventio.pdf	(3.6.2018);	
Weber,	Studien	zur	Kinderrechtskonvention	und	ihrer	Umsetzung	in	Österreich,	Teil	III:	Die	Umsetzung	
der	 Kinderrechtskonvention	 in	 das	 Landesrecht,	 2014.	 http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/
uploads/2013/01/Studien-zur-Kinderrechtskonvention-und-ihrer-Umsetzung-in-Oesterreich.pdf	(20.6.2018)

4		 5.	 und	 6.	 Staatenbericht	 der	 Republik	 Österreich:	 https://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/
uploads/2018/07/5.-und-6.-Bericht-der-Republik-Oesterreich.pdf

5	 https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5467944/Mehrheit-der-Oesterreicher-gegen-
Abschiebung-von-Lehrlingen-mit
  
6		 In	der	Präambel	der	Vereinten	Nationen	heißt	es	zum	Kindeswohlprinzip:	 „In	der	Erkenntnis,	dass	
das	Kind	zur	vollen	und	harmonischen	Entfaltung	seiner	Persönlichkeit	…	umgeben	von	Glück,	Liebe	und	
Verständnis	aufwachsen	sollte	…“

7	 Quelle:	https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/AB-BR/AB-BR_03198/imfname_695011.pdf

 

Der	derzeitige	Diskurs,	in	dem	Kinder	als	TäterInnen	dargestellt	werden,	
treibt	einen	Keil	zwischen	SchülerInnen	und	LehrerInnen	und	verhindert	
pädagogisch	sinnvolle	und	nachhaltige	Lösungen.	

Wollen	wir	wirksam	und	dauerhaft	mit	SchülerInnen	an	Lösungen	arbeiten,	
so	wird	der	Stellenwert	eines	professionellen	Supportsystems	sichtbar	–	
SozialarbeiterInnen,	 PsychologInnen	 und	 ProfessionistInnen	 aus	 dem	
Gesundheitsbereich,	die	gemeinsam	mit	PädagogInnen	und	DirektorInnen,	
der	Kinder-	und	Jugendhilfe	und	gegebenenfalls	mit	der	Exekutive	für	das	
Wohl	unserer	SchülerInnen	arbeiten.

Und	auch	wenn	hier	noch	Luft	nach	oben	ist:	Es	gibt	sie,	die	LehrerInnen,	
die	 bereits	 jetzt	 erfolgreich	 Traumapädagogik	 in	 ihren	 beruflichen	
Alltag	 einbauen.	 Es	 gibt	 LehrerInnen,	 die	 einen	 Teil	 ihrer	 Arbeitszeit	
in	 Fortbildungen	 investieren.	 Auch	 gibt	 es	 LehrerInnen,	 die	 das	
Soforthilfetelefon	 in	 Anspruch	 nehmen	 um	 unklare	 Situationen	 zu	
reflektieren. Sie wollen ihre Handlungssicherheit erhöhen und sich aktiv 
bezüglich	einer	Vernetzung	mit	anderen	Helfersystemen	erkundigen	oder	
um	Unterstützung	zu	erhalten,	wenn	Vorgesetzte	die	Augen	vor	Problemen	
verschließen. 

Andererseits	gibt	es	auch	Eltern,	die	sich	über	PädagogInnen	beschweren,	
da	 sie	 der	 Meinung	 sind,	 dass	 diese	 ihren	 Pflichten	 nicht	 nachkommen	
oder	bereits	in	Volksschulklassen	bei	vermeintlichen	Problemen	rasch	auf	
Suspendierungen	von	SchülerInnen	drängen.	

Wir stehen für professionelle Lösungen
Das	Soforthilfetelefon	ist	von	Montag	bis	Freitag	zwischen	9:00	und	16:00	
Uhr	unter	der	Nummer	01	50	55	000	erreichbar.	Sollten	die	Leitungen	besetzt	
sein,	rufen	wir,	sofern	die	Rufnummer	nicht	unterdrückt	wurde,	zurück.	Bei	
Anrufen	mit	unterdrückter	Rufnummer	bitten	wir	um	erneuten	Anruf	zu	
einem	späteren	Zeitpunkt.

Also:	Rufen	Sie	uns	an!	Tun	Sie	es	gerne	auch	anonym	–	wir	behandeln	Ihr	
Anliegen	streng	vertraulich.	Gemeinsam	arbeiten	wir	mit	Ihnen	daran,	dass	
Schule	gelingt.	In	einem	Klima	der	positiven	Konfliktkultur,	der	Anerkennung	
und	Teilhabe.

Weitere Stellungsnahmen finden Sie auf der Homepage der KIJAS 
Österreich: www.kija.at
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Einzelfallhilfe

Ein	 Schwerpunkt	 unseres	 Aufgabenbereichs	 ist	 die	 Info,	 bzw.	 bei	 sehr	
komplexen	Fällen	die	Unterstützung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	die	
sich	aufgrund	unterschiedlicher	Schwierigkeiten	und/oder	mit	konkreten	
Fragen	und	Wünschen	an	unsere	Dienststelle	wenden.	Während	Eltern	und	
andere	Bezugspersonen	von	Kindern	und	Jugendlichen	primär	dahingehend	
beraten	 werden,	 die	 Rechte	 und	 Pflichten	 der	 Minderjährigen	 (wieder)	
zu	 wahren	 bzw.	 zu	 vertreten,	 stehen	 die	 Bedürfnisse	 unserer	 jungen	
KlientInnen	immer	im	Focus	der	Einzelfallhilfe.	Parteilichkeit,	Transparenz	
und	Verschwiegenheit	haben	oberste	Priorität	für	die	MitarbeiterInnen	der	
Kinder-und Jugendanwaltschaft. 

Obsorgestreitigkeiten	der	Eltern,	Formen	von	Gewalt	sowie	Hilfestellung	bei	
der	sogenannten	Verselbstständigungsphase,	sofern	ein	Weiterverbleib	im	
gemeinsamen	Haushalt	mit	der/dem	Obsorgeberechtigten	eine	Gefährdung	
darstellt,	sind	immer	wiederkehrende	Themen	(siehe	Statistik	S.	44).

Die	folgenden	Fallbeispiele	sollen	die	Komplexität	unseres	Beratungsalltags	
und	unseren	Zugang	zur	Einzelfallhilfe	beschreiben,	die	Namen	unserer	
KlientInnen	wurden	selbstverständlich	geändert.

Fall 1
Tanja	 und	 Sara	 kamen	 Anfang	 2018	 gemeinsam	 in	 die	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaft,	 da	 sie	 keinen	 Ausweg	 mehr	 aus	 der	 für	 sie	
unerträglichen	familiären	Situation	sahen.	Tanja	war	zu	diesem	Zeitpunkt	
bereits	volljährig,	ihre	jüngere	Schwester	Sara	15	Jahre	alt.	Sara	fiel	dieser	
Schritt	besonders	schwer,	sie	hatte	 furchtbare	Angst	und	weinte	 immer	
wieder,	als	Tanja	zu	erzählen	begann.

Diese	hingegen	wirkte	sehr	gefasst,	 fast	so,	als	würde	sie	über	eine	 ihr	
fremde	Person	berichten,	ein	Phänomen,	dass	wir	in	der	Einzelfallarbeit	
häufig	wahrnehmen.	Gefühle	zu	erlebten	Traumata	werden	abgespalten,	
Tanja	hatte	gelernt,	nach	außen	stark	zu	sein,	sich	um	ihre	Schwester,	für	
die	sie	sich	verantwortlich	fühlt,	zu	kümmern	und	ihre	eigenen	Bedürfnisse	
zu	unterdrücken.	

Die Ehe der Eltern wurde geschieden, als beide Kleinkinder waren. Der 
Vater,	einst	gut	situiert	und	beruflich	erfolgreich,	begann	zu	trinken,	die	
Mutter	heiratete	kurz	darauf	und	bekam	zwei	weitere	Kinder	mit	 ihrem	
neuen	 Ehemann.	 Die	 folgenden	 Jahre	 der	 Mädchen	 waren	 geprägt	 vom	
ständigen	 Wechsel	 des	Aufenthaltes	 bei	Mutter,	 Vater	und	Großmutter,	
wobei	sie	in	allen	denkbaren	Varianten,	gemeinsam	oder	alternierend	bei	
den	Erwachsenen	lebten,	nicht	wissend	wie	lange	oder	wo	es	als	nächstes	
hingehen	 würde.	 Eines	 war	 jedoch	 in	 dieser	 instabilen	 Lebenssituation	

INDIVIDUELLE HILFEN

Charity Bowl 2018

Seit	Gründung	der	Charity	Bowl	unter	dem	Motto	„Starke	helfen	Schwachen“	
im	Jahr	1999	spenden	die	Dacia	Vienna	Vikings,	das	bekannte	American	
Football	 Team,	 den	 Reinerlös	 dieser	 karitativen	 Veranstaltung	 an	
Institutionen,	die	mit	Familien	oder	Kindern	in	Notlagen	zu	tun	haben.

Durch	diese	großzügigen	finanziellen	Zuwendungen	ist	es	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft	möglich,	unseren	von	Gewalt	betroffenen	KlientInnen	
Psychotherapie	zu	finanzieren,	um	ihre	teilweise	traumatischen	Erlebnisse	
zu	verarbeiten.

Österreichs	Rekordmeister	Dacia	Vienna	Vikings	traten	am	29.	April	2018	in	
Ritzing	gegen	die	finnischen	Meister,	Helsinki	Roosters	an	und	lieferten	ein	
Spiel	der	absoluten	europäischen	Spitzenklasse.

Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	dankt	für	die	großzügige	Spende	in	der	
Höhe von €	6.200,	die	ausschließlich	für	individuelle	Hilfen	verwendet	wird.
Ein	weiterer	Dank	gebührt	einer	privaten	Spenderin,	die	anonym	bleiben	
möchte	und	€	5.000	auf	das	„Soforthilfekonto“	der	KJA	überwiesen	hat.
Durch	die	mittlerweile	jahrelange	Unterstützung	konnte	bereits	eine	Vielzahl	
an	Kindern	und	Jugendlichen	unterstützt	werden.

Danke!
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vorrangig	 mit	 altersentsprechenden	 Problemen	 wie	 Liebeskummer,	
Ausgehzeiten	etc.	beschäftigt.

Tanja	wurde	 in	der	Phase	der	Verselbstständigung	von	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft	 unterstützt	und	begleitet,	 da	die	Zuständigkeit	 der	
Kinder-	und	Jugendhilfe	aufgrund	des	Alters	nicht	mehr	gegeben	war.
Als	ersten	Schritt	galt	es	auch	bei	ihr,	einen	Ort	der	Sicherheit	zu	schaffen,	
sprich	die	Wohnsituation	dahingehend	zu	verbessern.	Mit	ihrem	geringen,	
aber	 regelmäßigen	Einkommen	als	Lehrling	wurde	seitens	der	KJA	eine	
Wohnungsbefürwortung	an	die	Soziale	Wohnungsvergabe	gerichtet,	worauf	
der	jungen	Frau	aufgrund	der	Dringlichkeit	eine	kleine	Gemeindewohnung	
zuerkannt	wurde.

Vielen Dank an dieser Stelle für die tolle Kooperation!

Durch	eine	private	Spende	und	tatkräftige	Unterstützung	war	es	möglich,	
den	 Umzug	 zu	 organisieren	 und	 ein	 paar	 Einrichtungsgegenstände	 zu	
finanzieren.	 Mit	 diesen	 sehr	 bescheidenen	 Mitteln	 gestaltete	 sich	 Tanja	
liebevoll	ihre	erste	eigene	Wohnung,	in	der	sie	sich	sehr	wohl	fühlt.	Das	
alles	fand	ohne	Wissen	des	Vaters	statt,	der	Tanja	für	den	Auszug	ihrer	
Schwester	verantwortlich	machte	und	sie	daraufhin	bedrohte.	Nachdem	
eine	Auskunftssperre	veranlasst	wurde,	fühlt	sich	die	junge	Frau	sicher.

Kurz	darauf	begann	Tanja	mit	einer	Psychotherapie	und	arbeitet	nun	mit	
Hilfe	ihrer	Therapeutin	an	ihren	Themen.	Sie	wünscht	sich	sehnlichst	einen	
Freund,	später	auch	Familie.	Aufgrund	ihrer	Erlebnisse	fällt	es	 ihr	sehr	
schwer,	jemandem	zu	vertrauen	und	sich	auf	eine	Beziehung	einzulassen.	
Bei	dem	letzten	Treffen	in	der	KJA	erzählte	sie,	dass	sie	einen	Burschen	
kennengelernt	hat	und	verliebt	ist.	Sie	kann	ihre	Ängste	benennen,	ist	ihnen	
nicht	mehr	hilflos	ausgeliefert	wie	in	der	Kindheit	und	realisiert,	dass	nur	
sie	selbst	ihr	Leben	bestimmt.	

Sie	 beschloss,	 den	 Schritt	 in	 Richtung	 Beziehung	 zu	 wagen,	 ihr	 Freund	
wurde	auf	 ihren	Wunsch	zu	einer	Therapiestunde	eingeladen	und	Tanja	
erklärte	ihm	mit	Hilfe	der	Therapeutin	die	Hintergründe	ihrer	Ängste.	

Der	junge	Mann	konnte	gut	damit	umgehen,	in	ihrem	letzten	Mail	an	die	KJA	
teilte	Tanja	mit,	dass	sie	bereits	seit	4	Monaten	ein	Paar	sind	und	sie	nun	
bereit	ist,	seine	Familie	kennenzulernen.

überall	gleich:	das	Gefühl	nicht	erwünscht	zu	sein,	zu	stören,	gekoppelt	mit	
dem	tiefen	Gefühl,	dass	dies	wohl	an	einem	selbst	liegen	müsse.	

Beide	 hatten	 sich	 längst	 damit	 arrangiert,	 bis	 sich	 die	 Situation	 weiter	
zuspitzte.	 Sara	 lebte	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Kontaktaufnahme	 mit	 der	 KJA	
beim	Vater,	der	mittlerweile	ebenfalls	verheiratet	war.	Tanja	bewohnte	die	
1-Zimmerwohnung	der	Stiefmutter,	hatte	jedoch	weder	einen	Mietvertrag,	
noch	durfte	sie	sich	an	dieser	Adresse	anmelden.	Zur	Mutter	bestand	kein	
Kontakt.

Der	Alkoholkonsum	des	Vaters,	als	auch	der	Stiefmutter	war	so	angestiegen,	
dass	beide	täglich	angetrunken	waren,	spät	nachts	von	Lokalen	heimkamen,	
häufig	stritten	und	 tagsüber	schliefen.	Konflikte	zwischen	Sara	und	der	
Frau	ihres	Vaters	häuften	sich	und	drohten	zu	eskalieren.	Die	Wohnung	
war	stark	verschmutzt,	die	Versorgung	der	Minderjährigen	(Lebensmittel,	
Kleidung	 etc.)	 war	 vollkommen	 unzureichend.	 Trotzdem	 schaffte	 es	 die	
Jugendliche,	regelmäßig	den	Schulbesuch	zu	bewerkstelligen,	was	unter	
diesen	Umständen	bewundernswert	war.

Tanja	war	nicht	täglich	mit	diesen	Konflikten	konfrontiert,	aber	auch	für	
sie	war	ihre	prekäre	Wohnsituation	nicht	mehr	tragbar.	Der	Vater	drohte	
permanent	mit	Rauswurf,	kam	nachts	mit	 seiner	Frau	betrunken	 in	die	
Wohnung	etc.	Nachdem	eine	gewisse	Vertrauensbasis	in	der	KJA	bestand,	
berichtete	die	junge	Frau	auch	von	einem	sexuellen	Übergriff	seitens	eines	
Bekannten	 ihres	Vaters,	der	ebenfalls	 in	dieser	Wohnung	stattgefunden	
hatte.

Der	 Wunsch	 der	 Geschwister	 nach	 Veränderung	 war	 nicht	 nur	
nachvollziehbar,	 er	 war	 aufgrund	 der	 Gefährdung	 dringend	 notwendig.	
Feststand,	 dass	 bei	 Sara,	 aufgrund	 der	 Minderjährigkeit,	 die	
Kontaktaufnahme	mit	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	unumgänglich	war.	In	
Begleitung	einer	Mitarbeiterin	der	KJA	erfolgte	die	Vernetzung	mit	dem	
zuständigen	Amt	für	Jugend	und	Familie.	Da	es	kurz	vor	dem	vereinbarten	
Termin	zu	einem	tätlichen	Übergriff	der	Stiefmutter	an	Sara	gekommen	war,	
der	zu	einem	Polizeieinsatz	geführt	hatte,	wurde	eine	Fremdunterbringung	
in	die	Wege	geleitet.	Zuvor	wurde	nochmals	erhoben,	ob	ein	Weiterverbleib	
bei	der	Mutter	eventuell	eine	Alternative	darstellen	könnte.	Diese	ließ	über	
einen	Rechtsanwalt	ausrichten,	dass	sie	von	den	Missständen	im	Haushalt	
des	Vaters	zwar	informiert	sei,	aber	jetzt	eine	neue	Familie	habe	und	sich	
deshalb	nicht	mehr	um	ihre	Tochter	kümmern	könne.	

Beide	Elternteile	erteilten	ihre	Zustimmung	zur	stationären	Unterbringung,	
Sara	übersiedelte	kurz	darauf	 in	eine	Wohngemeinschaft	der	MAG	ELF.	
Mittlerweile	 geht	 es	 ihr	 den	 Umständen	 entsprechend	 gut,	 sie	 erhält	
psychotherapeutische	Unterstützung	und	hat	sich	besser	mit	der	neuen	
Lebenssituation	arrangiert	als	gedacht.	Sara	besucht	weiterhin	die	Schule	
und	nach	aktuellen	Rückmeldungen	der	SozialpädagogInnen	ist	sie	derzeit	
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Was er allerdings beeinflussen konnte, war die Art und Weise, in welcher 
Form	das	geschehen	sollte.

Herr	S.	lenkte	schließlich	ein	und	war	bereit	zu	einem	Gespräch	in	die	KJA	
zu	kommen.	Er	war	sehr	irritiert,	betonte,	dass	es	nach	wie	vor	nicht	sein	
Ansinnen	ist,	hatte	aber	begriffen,	dass	er	es	nicht	mehr	lenken	konnte.	
Wir	vereinbarten,	dass	er	persönlich	mit	seiner	älteren	Tochter	spricht	und	
ihr	von	Lisa	erzählt.	Von	seiner	Frau	war	er	bereits	geschieden,	seine	Eltern	
leider schon verstorben.

Wenige	 Tage	 später	 teilte	 er	 erleichtert	 mit,	 dass	 das	 Gespräch	 bereits	
stattgefunden	 hat	 und	 weit	 besser	 verlaufen	 ist,	 als	 angenommen.	 Die	
Tochter	konnte	die	Motive	ihres	Vaters	zwar	nicht	nachvollziehen,	machte	
ihm	aber	keinerlei	Vorwürfe	und	war	bereit,	ihre	Schwester	kennenzulernen.	
Zuvor	 gab	 es	 auch	 mit	 ihr	 ein	 Gespräch	 in	 der	 KJA,	 um	 grundsätzliche	
Fragen	zu	klären	und	ihre	Wünsche	mit	einzubeziehen.

Als	nächster	Schritt	wurde	die	Kontaktanbahnung	per	Mail	initiiert.	Die	
beiden Schwestern wollten vorab einander schreiben, schickten sich Fotos 
und	erzählten	voneinander.	Die	Nachrichten	wurden	auf	deren	Wunsch	CC	
auch an die KJA gesandt. 

Demnächst	 soll	 das	 erste	 Treffen	 und	 ein	 persönliches	 Kennenlernen	
stattfinden.	Die	beiden	überlegen	noch,	ob	dies,	wie	ursprünglich	angedacht,	
im	Beisein	einer	Mitarbeiterin	der	KJA	stattfinden	soll,	oder	ob	sie	sich	in	
einem	Lokal	verabreden.	

Dem	Mailverkehr	zufolge	scheint	die	„Vermittlerrolle“	nicht	mehr	notwendig	
zu	sein,	wenn	es	den	beiden	jedoch	beim	ersten	Treffen	Sicherheit	gibt,	dann	
besteht	diese	Möglichkeit	weiterhin,	so	wie	es	besprochen	wurde.
Die	Entscheidung	werden	die	beiden	jungen	Frauen	treffen.

Fall 3
Zu	 Beginn	 des	 Jahres	 vertraute	 sich	 eine	 14-jährige	 Schülerin	 ihrer	
Klassenlehrerin	an	und	berichtete	von	sexueller	Gewalt	durch	ihren	damals	
30-jährigen	Bruder.	Lana	erzählte,	dass	sie	über	viele	Jahre	hinweg	nicht	
nur	 sexuellem	 Missbrauch,	 sondern	 auch	 physischer	 und	 psychischer	
Gewalt	durch	einen	weiteren	Bruder	ausgesetzt	war.	

Abwertungen,	Drohungen	oder	die	ständige	Ausübung	von	Kontrolle	sind	
klare	Erscheinungsformen	emotionaler	Misshandlung,	denen	Lana	als	Kind	
regelmäßig	 ausgeliefert	 war.	 So	 schilderte	 die	 Schülerin	 beispielweise,	
dass	sie	nicht	frei	über	ihre	Kleidung	entscheiden	konnte	bzw.	mit	wem	
sie	ihre	Freizeit	verbringt.	Lanas	Alltag	war	massiv	von	den	Regulativen	
und	Wertvorstellungen	ihrer	Familie	gekennzeichnet,	gegen	die	sie	nicht	
verstoßen durfte. 

Fall 2
Lisa	wandte	sich	mit	einem	ganz	konkreten	und	durchdachten	Anliegen	an	
unsere	Dienststelle	–	sie	ersuchte	um	Unterstützung	bei	der	Kontaktaufnahme	
mit	ihrer	Schwester.

Die Jugendliche wuchs bei ihrer Mutter auf, die Eltern hatten eine 
kurzfristige	Beziehung,	die	noch	während	der	Schwangerschaft	der	Mutter	
auseinanderging.

Zum	 Vater	 bestand	 loser	 Kontakt,	 der	 sich	 auf	 wenige	 Treffen	 im	 Jahr	
beschränkte	und	den	Lisa	eher	als	sehr	zwänglich	empfand.	Eine	wirklich	
enge	Beziehung	hatte	sich	nie	entwickelt,	ihr	Vater	erkundigte	sich,	wie	es	
in	der	Schule	läuft	–	dann	war	die	Unterhaltung	meist	schon	beendet.	

Was	Lisa	dennoch	schmerzte	war,	dass	niemand	von	der	Familie	des	Vaters	
von	ihrer	Existenz	wusste.	Sie	begann,	Fragen	zu	stellen,	wollte	wissen,	ob	
die	Eltern	des	Vaters	–	ihre	Großeltern	noch	leben,	ob	sie	Cousinen	hat	usw.	
Dem	Vater	war	dies	sichtlich	sehr	unangenehm,	er	wollte	nicht	darüber	
reden	und	brach	daraufhin	den	Kontakt	zu	seiner	Tochter	komplett	ab.

Lisa	begann	zu	recherchieren,	da	sie	trotz	der	geringen	Infos	ihres	Vaters	
vermutete,	eine	ältere	Schwester	zu	haben.	Sie	kannte	jedoch	weder	Namen	
noch	Meldeadresse,	weshalb	die	Suche	jäh	beendet	war.

Daraufhin ersuchte die Jugendliche die Kinder-und Jugendanwaltschaft 
um	 Unterstützung	 bei	 ihrem	 Vorhaben,	 mit	 ihrer	 Schwester	 Kontakt	
aufzunehmen.	

Wir	 besprachen	 verschiedene	 Varianten	 und	 einigten	 uns	 darauf,	 den	
Vater	zu	einem	Gespräch	in	die	KJA	einzuladen.	Lisas	Wunsch	war,	dass	
der	 Ersttermin	 mit	 dem	 Vater	 ohne	 ihr	 Beisein	 stattfindet,	 also	 wurde	
ganz	genau	vereinbart,	was	von	unseren	Gesprächsinhalten	weitergegeben	
werden durfte. 

Mit	dem	Vater	 in	Kontakt	zu	kommen,	gestaltete	sich	sehr	schwierig,	er	
teilte	schriftlich	mit,	dass	ein	Treffen	zwischen	seiner	Tochter	und	Lisa	von	
seiner	Seite	nicht	erwünscht	ist.	Die	Vermutung,	dass	er	niemand	in	seiner	
Familie	von	Lisa	erzählt	hat,	bestätigte	sich.	Natürlich	gab	es	auf	Seiten	des	
Vaters	zahlreiche	Befürchtungen,	wie	seine	Familie	und	sein	nahes	Umfeld	
reagieren	würde,	wenn	diese	nach	15	Jahren	davon	Kenntnis	erlangte.	

In	 mehreren	 Mails	 wurde	 versucht,	 dem	 Vater	 zu	 verdeutlichen,	 dass	
seine Entscheidung, die er vor vielen Jahren getroffen hat, ohnehin nicht 
mehr	haltbar	sein	wird,	da	seine	Tochter	Lisa	kein	Kind	mehr	war	und	
beschlossen	hatte,	solange	zu	forschen,	bis	sie	ihre	Schwester	findet.	Es	
war	 also	 ohnehin	 nicht	 mehr	 in	 seiner	 Macht,	 das	 zu	 verhindern,	 ganz	
abgesehen	davon	dass	diese	Haltung	den	Kinderrechten	nicht	entsprach.	
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Lanas	 Fall	 zeigt	 ein	 vielschichtiges	 Problem	 auf,	 das	 in	 seiner	
Gesamtbetrachtung	 differenzierte	 Lösungsansätze	 und	 Konzeptionen	
erfordert.	 Vor	 allem	 vor	 dem	 Hintergrund	 einer	 multiethnischen	
Gesellschaft,	 muss	 der	 kulturelle	 Aspekt	 mitgedacht	 werden.	 Auch	 in	
der	Sozialarbeit	wird	es	daher	essentiell	sein,	Kenntnisse	über	kulturelle	
Praktiken	und	Gewohnheiten	zu	haben.	Dies	macht	es	leichter,	Menschen	
zu	 verstehen	 und	 demgemäß	 individuelle	 Maßnahmen,	 die	 adäquaten	
Betreuungseinrichtungen	 und	 spezialisierte	 Kooperationspartner	
miteinzubeziehen.	 Ein	 Angebot	 an	 Schulungen	 und	 Fortbildungen	 für	
SozialarbeiterInnen,	BetreuerInnen	oder	PädagogInnen	sowie	die	Schaffung	
spezieller	 Schutzeinrichtungen,	 sind	 zielführende	 Maßnahmen	 um	 die	
Qualitätsstandards	 der	 Sozialen	 Arbeit	 zu	 erhalten	 bzw.	 in	 Fällen	 von	
kultureller	Gewalt	zu	optimieren.

Fall 4
Ein	 Bekannter	 der	 Familie	 H.	 kontaktierte	 die	 Kinder-	 und	 Jugend-
anwaltschaft,	da	die	Eltern	von	Abdul	nicht	so	gut	Deutsch	sprechen	und	
berichtete,	dass	der	Sohn	der	befreundeten	Familie	von	einem	Unbekannten	
mit	einer	Waffe	bedroht	worden	sei.	Bei	einem	persönlichen	Gespräch	mit	
den Beteiligten stellte sich die Situation wie folgt dar: 

Abdul	war	mit	einigen	Freunden	im	Park,	als	ihm	einer	der	älteren	Burschen	
eine	Spielzeugpistole	zeigte.	Als	sie	damit	herumhantierten,	stürmte	ein	
ihnen	unbekannter		Mann	auf	sie	zu,	bedrohte	sie	mit	einer	Waffe	und	hielt	
sie	in	Schach,	bis	die	Polizei	eintraf,	die	er	selbst	verständigt	hatte.	Laut	
Angaben	wurde	Abdul	von	zwei	Polizisten	nach	Hause	gebracht	und	seinem	
Vater	übergeben.	Dieser	war	aufgrund	der	bereits	erwähnten	Sprachdefizite	
nicht	 in	 der	 Lage	 genau	 zu	 erfassen	 worum	 es	 ging,	 sein	 Sohn	 schien	
vollkommen	aufgelöst,	weinte	und	versteckte	sich	in	seinem	Zimmer.

Diese	Schilderung	klang	erstmal	ziemlich	seltsam,	es	erhob	sich	die	Frage	
warum	keine	Anzeige	erstattet	wurde,	wenn	sich	dies	alles	so	zugetragen	
hat,	das	war	auch	für	die	MitarbeiterInnen	der	KJA	nicht	nachvollziehbar.
Nach	einigen	Telefonaten	mit	der	Polizei	stellte	sich	heraus,	dass	es	sich	
tatsächlich	so	zugetragen	hat,	der	Freund	der	Familie	begleitete	den	Vater	
auf	das	zuständige	Kommissariat	und	es	wurde	eine	Anzeige	aufgenommen.
Der	Beschuldigte	hatte,	wie	sich	herausstellte,	einen	gültigen	Waffenschein	
und	war	nach	erster	Einschätzung	der	Polizei	dazu	berechtigt	gewesen,	
einzuschreiten,	da	er	angenommen	hat,	es	handle	sich	bei	der	Pistole	der	
Kinder	um	eine	echte	Waffe.	

Laut	glaubwürdiger	Aussage	Abduls	hätte	dieser	die	Burschen,	welche	die	
Spielzeugwaffe	vor	Schreck	gleich	fallengelassen	haben,	jedoch	weiterhin	
bedroht,	Abdul	sogar	fixiert	und	rassistisch	beschimpft.	

Mitte	der	90er	Jahre	emigrierte	Lanas	Familie	aus	der	Russischen	Föderation	
nach	Österreich.	Die	Jugendliche	wurde	bereits	in	Österreich	geboren,	ging	
hier	zur	Schule	und	war	in	die	österreichische	Gesellschaft	gut	integriert.	
Ihr	vertrauensvolles	Verhältnis	zu	einer	ihrer	LehrerInnen	führte	schließlich	
dazu,	dass	sie	sich	ihr	zuwandte,	um	Hilfe	für	ihre	besonders	schwierige	
Lebenslage	zu	finden.

Sie	teilte	 ihr	ebenfalls	mit,	dass	sie	unter	keinen	Umständen	mehr	nach	
Hause	gehen	würde.	Tief	betroffen	von	Lanas	Schilderungen,	aber	voller	
Geistesgegenwart,	 informierte	 der	 Lehrkörper	 umgehend	 das	 Amt	 für	
Jugend	und	Familie.	Seitens	der	Regionalstelle	wurde	 in	Folge	auch	die	
Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	kontaktiert,	die	unmittelbar	danach	mit	
der	 Einleitung	 und	 Koordination	 der	 erforderlichen	 Schutzmaßnahmen	
begann.	Das	Bedrohungsmanagement	wurde	informiert	und	auf	Initiative	
der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	eine	HelferInnenkonferenz	einberufen.
Die	reguläre	Vorgehensweise	sieht	in	derartigen	Fällen	die	Unterbringung	
von	Jugendlichen	in	einem	Krisenzentrum	vor,	Kontakte	zur	Familie	sind	
grundsätzlich	zwecks	der	Abklärung	der	familiären	Situation	vorgesehen	
und	 auch	 sinnvoll,	 um	 über	 den	 Weiterverbleib	 von	 Minderjährigen	
entscheiden	 zu	 können.	 In	 Lanas	 Fall	 musste	 jedoch	 anders	 verfahren	
werden,	da	seitens	der	Familie	eine	potentielle	Lebensbedrohung	ausging.	
Lana	 hatte	 durch	 ihr	 Verhalten	 die	 Ehre	 der	 Familie	 beschmutzt	 und	
erhielt	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	massive,	teils	anonyme	Drohungen.	Von	
wesentlicher	Bedeutung	war	daher,	die	anonyme	Unterbringung	von	Lana	
zu	veranlassen,	um	ein	Zusammentreffen	mit	der	Familie	in	naher	Zukunft	
völlig	 auszuschließen.	 Unter	 Berücksichtigung	 dieser	 erschwerenden	
Umstände	 und	 den	 Erfahrungen	 der	 KJA	 mit	 ähnlichen	 Fällen,	 wurden	
notwendige	 Interventionsmaßnahmen	 seitens	 der	 involvierten	 Stellen	
vertrauensvoll	unterstützt.

Aufgrund	der	raschen	und	effizienten	Zusammenarbeit	mit	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe	in	den	Bundesländern,	konnte	Lana	nach	kurzer	Zeit	außerhalb	
von	Wien	untergebracht	werden.	Obwohl	nun	die	Betreuung	von	Lana	in	
erster	Linie	bei	den	SozialpädagogInnen	der	Einrichtung	lag,	standen	diese	
weiterhin	laufend	in	Kontakt	mit	zwei	MitarbeiterInnen	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft Wien, der Kinder- und Jugendhilfe Wien sowie der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft des betreffenden Bundeslandes.

Berichten	 zufolge	 konnte	 sich	 Lana	 mittlerweile	 gut	 einleben,	 nimmt	
regelmäßig	Beratungsangebote	in	Anspruch	und	zeigt	sich	ihrer	Umwelt	
gegenüber	 sehr	 aufgeschlossen.	 Bekanntermaßen	 stellen	 traumatische	
Ereignisse	nicht	nur	eine	Gefährdung	für	die	Betroffenen	dar,	sondern	bergen	
auch	Chancen	der	persönlichen	Veränderung	und	des	inneren	Wachstums.	
Auch	in	Lanas	Fall	beobachten	wir	diese	erfreuliche	Entwicklung,	da	sich	
mittlerweile	kleine	Schritte	in	die	Normalität	abzeichnen,	vor	allem	in	eine	
Normalität	einer	„typischen“	Jugendlichen.
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Statistik

Gesamtzahl:	6.105	Kontakte	

 
 Kontakte nach Geschlecht

34%

66%

Kontakte nach Geschlecht

männlich

weiblich

Summe: 6105 Personen

 Kontaktaufnahme durch

82%

16%

2%

Kontaktaufnahme durch

Erwachsene/r

Jugendliche/r

Kind

Summe: 6105 Personen

Tatsache	 war,	 dass	 Abdul	 in	 sehr	 schlechter	 Verfassung	 war.	 Er	 hatte	
Schlafprobleme,	traute	sich	gar	nicht	mehr	außer	Haus	und	weinte	sehr	viel.	
Seine	Eltern	waren	verzweifelt,	waren	sie	doch	nach	Österreich	gekommen,	
um	ihren	Kindern	ein	sicheres	Leben	bieten	zu	können.	

Abduls	Therapeut	bestätigte	eine	schwere	Retraumatisierung	des	Buben,	
der,	wie	bereits	erwähnt,	als	Flüchtling	hierher	gekommen	war	und	dem	
dieser	Vorfall	massiv	zugesetzt	hat.

Seitens	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 wurde	 umgehend	
psychotherapeutische	Unterstützung	eingeleitet.	Wie	wir	erfahren	haben,	
gab es bereits ein weiteres offenes Strafverfahren gegen den Beschuldigten, 
weshalb	auch	Prozeßbegleitung	installiert	wurde.

Die	Juristin,	die	im	Rahmen	der	Prozeßbegleitung	mit	der	Familie	Kontakt	
hatte,	 teilte	kurz	danach	mit,	dass	die	Causa	strafrechtlich	nicht	weiter	
verfolgt wird.

In	 weiterer	 Folge	 erging	 dennoch	 seitens	 der	 Leitung	 der	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaft	 ein	 Schreiben	 an	 die	 Waffenbehörde,	 in	 dem	
mitgeteilt	wurde,	dass	die	Vorgangsweise	unabhängig	von	strafrechtlichen	
Konsequenzen,	aus	pädagogischer	Sicht	bedenklich	erscheint.	Ob	bzw.	in	
welcher	Form	darauf	eingegangen	wird,	entzieht	sich	unserer	Kenntnis,	
dennoch	war	es	der	KJA	ein	Anliegen	unseren	Standpunkt	zu	deponieren.
Abdul	und	seine	Familie	wurden	darüber	hinaus	auch	in	anderen	Belangen	
seitens	der	KJA	beraten	und	weiterführend	unterstützt.	
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Themen der Kontaktaufnahme

1,75% 

5,25% 

0,79% 

1,91% 

0,24% 

4,61% 

0,08% 

0,95% 

0,24% 0,32% 
0,95% 

3,74% 

2,86% 

0,95% 

6,92% 

1,11% 

15,02% 

0,08% 

1,99% 

12,00% 

2,07% 
1,67% 

8,11% 

3,10% 

7,63% 

0,24% 

5,56% 

0,24% 

3,34% 

1,83% 

0,16% 

2,15% 

0,95% 
1,19% 
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von	der	KJA	organisierte	Veranstaltungen

Summe:	226	Veranstaltungen

 Arten der Kontaktaufnahme

8%

10%

82%

Arten der Kontauktaufnahme

per e-Mail

persönlich (unangekündigt)

telefonisch

Summe: 6105 Personen
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Monitoring in 
Flüchtlingseinrichtungen
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Unter	 der	 Beteiligung	 der	 KJA	 wurden	 insgesamt	 6	 Mindeststandards	
entwickelt,	deren	Umsetzung	anhand	von	praktischen	Checklisten	überprüft	
werden können.

So	 muss	 beispielweise	 jede	 Flüchtlingsunterkunft	 ein	 Schutzkonzept	
erarbeiten,	eine	Ansprechperson	für	Kinderschutzfragen	ernennen	und	bei	
Verdachtsfällen	standardisierte	Verfahrensabläufe	aufweisen.	Notwendig	
sind	auch	ausreichend	kinderfreundliche	Orte,	wo	minderjährige	Flüchtlinge	
in	Sicherheit	spielen,	lernen	oder	sich	erholen	können.

Ob	 diese	 Mindeststandards	 auch	 gelebt	 werden,	 wird	 sich	 die	 KJA	 als	
unabhängige,	 weisungsfreie	 Stelle	 im	 Rahmen	 von	 Monitoringbesuchen	
ansehen,	denn	Kinderrechte	sind	unteilbar	und	gelten	für	alle	Kinder!

Die	Mindeststandards	in	voller	Länge	finden	Sie	unter:
https://unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/Info-Material/Kinder_
auf_der_Flucht/UNICEF_OEsterreich_Mindeststandards_Sept2018-final.pdf

Kinderschutzrichtlinie des Netzwerks Kinderrechte Österreich – 
National Coalition (NC)

Die	NC,	ein	Zusammenschluss	von	43	Kinderschutzorganisationen,	darunter	
auch	die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften,	 ist	 seit	 1997	 im	Sinne	der	
Kinderrechte	auf	mehreren	Ebenen	tätig.

Ausgangslage	 war	 die	 Erstellung	 eines	 „ergänzenden	 Berichts“,	 parallel	
zum	Staatenbericht	der	Regierung,	der	alle	5	Jahre	über	die	Umsetzung	
der	Kinderrechte	vorgelegt	werden	muss	und	vom	Kinderrechtsauschuss	
begutachtet wird. 

Seither	setzt	sich	die	NC	für	Kinderrechte	ein,	betreibt	Lobbying,	organisiert	
Partizipationsprojekte	und	tritt	für	mehr	Bewusstsein	über	die	Inhalte	der	
Kinderrechtskonvention ein.

Mehr	dazu	unter	www.kinderhabenrechte.at

Um	den	Kinderschutz	als	höchstes	Gut	auch	innerhalb	der	NC	bestmöglich	
sicherzustellen,	wurde	2018	mit	der	Erstellung	einer	Kinderschutzrichtlinie	
für	die	Mitglieder	des	Netzwerks	begonnen.

Die	Sicherheit	von	Kindern	und	Jugendlichen	bei	Projekten	und	anderen	NC	
Aktionen	steht	dabei	immer	im	Vordergrund.	Weiters	ist	dem	Netzwerk	im	
Verdachtsfall	auch	ein	verantwortungsvoller	Umgang	mit	MitarbeiterInnen	
oder	 VolontärInnen	 wichtig.	 Dazu	 braucht	 es	 gewisse	 Standards	 und	
Handlungsanweisungen,	 die	 von	 Mitgliedsorganisationen	 zu	 ihrer	
Verwendung	modifiziert	werden	können.

VERNETZUNG UND KOOPERATION
Gemäß	unserem	gesetzlichen	Auftrag	treten	wir	als	Interessensvertretung	
und	als	Sprachrohr	für	junge	Menschen	und	deren	Rechte	ein.	Vernetzung	
mit	 anderen	 KooperationspartnerInnen,	 Öffentlichkeitsarbeit	 und	
Fortbildungstätigkeit	zu	den	Kinderrechten	sind	wichtige	Eckpfeiler	unserer	
Tätigkeit,	um	eine	Verbesserung	der	gesellschaftlichen	Rahmenbedingungen	
zu	erwirken.

Auch	 bei	 allgemeinen	 Themen,	 bei	 denen	 die	 Interessen	 von	 Kindern	
vernachlässigt	 werden,	 (Diskriminierung,	 Freizeiteinrichtungen,	 Stadt-
planung)	werden	wir	aktiv,	 führen	Projekte	 für	Kinder	und	Jugendliche	
durch,	 organisieren	 Informationsveranstaltungen	 und	 setzen	 uns	
gemeinsam	mit	den	Kinder-und	Jugendanwaltschaften	Österreichs	für	die	
Rechte von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft ein.

Ständige Konferenz der Kinder- und JugendanwältInnen 
 Österreichs

Wie	 jedes	Jahr	tagten	die	Kinder-	und	JugendanwältInnen	auch	2018	in	
regelmäßigen	Abständen,	um	sich	fachlich	auszutauschen	und	infolge	durch	
gemeinsame	Statements,	z.B.	in	Form	von	Presseaussendungen	für	kinder-	
und	jugendrelevante	Themen	einzutreten.

Bei	 der	 Frühjahrstagung	 der	 Kinder-	 und	 JugendanwältInnen,	 die	 am		 
18.	und	19.04.2018	in	St.	Pölten	stattfand,	waren	Chancengleichheit	und	
gleiche	 Rechte	 für	 alle	 Kinder	 zentrale	 Schwerpunkte,	 darüber	 hinaus	
wurden	Themen	wie	Rauchverbot,	Jugendschutzgesetze,	geflüchtete	Kinder	
und	gewaltfreie	Erziehung	behandelt.

Mitarbeit der KJA an den Mindeststandards zum Schutz von 
 Kindern in Flüchtlingsunterkünften in Österreich

Unter	der	Koordinierung	von	Unicef	und	der	Mitarbeit	der	Volksanwaltschaft,	
der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	sowie	zahlreichen	NGOs	wurden	
im	 September	 2018	 die	 Mindeststandards	 zum	 Schutz	 von	 Kindern	 in	
Flüchtlingsunterkünften	fertiggestellt.	

Ausgangspunkt	des	Projekts	war,	dass	geflüchtete	Kinder	und	Jugendliche	in	
Österreich	sehr	unterschiedlich	untergebracht	sind:	Ob	in	Großeinrichtungen	
oder	 in	 Privatunterkünften,	 im	 Familienverband	 oder	 unbegleitet	 in	
Wohngemeinschaften,	 am	 Land	 oder	 in	 der	 Stadt	 –	 die	 Unterschiede	 in	
Qualität	und	Betreuung	sind	enorm.	Die	Kinderrechte	aber	gelten	überall.	
Ziel	der	Mindeststandards	ist	es,	die	Rechte	auf	Schutz	vor	Gewalt	und	auf	
bestmögliche	Entwicklung	in	Flüchtlingseinrichtungen	zu	gewährleisten.
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erweitert	werden.	Diese	zielgerichtete	Kooperation	ermöglicht	es,	Wissen	zu	
bündeln,	konstruktiv	an	Lösungen	im	Sinne	einer	Verbesserung	zu	arbeiten	
und	voneinander	zu	lernen.

Im	 Jahr	 2016	 fanden	 3	 Round	 Tables	 zu	 den	 Themen	 „Unbegleitete	
minderjährige	Flüchtlinge“,	„Kinderarmut“	sowie	„Gewalt	und	Kinderrechts-
verletzung“	statt.	Im	Jahr	2017	lag	der	Schwerpunkt	der	Fokusgruppe	auf	
Bewusstseinsbildung.	Im	Jahr	2018	wurden	ein	Round	Table	zum	Thema	
„Obdachlose	Familien	mit	minderjährigen	Kindern“	und	einer	zum	Thema	
„Kinderhandel“	abgehalten.

Ergebnisse	 werden	 infolge	 an	 politische	 EntscheidungsträgerInnen	
übermittelt	und	fließen	auch	in	den	Maßnahmenplan	für	Menschenrechte	
ein.

Im	 Jahr	 2019	 sind	 dazu	 Aktivitäten	 zum	 30jährigen	 Jubiläum	 der	
Kinderrechte	geplant,	um	gemeinsam	ein	Zeichen	zu	setzen	und	Kinderrechte	
„sichtbar“	zu	machen.
 

Als	 präventive	 Elemente	 werden	 Verhaltensrichtlinien,	 sowohl	 für	 alle	
MitarbeiterInnen,	als	auch	für	extern	Tätige,	die	z.B.	von	Vereinen	der	NC	
als	freie	Dienstnehmer	mit	Kindern	und	Jugendlichen	in	Kontakt	kommen,	
erarbeitet.	Dieser	Verhaltenskodex	ist	verpflichtend	zu	unterschreiben	und	
ist	Voraussetzung,	um	mit	Kindern	und	Jugendlichen	zu	arbeiten.

Weitere	Eckpfeiler	der	Kinderschutzrichtlinie	setzen	sich	aus	Fortbildungs-
maßnahmen	und	Schulungen	im	Bereich	Kinderschutz	zusammen,	bei	der	
Personaleinstellung sind erweiterte Auswahlverfahren bei BewerberInnen 
vorgesehen.

Sollte	 es	 dennoch	 zu	 Vorfällen	 kommen,	 oder	 ein	 begründeter	 Verdacht	
bestehen, so braucht es ein standardisiertes Meldeverfahren, sowie 
Richtlinien	in	Bezug	auf	Verdachtsabklärung	und	Risikoeinschätzung.

Das	 finale	 Konzept	 wird	 nach	 Fertigstellung	 im	 Jahresbericht	 2019	
präsentiert.

Fokusgruppe Kinderrechte

Zahlreiche	 Institutionen	 innerhalb	 des	 Magistrats	 setzen	 sich	 für	 die	
Umsetzung	der	UN-Kinderrechtskonvention	ein	und	engagieren	sich	auf	
unterschiedlichen Ebenen in Hinblick auf eine kindgerechte Gesellschaft.
Vernetzung	und	Austausch,	sowie	die	Mitarbeit	an	Verbesserungen	im	Bereich	
der Kinderrechte sind Kernbereiche der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
sowie	unseres	gesetzlichen	Auftrags.

Die	vom	Menschrechtsbüro	etablierte	Fokusgruppe	Kinderrechte,	bestehend	
aus	ExpertInnen	der	MA10,	MA11,	MA13	und	MA17,	dem	Stadtschulrat	für	
Wien	(SSR,	seit	2019	Bildungsdirektion),	dem	Ludwig	Boltzmann	Institut	für	
Menschenrechte	(BIM)	sowie	der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	arbeiten	
seit	2015	in	diesem	Kontext	zusammen.

In	der	Zusammenarbeit	werden	Schwerpunkte	 festgelegt,	bei	denen	aus	
Sicht der InteressensvertreterInnen dringender Handlungsbedarf besteht, 
da Rechte von Kindern und Jugendlichen, einer besonders vulnerablen 
Gruppe,	zu	wenig	bedacht	bzw.	grob	verletzt	werden.

Die	 Mitglieder	 der	 Fokusgruppe	 sowie	 weitere	 ExpertInnen	 aus	 den	
unterschiedlichsten	 Bereichen	 treten	 dafür	 ein,	 dass	 Kinder	 und	
Jugendliche	 und	 deren	 Rechte	 ernstgenommen	 werden,	 dass	 man	 sie	
respektvoll	behandelt	und	dass	Kinderrechte	gegenüber	anderen	Rechten	
im	Vordergrund	stehen!	

Zu	festgelegten	Themen	finden	in	Folge	sogenannte	„Round	Tables“	statt,	
die	regelmäßig	durch	externe	ExpertInnen	und	VertreterInnen	von	NGOs	
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Ziel	war,	sich	mit	bereits	langjährigen	Forderungen	im	Bezug	Kinderschutz	
im	Sport	unter	Berücksichtigung	neuester	Erkenntnisse	auseinanderzusetzen	
und	 daraus	 resultierend	 (Mindest-)Standards	 zur	 Prävention	 und	
Intervention	 von	 sexuellen	 Übergriffen,	 sowie	 Handlungsanweisungen	
in	 Fällen	 von	 vermuteter	 oder	 erlebter	 (sexualisierter)	 Gewalt	 im	 Sport	
zu	entwickeln.	Bislang	existieren	in	Österreich	keine	soliden	Zahlen	bzw.	
Studien	über	Machtmissbrauch	und	sexualisierte	Gewalt	im	Sport.	

Aufbauend	 auf	 wissenschaftlichen	 Erkenntnissen	 könnten	 jedoch	
Handlungsempfehlungen	 und	 Maßnahmen	 zur	 Prävention	 und	
Intervention	 im	 Sport	 abgeleitet	 werden	 und	 so	 eine	 Arbeitshilfe	 zur	
Organisationsentwicklung	in	Verbänden	und	Vereinen	darstellen.

In	 Deutschland	 war	 die	 Deutsche	 Sportjugend	 (dsj)	 Verbundpartner	
im	 Forschungsprojekt	 	 „Safe	 Sport“,	 das	 zum	 Schutz	 von	 Kindern	 und	
Jugendlichen	 vor	 sexualisierter	 Gewalt	 im	 organisierten	 Sport	 in	
Deutschland	beitragen	sollte	(Laufzeit:	2014-2017).

Gemeinsam	 mit	 dem	 Institut	 für	 Soziologie	 und	 Genderforschung	 der	
Deutschen	 Sporthochschule	 Köln	 (Verbundkoordination	 des	 Projektes)	
und	 der	 Klinik	 für	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrie/Psychotherapie	 des	
Universitätsklinikums	 Ulm	 wurden	 Ausmaß	 und	 Formen	 sexualisierter	
Gewalt	 im	 Sport	 untersucht.	 Darüber	 hinaus	 wurden	 förderliche	 und	
hemmende	Bedingungen	für	die	Umsetzung	von	Präventionsmaßnahmen	
identifiziert	und	analysiert.

Erste	Ergebnisse	zur	Analyse	von	Häufigkeiten,	Formen,	Präventions-	und	
Interventionsmaßnahmen	bei	sexualisierter	Gewalt	zeigten	unter	anderem,	
dass	in	Vereinen,	mit	einer	klar	kommunizierten	„Kultur	des	Hinsehens	und	
der	Beteiligung“	das	Risiko	für	alle	Formen	sexualisierter	Gewalt	signifikant	
geringer ist. 

Weiters	 ergaben	 regelmäßige	 Befragungen	 in	 Sportvereinen	 in	 Hinblick	
auf	 Umsetzungsstand	 von	 Präventions-	 und	 Interventionsmaßnahmen	
interessante	Ergebnisse.	So	schätzt	z.B.	die	Hälfte	der	befragten	Vereine	
die	Thematik,	insbesondere	die	Prävention	als	ein	relevantes	Thema	ein,	
ein	Drittel	gibt	an,	sich	bereits	aktiv	gegen	sexualisierte	Gewalt	im	Sport	
einzusetzen.	

In	Wien	haben	einige	Vereine	bzw.	Verantwortliche	bereits	reagiert	und	
im	Bereich	Prävention	Verbesserungen	geplant	bzw.	umgesetzt.	Dennoch	
braucht	es	ein	hohes	Maß	an	Sensibilisierung,	Offenheit	und	Transparenz,	
um	die	Thematik	zu	enttabuisieren	und	Bewusstsein	für	heikle	Situationen	
zu	schaffen.

Umso	wichtiger	ist	es,	ein	umfassendes	Maßnahmenpaket	zu	beschließen,	
das	verpflichtend	im	Bereich	des	Sports	umgesetzt	wird.	

PROJEKTE

Kinderschutz in Sportvereinen

Grenzverletzungen	Kinder	und	Jugendliche	betreffend,	sind	allgegenwärtig.	
Die	meisten	Übergriffe	finden	innerhalb	des	Familienverbandes	statt,	aber	
auch	dort,	wo	Kinder	und	Jugendliche	 ihre	Freizeit	 verbringen,	werden	
Grenzen	 von	 Kindern	 missachtet.	 Dies	 beginnt	 bei	 Verletzungen	 der	
Intimsphäre	bis	hin	zu	schwerer	sexueller	Gewalt.	

Wichtig	 ist	 an	 dieser	 Stelle	 anzumerken,	 dass	 jede	 Handlung,	 die	
Persönlichkeit,	Sexualität	und	Integrität	eines	Kindes	oder	Jugendlichen	
dazu	missbraucht	die	eigene	Sexualität	und	Gefühle	von	Macht	zu	befriedigen	
als	sexuelle	Gewalt	zu	bewerten	ist.	Die	Definition	birgt	die	Gefahr	in	sich,	
dass	 psychische	 und	 emotionale	 sexualisierte	 Grenzüberschreitungen	
ausgeblendet	werden,	diese	können	jedoch	auch	ohne	Berührung	(z.B.	Zeigen	
pornographischer	Bilder)	stattfinden.

Im	 Sport	 sind	 die	 Grenzen	 zwischen	 angebrachtem	 oder	 notwendigem	
Körperkontakt	und	unangenehmen	Berührungen	oft	fließend.	Gerade	durch	
diesen	 Körperkontakt	 bei	 vielen	 sportlichen	 Aktivitäten	 ist	 daher	 ein	
achtsamer	und	respektvoller	Umgang	seitens	der	TrainerInnen	besonders	
wichtig.

Sportvereine	übernehmen	nicht	nur	die	Verantwortung	für	das	sportliche	
Training,	es	ist	auch	ihre	Aufgabe	und	Verpflichtung,	dafür	Sorge	zu	tragen,	
dass	ihnen	anvertraute	Kinder	und	Jugendliche	vor	Übergriffen	geschützt	
sind	 und	 ein	 achtsamer	 und	 wertschätzender	 Umgang	 gewahrt	 wird.	
Darüber	hinaus	braucht	es	klare	Richtlinien	im	Umgang	mit	(vermuteter)	
Kindeswohlgefährdung.

ExpertInnen	aus	dem	Bereich	Kinderschutz	als	auch	vom	Sport	haben	bereits	
im	 Jahr	 2011	 auf	 Initiative	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 Wien	
Handlungsempfehlungen	mit	dem	Titel:	„Sexuelle	Übergriffe	–Bei	uns	doch	
nicht!?	–	Prävention	im	Sport“	entwickelt,	um	sexualisierten	Übergriffen	im	
Sport	effizient	entgegenzuwirken.

Aufgrund	der	zahlreichen	Meldungen	betreffend	Übergriffen	in	Sportvereinen	
in	 den	 letzten	 Jahren,	 sowie	 dem	 großen	 Interesse	 der	 Stadtregierung	
(Mindest-)	Standards	zum	Schutz	von	Minderjährigen	im	Bereich	Sport	zu	
etablieren,	erscheint	die	Umsetzung	aktueller	denn	je.

Im	 Sommer	 2018	 wurde	 daraufhin	 die	 Arbeitsgruppe	 „Kinderschutz	
im	 Sport“,	 bestehend	 aus	 KinderschutzexpertInnen	 (Verein	 Selbstlaut,	
Männerberatung	Wien,	Möwe	sowie	einer	Vertreterin	des	Sports,	die	seit	
Jahren	im	Bereich	Prävention	und	Kinderschutz	tätig	ist)	installiert.
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Vor	Projektstart	stellte	sich	eine	Mitarbeiterin	der	KJA	den	SchülerInnen	
vor	 und	 erzählte	 von	 der	 Tätigkeit	 der	 Dienststelle.	 Zudem	 wurden	
Nachbesprechungen	 in	 den	 Klassen	 abgehalten,	 die	 oft	 aufgrund	 von	
Rückmeldungen	 der	 Kinder	 und	 ihren	 Erkenntnissen	 sehr	 emotional	
verliefen. 

Durch	 die	 mehrwöchige	 Zusammenarbeit	 profitierten	 Einzelne,	 was	
das	 Zutrauen	 in	 eigene	 Fähigkeiten	 betrifft,	 enorm.	 Weiters	 war	 dem	
Feedback	 von	 LehrerInnen	 zu	 entnehmen,	 dass	 sich	 Konflikte	 in	 der	
Klassengemeinschaft	minimierten	und	das	soziale	Gefüge	sich	verbessert	
hat.

In	den	vergangenen	Jahren	konnten	wir	so	um	die	300	Kinder	erreichen,	
die	 aktiv	 an	 diesem	 Projekt	 mitwirken	 konnten,	 nicht	 mitgerechnet	 die	
vielen	 SchülerInnen,	 die	 durch	 großartige	 Aufführungen	 an	 das	 Thema	
herangeführt	wurden	und	auf	diesem	Weg	über	die	Kinderrechte	informiert	
wurden. 

Es	freut	uns,	dass	culturefly	2018	mit	dem	Projekt	„Den	Kinderrechten	auf	
der	Spur“	den	3.	Platz	des	Bank	Austria	Sozialpreises	erhalten	hat	und	auch	
mit	anderen	Kunstprojekten	sehr	erfolgreich	ist.

Deshalb	haben	wir	befunden,	dass	es	an	der	Zeit	ist,	unsere	Kooperation	
zu	 beenden,	 da	 sich	 culturefly	 mittlerweile	 sehr	 gut	 in	 der	 Kunst-	 und	
Kulturszene	etabliert	hat	und	beschlossen,	einen	neuen	Verein	mit	unserem	
Know	how	zu	unterstützen.

Wir	möchten	uns	an	dieser	Stelle	ganz	herzlich	für	die	jahrelange	gute	und	
gelungene	Zusammenarbeit	bedanken.	Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	
wünscht	weiterhin	viel	Erfolg	bei	der	Umsetzung	zahlreicher	neuer	Projekte.

Ende	2018	starteten	wir	mit	Cocon	–	Verein	zur	Entwicklung	und	Umsetzung	
von	Kunstprojekten	 (www.cocon-kultur.com),	unter	Miteinbeziehung	des	
Vereins	Starke	Stimmen,	einem	theaterpädagogischen	Verein	zur	Umsetzung	
sozialkritischer	 Projekte,	 in	 eine	 neue	 Ära	 der	 Theaterpädagogik	 an	
Volkschulen.

Das	 Kernteam	 besteht	 aus	 einer	 erfahrenen	 Regisseurin	 und	 einer	
Theaterpädagogin	und	kann	auf	langjährige	Erfahrung	in	der	Theater-	Film-	
und	Medienwissenschaft	zurückgreifen.	Den	KünstlerInnen	ist	es	besonders	
wichtig	 einen	 Rahmen	 zu	 gestalten,	 in	 dem	 Kinder	 ihre	 Kreativität	 frei	
entfalten	können.	Dabei	lernen	sie	spielerisch	die	Kinderrechte	kennen.	In	
Form	einer	Präsentation	am	Ende	des	Projekts	werden	erarbeitete	Ergebnisse	
dargestellt,	in	welcher	Form	dies	passiert,	ist	die	Entscheidung	der	Kinder.
Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 ist	 schon	 gespannt	 auf	 die	 vielen	
interessanten	Beiträge,	über	die	wir	Sie	im	Jahresbericht	2019	informieren	
werden.

Diese	 Mindeststandards	 sollen	 Empfehlungen	 der	 AG	 „Kinderschutz	 im	
Sport“	 zufolge	 schrittweise	 und	 verpflichtend	 in	 allen	 Verbänden	 und	
Vereinen	umgesetzt	werden.	Weiters	wird	die	Koppelung	von	Fördergeldern	
an die schrittweise Etablierung dieser Standards als sinnvoll erachtet. 

Neben	präventiven	Maßnahmen	geht	es	insbesondere	um	die	Einhaltung	
einer	standardisierten	Vorgangsweise	bei	(vermuteter)	Gewalt,	Kooperation	
mit	externen	Kinderschutzorganisationen	sowie	der	Bereitstellung	einer,	in	
dem	Bereich	besonders	geschulten	Ansprechperson.

In	weiterer	Folge	sollen	Schulungen	stattfinden,	die	Vertrauenspersonen	in	
Vereinen,	Verbänden	etc.	spezielles	Knowhow	im	Bereich	der	Kinderrechte,	
Gesprächsführung	mit	Kindern	und	Jugendlichen,	TäterInnenstrategien,	
Dynamik	 von	 (sexuellen)	 Übergriffen	 etc.	 vermitteln.	 Ziel	 ist,	 die	
Wahrnehmung	für	Grenzverletzungen	zu	schärfen	und	eine	Vereinskultur	
zu	entwickeln,	die	pädagogisch	verantwortungsvolles	Handeln	und	einen	
respektvollen	und	fairen	Umgang	sicherstellt.

Die	AG	„Kinderschutz	im	Sport“	empfiehlt	eine	Pilotphase	mit	Modellvereinen	
in	 Wien	 zu	 etablieren	 und	 nach	 Ablauf	 des	 zeitlichen	 Rahmens	 eine	
Evaluierung	durchzuführen,	um	anhand	der	Evaluationsdaten,	Prozesse	
transparent	 und	 messbar	 zu	 machen	 und	 infolge	 anzupassen	 und	 zu	
optimieren.

Theaterprojekte in Schulen

„Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie 
leben.“ (Maxim Gorki)

Damit	Kinder	für	ihre	Rechte	eintreten	können,	ist	es	wichtig	über	diese	
Rechte	 informiert	 zu	 sein.	 Unsere	 Erfahrungen	 zeigen,	 dass	 es	 nach	
wie	 vor	 großen	 Aufklärungsbedarf	 gibt,	 weshalb	 es	 der	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaft	ein	Anliegen	ist,	Kindern	ihre	Rechte	auf		spielerische	
Art	und	Weise	zu	vermitteln	und	durch	aktive	Auseinandersetzung	mit	der	
Thematik	Nachhaltigkeit	zu	garantieren.

Im	Jahr	2012	begann	die	Kooperation	mit	dem	Kunst-	und	Kulturverein	
culture	fly	(www.culturefly.net	),	der	das	interaktive	Theaterprojekt	„Den	
Kinderrechten	auf	der	Spur“	entwickelte.	Unter	professioneller	Anleitung	
kreierten	Kinder	aus	Wiener	Volksschulen	und	sonderpädagogischen	Zentren	
nach	eigenen	Ideen	ein	Theaterstück,	das	dann	vor	anderen	Schulklassen	
aufgeführt	wurde.	

Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	war	in	den	gesamten	Projektablauf	
miteingebunden.	So	wurden	Infoabende	mit	Eltern,	sowie	Besprechungen	
mit	DirektorInnen	und	LehrerInnen	grundsätzlich	gemeinsam	abgehalten.	
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Thema	 war	 die	 Herausforderung,	 Kinder	 vor	 der	 missbräuchlichen	
Anwendung	des	häuslichen	Unterrichts	zu	schützen.	Gewalt	und	Druck	auf	
Mädchen	 und	 junge	 Frauen	 sowie	 besonders	 gefährdeten	 Jugendlichen,	
beschäftigten	das	Wiener	Netzwerk	durchgehend	mit	der	Lösungsfindung	
mit	den	Kooperationspartnern.	

ExpertInnen Hearing zur Nationalstrategie 
Im	 Rahmen	 der	 Zusammenarbeit	 im	 Bundesweiten	 Netzwerk	
Extremismusprävention	 und	 Deradikalisierung	 (BNED)	 war	 das	
Wiener	 Netzwerk	 2018	 intensiv	 in	 den	 Prozess	 zur	 Entwicklung	 einer	
Nationalstrategie	zur	Extremismusprävention	eingebunden.	In	mehreren	
Arbeitssitzungen	und	einzelnen	Arbeitsgruppen	zu	acht	unterschiedlichen	
Handlungsfeldern	 (Soziale	 Verantwortung	 und	 Gesundheit,	 Sicherheit,	
Bildung	 und	 Resilienz,	 Kooperation	 und	 Ressourcen,	 Politik	 und	
Demokratiekultur,	Gender,	Medien	und	Forschung)	brachten	die	einzelnen	
Mitglieder	ihre	Expertisen	in	das	Papier	ein.	

Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	forderte	ein,	dass	es	ein	Kapitel	zu	den	
menschenrechtlichen	Grundsätzen	und	Zielen	für	die	Nationale	Strategie	
geben	sollte,	 auf	dessen	Basis	die	weiteren	 strategischen	Überlegungen	
entstehen.	Im	Jänner	veranstaltete	das	Wiener	Netzwerk	ein	ExpertInnen	
Hearing,	 bei	 dem	 Patricia	 Hladschik	 vom	 Ludwig	 Boltzmann	 Institut,	
einen	 Input	 zum	 Thema	 Menschenwürde	 und	 Menschenrechte	 in	 der	
Extremismusprävention	gab	und	anschließend	ein	Entwurf	über	wichtige	
gemeinsame	Grundsätze	und	Haltungen	diskutiert	wurde.	Das	Ergebnis	
wurde	als	Leitlinie	in	die	Nationalstrategie	aufgenommen.

Österreichische Strategie Extremismusprävention und  Deradikali-
sierung 8 
Nachdem	sich	im	Jahr	2014	zwei	Schülerinnen	aus	Österreich	auf	den	Weg	
nach	Syrien	in	den	Dschihad	gemacht	haben,	ist	das	Thema	Extremismus	
eine	der	meist	diskutierten	gesellschaftlichen	Herausforderungen	der	letzten	
Jahre	 geworden.	 Eine	 Vielzahl	 der	 Berufsgruppen	 sowie	 Hochschulen	
und	Forschungseinrichtungen	 lieferten	bis	 jetzt	umfangreiche	Expertisen	
und	Vorschläge,	 sowohl	 für	die	Extremismusprävention	 als	 auch	 für	die	
Deradikalisierungstätigkeit	in	und	außerhalb	der	Justizvollzugsanstalten.	
In	 diesem	 Sinne	 erarbeitete	 das	 Experts_Forum	 des	 Wiener	 Netzwerkes	
Demokratiekultur	 und	 Prävention	 (WNED)	 bereits	 2016	 einen	 Bericht	
mit	 27	 Empfehlungen	 (siehe	 Bericht	 KJA	 2016).	 Bei	 der	 Erarbeitung	 der		
„Österreichischen	Strategie	Extremismusprävention	und	Deradikalisierung“	
delegierte	das	Wiener	Netzwerk	sechzehn	ExpertInnen	in	den	vorgesehenen	
Handlungsfeldern	 und	 übernahm	 somit	 eine	 wesentliche	 Rolle	 bei	 der	
Entwicklung	 der	 „Österreichischen	 Strategie	 Extremismusprävention	
und	 Deradikalisierung“.	 Das	 Dokument	 vereint	 Erfahrungswerte	 und	
Umgangspraxen	unterschiedlicher	Berufsgruppen,	die	sich	mit	Extremismus	
sowie	den	relevanten	Handlungsfeldern,	welche	für	die	Extremismusprävention	
und	Deradikalisierung	von	Bedeutung	sind,	auseinandersetzen.

WEITERE AUFGABEN- UND THEMEN-
BEREICHE DER KJA

Wiener Netzwerk (WNED) setzt auf Demokratiekultur und 
 Prävention 

Demokratiekulturförderung und Menschenrechte als neue 
Schwerpunkte
Angesichts	 der	 neuen	 Entwicklungen	 wird	 das	 Wiener	 Netzwerk	 seine	
Schwerpunkte	 verstärkt	 auf	 den	 Aspekt	 der	 Demokratiekulturförderung	
und	 auf	 Prävention	 von	 Abwertungsideologien	 und	 Extremismen	 legen.	
Demokratie	und	Toleranz	bilden	die	Basis	für	eine	gesunde	Gesellschaft,	die	
weniger	anfällig	für	extremistische	Strömungen	und	Hetze	gegen	einzelne	
Gruppen	 ist.	 Alle	 Agenden,	 die	 Justiz,	 Vollzug	 und	 Deradikalisierung	
betreffen,	behandelt	das	Wiener	Netzwerk	ab	2018	vorrangig	innerhalb	des	
Bundesweiten	Netzwerks.	

Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	vertritt	 das	 Wiener	 Netzwerk	 und	
alle	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	Österreichs	in	diesem	Forum.	In	
regelmäßigen	Abständen	wird	das	Wiener	Netzwerk	Expert	Hearings	zu	
unterschiedlichen	Themen	abhalten.	In	dieser	Form	soll	es	auch	Raum	zum	
Austausch	geben	und	die	magistratsexternen	Mitglieder	und	PartnerInnen	
miteinbeziehen.	

Die	 Kooperation	 in	 der	 Fallarbeit	 und	 der	 fachliche	 Austausch	 mit	
magistratsexternen	Organisationen	wie	Neustart	oder	der	Beratungsstelle	
Extremismus,	die	seit	Anfang	2018	nicht	mehr	Teil	des	Wiener	Netzwerks	
sind,	läuft	ab	Juni	2018	über	die	Plattform	Extremismusprävention	und	
Deradikalisierung,	welche	von	diesen	Organisationen	 ins	Leben	gerufen	
wurde, weiter.

Das	 Wiener	 Netzwerk	 Demokratiekultur	 und	 Prävention	 wird	 sich	
wieder	 verstärkt	 Richtung	 stadtspezifische	 Agenden	 orientieren.	
Wichtige Herausforderungen sind hier die Integration von 
ausgrenzungsgefährdeten	 Gruppen	 sowie	 gezielte	 Maßnahmen	 zur	
Förderung	 des	 Demokratieverständnisses,	 der	 Partizipation	 und	
Menschenrechtsbildung	von	Kindern	und	Jugendlichen	 im	Schulbereich	
und	in	der	Elementarpädagogik.	

Nach	den	strukturellen	und	inhaltlichen	Veränderungen	im	letzten	Jahr	ist	
das	WNED	wieder	gewachsen.	Das	Menschenrechtsbüro	der	Stadt	Wien,	die	
Sucht-	und	Drogenkoordination	Wien	und	der	Fonds	Soziales	Wien	sind	dem	
WNED beigetreten. 

Besonders	 Anfang	 des	 Jahres	 war	 das	 Wiener	 Netzwerk	 mit	 den	
Gewaltaufrufen	 in	 türkischen	 Moscheen	 befasst.	 Ein	 weiteres	 zentrales	

8		https://www.bvt.gv.at/bmi_documents/2236.pdf
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Demokratiekulturförderung zur Stärkung der Resilienz
Durch	 die	 enge	 Anbindung	 an	 die	 schulische	 Praxis	 sowie	 an	 die	
außerschulische freie Jugendarbeit sollen durch einen ressourcenorientierten 
Ansatz,	partizipative	und	multi-mediale	Tools,	Konzepte	und	Materialien	zu	
präventiven	Unterrichts-	und	Interaktionsinhalten	erstellt	werden.	So	sollen	
Zusammenhalt,	Demokratieverständnis,	Toleranz-	und	Gesprächskultur	in	
der	Klassengemeinschaft	und	Peergroups	gefördert	werden.

Die	Zusammenarbeit	des	AEI,	der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	Wien,	
des	 Europa	 Büros	 des	 Stadtschulrates	 für	 Wien,	 des	 Vereins	 bOJA	 und	
SMART,	der	Universität	Wien	sowie	des	Technologie-Unternehmens	SYNYO	
mit	den	Bundesministerien	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Forschung	sowie	
für	Inneres,	steht	für	eine	bedarfs-	und	praxisorientierte	Umsetzung	der	
Projektziele.

Das	 Forschungs-	 und	 Entwicklungsprojekt	 AWID	 konzentriert	 sich	 auf	
die	 Gestaltung	 innovativer,	 multimedialer	 und	 an	 realen	 Beispielen	 der	
sozialen	Medien	orientierter	technologischer	Lösungsansätze	(e-learning,	
Apps).	Die	Vernetzung	und	der	Austausch	wesentlicher	Stakeholder	in	der	
Präventionsarbeit	wird	durch	AWID	ebenfalls	massiv	gestärkt.

Diskussionsveranstaltung: Wie umgehen mit Hass im Netz? - 
Medienbildung für Jugendliche
Am	 4.	 Juni	 2018	 fand	 im	 Rahmen	 des	 Erasmus+	 Projektes	 MEET	
(Medienbildung	für	Gleichheit	und	Toleranz)	im	Festsaal	der	Pädagogischen	
Hochschule	Wien	die	Diskussionsveranstaltung	„Wie	umgehen	mit	Hass	
im	Netz	–	Medienbildung	für	Jugendliche“	statt.	Dieser	Event	wurde	von	
der	KJA,	der	Universität	Wien	und	der	Pädagogischen	Hochschule	Wien	
gemeinsam	 organisiert.	 Vortragende	 und	 DiskutantInnen	 waren	 die	
Journalistin	und	Buchautorin	Ingrid	Brodnig	(„Lügen	im	Netz.	Wie	Fake	
News,	Populisten	und	unkontrollierte	Technik	uns	manipulieren“	und	„Hass	
im	Netz“)	und	Katja	Friedrich,	die	Leiterin	von	medien+bildung.com,	die	
das	MEET-Projekt	in	Deutschland	leitet.	Ziel	der	Diskussionsveranstaltung	
war	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 Mechanismen	 von	 Lügen	 und	
Hassnachrichten	im	Netz	und	die	Präsentation	von	konkreten	Tools	und	
Strategien	für	Medienbildung	in	der	Schule	und	der	Jugendarbeit.	

Ingrid	Brodnig	zeigte	in	ihrem	Vortrag	sehr	anschaulich,	wie	und	warum	
Wut	sich	politisch	instrumentalisieren	lässt	und	gab	Tipps,	wie	man	sich	
gegen	Hetze	und	Falschmeldungen	wehren	kann.	Katja	Friedrich	stellte	das	
MEET	Projekt	näher	vor	und	präsentierte	Websites	und	Organisationen,	die	
kostenlos	medienpädagogische	Unterrichtsmaterialen	anbieten.	

Auch	 Falschmeldungen,	 die	 sich	 im	 Internet	 ungefiltert	 verbreiten,	
seien	 ein	 großes	 Problem.	 Hier	 wäre	 es	 laut	 Brodnig	 bedeutend,	 sich	
mit	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 kritisch	 mit	 den	 jeweiligen	 Quellen	
auseinanderzusetzen	und	gemeinsam	zu	reflektieren.

Radikalisierungsprozesse	sind	der	Ausgangspunkt	für	Extremismus,	die	
Menschen	 für	 extremistische	 Ideologien	 bis	 hin	 zur	 Gewaltanwendung	
empfänglich	 machen.	 Allen	 Extremismusformen	 ist	 eines	
gemeinsam,	 sie	 verfolgen	 die	 Schwächung	 der	 Demokratie	 und	 des	
Rechtsstaates.	 Extremismusprävention	 erfordert	 daher	 einerseits	 einen	
gesamtgesellschaftlichen	 Lösungsansatz,	 als	 auch	 die	 Ursachen	 von	
Extremismus	 aus	 unterschiedlichen	 Perspektiven	 zu	 betrachten	 und	
verschiedene	 Analyseebenen	 zusammenzubringen.	 Das	 gemeinsame	
Vorgehen	relevanter	AkteurInnen	ist	daher	zwingend	erforderlich.	

Bei	der	Erstellung	der	Präventionsstrategie	hat	sich	Österreich	an	einer	
Vielzahl	 von	 internationalen	 und	 EU-Empfehlungen	 orientiert:	 an	 der	
„United	 Nations	 Global	 Counter	 Terrorism	 Strategy“	 (2015),	 der	 EU-
Richtlinie	„Prävention	der	zu	Terrorismus	und	gewaltbereitem	Extremismus	
führenden	Radikalisierung“	 (2014)	sowie	der	„Entwicklung	eines	 lokalen	
Präventionsrahmens	 und	 Leitprinzipien“	 des	 Radicalisation	 Awareness	
Network	(RAN).	

Leider	fehlen	der	Nationalstrategie	die	notwendigen	Maßnahmen	in	der	Form	
eines	Nationalen	Aktionsplans	(NAP)	zur	Stärkung	des	auf	Menschenrechten	
gestützten	 Demokratieverständnisses	 sowie	 zur	 Bekämpfung	 der	
extremistischen	 Tendenzen	 in	 Österreich.	 Die	 Erstellung	 des	 NAPs	 soll	
mit	April	2019	starten,	was	allerdings	einen	Verlust	wertvoller	Zeit	in	der	
Auseinandersetzung	mit	den	extremistischen	Kräften	bedeutet.	

Wir	 möchten	 uns	 bei	 allen	 PartnerInnen,	 aber	 insbesondere	 bei	 den	
MitarbeiterInnen	 der	 zuständigen	 Präventionsabteilung	 des	 Bundesamt	
für	Verfassungsschutz	und	Terrorismusbekämpfung	für	die	Koordination	
bedanken	 und	 hoffen	 weiterhin	 auf	 die	 bewährte	 konstruktive	
Zusammenarbeit.

Präventionsarbeit im Bereich Radikalisierung

AWID – Forschungsprojekt gegen Abwertungsideologien
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien ist eine der acht 
Partnerorganisationen	des	spannenden	Forschungsprojektes	AWID.	Dabei	
sollen	Maßnahmen	gegen	abwertende	Einstellungen	und	Radikalisierung	
von	Jugendlichen	entwickelt	werden.	Das	Kick-off	Meeting	 fand	am	16.	
April	2018	statt.	Das	Konzept	zielt	auf	die	Stärkung	der	Widerstandskraft	
gegen	ideologische	Einflüsse	ab.

Lehrkräfte	 und	 Personen	 aus	 dem	 Bereich	 der	 Jugendarbeit	 sollen	 mit	
Werkzeugen	 und	 Wissen	 ausgestattet	 werden,	 die	 den	 Frühformen	 von	
Radikalisierung	 entgegenwirken	 können.	 Koordiniert	 wird	 das	 Projekt	
durch	die	AEI,	der	Agentur	für	Europäische	Integration	und	wirtschaftliche	
Entwicklung.	Die	Laufzeit	beträgt	zwei	Jahre.
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Während	die	Erfahrungsberichte	aus	den	unterschiedlichen	EU	Ländern	
zeigten,	dass	die	Zusammenarbeit	mit	religiösen	Gemeinschaften	sehr	positiv	
verläuft,	 fiel	 auf,	 dass	 andere	 säkulare	 Formen	 von	 Gemeinschaften	 im	
Diskurs	und	in	den	lokalen	Initiativen	unterrepräsentiert	waren.	Die	Frage,	
wie	Gruppen	erreicht	werden	können,	die	sich	aufgrund	nationalistischer	
Bestrebungen	segregieren	oder	rechtsextreme	Ideologien	propagieren,	muss	
stärker	in	den	Fokus	rücken.	

Blick über den Tellerrand – Österreich: „Wiener Netzwerk 
Demokratiekultur und Prävention“
Von	 26.	 bis	 28.	 November	 2018	 fand	 in	 Augsburg	 die	 „Fachwoche	
Straffälligenhilfe“	 statt.	 Zu	 dieser	 Fachtagung	 haben	 der	 Evangelische	
Bundesfachverband	 Existenzsicherung	 und	 Teilhabe	 e.V.	 sowie	 die	
Katholische	Bundes-Arbeitsgemeinschaft	Straffälligenhilfe	im	Deutschen	
Caritasverband	 geladen.	 Aufgrund	 der	 profunden	 Expertise	 auf	 dem	
Gebiet	 der	 Radikalisierungsprävention	 wurde	 auch	 die	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaft	um	einen	Beitrag	gebeten.	

In	 diesem	 Vortrag	 wurde	 das	 Wiener	 Netzwerk	 Demokratiekultur	 und	
Prävention	vorgestellt,	mit	dem	die	Stadt	Wien	seit	2014	erfolgreich	eine	
kommunale	 Strategie	 gegen	 Extremismus	 und	 Abwertungsideologien	
verfolgt.	Dazu	werden	bereits	vorhandene	Einrichtungen	und	Strukturen,	die	
alle	verantwortlich	für	die	Betreuung,	Beratung	und	Bildung	von	Kindern,	
Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	sind,	miteinbezogen.	Das	Wiener	
Netzwerk	 setzt	 sich	 intensiv	 mit	 jeglicher	 Form	 von	 gruppenbezogenen	
Abwertungsideologien	und	antidemokratischen	Haltungen	auseinander	und	
legt	dabei	besonderen	Wert	auf	den	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	
und	die	Förderung	des	gesellschaftlichen	Zusammenhalts.	Um	erfolgreich	
gegen	Extremismus	anzukämpfen	und	präventive	Maßnahmen	zu	setzen,	
arbeiten	die	NetzwerkteilnehmerInnen	untereinander	sowie	in	Kooperation	
mit	 externen	 PartnerInnen	 eng	 zusammen.	 Die	 Wiener	 Kinder-und	
Jugendanwaltschaft	fungiert	dabei	als	zentrale	Koordinationsstelle.

Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche – Qualitätssicherung für 
fremduntergebrachte Minderjährige

Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 Wien	 hat	 seit	 1.	 März	 2012	 eine		
unabhängige	Ansprechperson	für	sozialpädagogisch	betreute	Minderjährige.	
Die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 werden	 mit	 ihren	 Anliegen	 bzw.	 bei	 der	
Durchsetzung	ihrer	Rechte	vom	Ombudsmann	unterstützt.	

Heute	befinden	sich	ca.	2.000	Wiener	Kinder	und	Jugendliche	 in	 „Voller	
Erziehung“	der	Stadt	Wien.	Minderjährige,	bei	denen	aus	unterschiedlichsten	
Gründen	der	Schutz	und/oder	die	Versorgung	in	den	Herkunftsfamilien	nicht	
gewährleistet	ist/sind,	werden	nach	Abklärung	des	Amtes	für	Jugend	und	
Familie	mit	Zustimmung	der/des	Obsorgeberechtigten	oder	mit	gerichtlicher	

MEET – Medienbildung für Gerechtigkeit und Toleranz
Wie	 können	 Jugendliche	 Zivilcourage	 zeigen	 und	 sich	 gegen	 Angriffe	
wehren?	Wie	können	sie	Manipulationen	durch	dubiose	Quellen	erkennen?	
Im	Erasmus+	finanzierten	Projekt	MEET	-	Media	Education	for	Equity	and	
Tolerance	–	setzen	sich	Schülerinnen	und	Schüler	sowie	Lehrkräfte	mithilfe	
mediengestützter	 Methoden	 und	 gemeinsamer	 Medienproduktionen	 mit	
aktuellen	 Themen	 auseinander,	 bei	 denen	 mediale	 Diskurse	 eine	 Rolle	
spielen:	der	Wert	und	der	Nutzen	unserer	Demokratie,	das	Leben	in	Vielfalt,	
der	Umgang	mit	Vorurteilen	und	Diskriminierung,	aktuelle	extremistische	
Tendenzen	und	diffamierende	Ansprachen.	Dabei	werden	die	Jugendlichen	
für	Mechanismen	von	Propaganda	sensibilisiert	und	ermutigt,	die	eigenen	
Standpunkte	 begründet	 zu	 vertreten	 und	 Medienkritik	 zu	 entwickeln.	
Im	 Rahmen	 des	 Projekts	 werden	 sechs	 Lernszenarien	 an	 Schulen	 in	
Italien, Deutschland und Slowenien getestet. Der daraus entstehende 
„Werkzeugkasten	für	Lehrkräfte	und	PädagogInnen“	steht	seit	Herbst	2018	
online	als	Open	Educational	Resource	in	englischer	Sprache	zur	Verfügung	
und	soll	in	die	jeweiligen	Sprachen	der	Partnerländer	übersetzt	werden.	Die	
Universität	Wien	ist	Teil	des	Forschungsprojektes	und	für	die	Evaluation	
zuständig,	die		KJA	Wien	ist	Projektpartner.	

Fortbildungen für MitarbeiterInnen der Wiener Flüchtlingsbetreuung 
In	Kooperation	mit	dem	Fonds	Soziales	Wien	bieten	die	KJA	und	die	MA	11	
gemeinsame	Workshops	zum	Thema	politischer	und	religiöser	Extremismus	
und	Prävention	an.	Im	Jahr	2018	fanden	drei	vierstündige	Workshops	für	
MitarbeiterInnen	 der	 Wiener	 Flüchtlingshilfe	 statt.	 Ziel	 der	 Workshops	
ist	es	nicht	nur,	ein	breiteres	Verständnis	für	die	Themen	Radikalisierung	
und	Extremismus	zu	erhalten	und	die	Handlungsoptionen	zu	erweitern,	
sondern	auch	die	Reflexion	der	eigenen	Haltungen	und	Annahmen	zu	dieser	
Thematik.	

RAN Joint Meeting in Prag zum Thema Zusammenarbeit mit 
Communitys
Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	Wien	nahm	am	22.	und	23.	Februar	
2018	an	einem	Treffen	des	Radicalisation	Awareness	Networks	(RAN)	der	
Bereiche	RAN	Local	and	RAN	YF&C	(Jugend,	Familie	und	Kinder)	teil,	wo	
über	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 lokalen	 EntscheidungsträgerInnen	
und	 VertreterInnen	 einzelner	 MigrantInnen-Communitys	 in	 der	
Extremismusprävention	diskutiert	wurde.	

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft betonte die Wichtigkeit, nicht nur 
mit	den	vermeintlichen	Vertretern	ganzer	Religionsgemeinschaften	oder	
MigrantInnengruppen	zu	reden,	sondern	auch	jene	Stimmen	zu	fördern,	die	
keine	mächtige	Plattform	haben,	wie	insbesondere	Kinder,	Jugendliche	und	
Frauen.	Des	Weiteren	steht	„Community“	oder	Gemeinschaft	nicht	für	eine	
homogene	Einheit,	sondern	kann	nur	einen	Teil	der	vielfältigen	Identitäten	
von	 Menschen,	 die	 sich	 mit	 der	 jeweiligen	 Gemeinschaft	 identifizieren,	
abdecken. 
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Die	zentralen	Fragen	sind:	„Welche	Unterstützung	brauchen	Minderjährige?“,		
„Wie	schaut	guter	Schutz	aus?“,	„Was	ist	der	Überweisungskontext?“,		„Wie	
können	 sich	 Kinder	 und	 Jugendliche	 bestmöglich	 entwickeln?“.	 	Unter	
diesem	Aspekt	hat	sich	die	Ombudsstelle	2018	mit	der	Krisenunterbringung	
von	Kleinkindern	und	Säuglingen	in	Wien	auseinandergesetzt.

Anhand	 eines	 Fallbeispiels	 soll	 die	 derzeitige	 Situation	 betreffend	
Krisenpflegeeltern	sowie	daraus	abgeleitete	Forderungen	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft verdeutlicht werden:

David	 ist	 15	 Monate	 alt,	 lernt	 gerade	 gehen	 und	 befindet	 sich	 in	 einem	
Krisenzentrum	mit	acht	weiteren	Kindern.	Es	gibt	kein	Gitterbett,	keinen	
Wickeltisch	 und	 zwei	 Mal	 am	 Tag	 kommen	 andere	 SozialpädagogInnen	
in	 die	 Einrichtung.	 Nach	 Dienstübergaben	 zeigt	 David	 jedes	 Mal	 seine	
Verzweiflung	und	weint.

Seine	 Mutter	 ist	 aufgrund	 einer	 psychischen	 Erkrankung	 in	 stationärer	
Behandlung,	 seine	 älteren	 Geschwister	 sind	 in	 einem	 Krisenzentrum	 in	
einem	anderen	Bezirk	untergebracht.

Diese	 Beobachtungen	 der	 KJA	 sind	 leider	 kein	 Einzelfall.	 Immer	
wieder	 kommt	 es	 vor,	 dass	 Säuglinge	 und	 Kleinkinder	 in	 Krisenzentren	
untergebracht	 werden.	 Immer	 wieder	 kommt	 es	 vor,	 dass	 Geschwister	
während	der	Gefährdungsabklärung	voneinander	getrennt	leben	müssen.	
Dabei	 sprechen	 schwerwiegende	 rechtliche	 und	 pädagogische	 Gründe	
dagegen.

Kinder,	die	nicht	in	ihrer	familiären	Umgebung	leben	können,	haben	das	
Recht	auf	besonderen	Schutz	und	Fürsorge	durch	den	Staat	 (Art	20	UN-
Kinderrechtskonvention).	Bei	ihrer	Versorgung	muss	auf	die	individuellen	
Bedürfnisse,	 je	nach	Alter	und	Entwicklungsstand	Rücksicht	genommen	
werden.	Das	Wiener	Kinder-	und	Jugendhilfegesetz	legt	daher	fest,	dass	
Kinder	unter	drei	Jahren	vorrangig	bei	Pflegefamilien	unterzubringen	sind,	
da	in	diesem	Alter	die	Kontinuität	der	Beziehung	zu	Bezugspersonen	von	
besonderer Bedeutung ist.

In	 Krisenzentren	 in	 ihrer	 derzeitigen	 Form	 können	 die	 Bedürfnisse	 von	
jungen	Kindern	nicht	abgedeckt	werden.	Weder	gibt	es	eine	entsprechende	
Ausstattung	 (wie	 Kinderbetten	 oder	 Kinderstühle),	 noch	 verfügen	
die	 Betreuungspersonen	 über	 ausreichende	 Zeitressourcen,	 um	 ihrer	
Aufsichtspflicht	 und	 den	 Beziehungsbedürfnissen	 nachzukommen.	 In	
einer	Kriseneinrichtung	kommt	es	laufend	zu	Neuaufnahmen	von	Kindern	
und	 Jugendlichen,	 die	 dann	 viel	 Aufmerksamkeit	 der	 diensthabenden	
SozialpädagogInnen	 in	Anspruch	nehmen.	Zudem	können	Gefährdungen	
auftreten,	 wenn	 gewaltbereite	 Minderjährige	 oder	 solche	 mit	
Impulsstörungen	gleichzeitig	krisenabgeklärt	werden.	Zusammengefasst	
kein	guter	Ort,	um	das	Gehen	zu	lernen	oder	sich	von	dem	Trauma,	von	

Maßnahme	institutionell	untergebracht.	Die	MAG	ELF	übernimmt	für	die	
Dauer	der	Unterbringung	den	Bereich	„Pflege	und	Erziehung“–	in	manchen	
Fällen	 ist	 die	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 auch	 mit	 der	 gesamten	 Obsorge	
betraut.

Der	 Sozialpädagoge	 Peter	 Sarto,	 der	 diese	 Tätigkeit	 als	 Ombudsmann	
übernahm,	hat	viele	Jahre	als	Sozialpädagoge	im	stationären	Bereich	und	
in	der	Krisenabklärung	gearbeitet.	

Vor	 Ort	 macht	 er	 sich	 ein	 Bild	 von	 den	 Lebensumständen	 der	
Minderjährigen,	hört	sich	 ihre	Sorgen	und	Probleme	an	und	dient	 ihnen	
gegebenenfalls	als	Sprachrohr.	Als	Ombudsmann	schöpft	er	sämtliche	der	
Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 zur	 Verfügung	 stehenden	 rechtlichen	
Möglichkeiten	aus,	um	die	Situation	der	Minderjährigen	zu	verbessern.	Er	
unterstützt	mit	diesem	Aufgabenschwerpunkt	das	Team	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft	und	ist	auch	im	Bereich	der	Prävention	tätig.

Durch	 aktive	 Kontaktaufnahme	 mit	 untergebrachten	 Kindern	 und	
Jugendlichen	 in	 sozialpädagogischen	 Wohngemeinschaften	 sollen	
Minderjährige	 über	 ihre	 Rechte	 informiert	 werden	 und	 im	 Sinne	 der	
Partizipation	 Informationen	über	Unterstützungsangebote	 etc.	 erhalten.	
Durch	 den	 niederschwelligen	 Zugang	 und	 den	 persönlichen	 Kontakt	 im	
Vorfeld	 soll	 es	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 erleichtert	 werden,	 sich	 im	
Anlassfall	Hilfe	zu	holen.

Seiner	Erfahrung	nach	gibt	es	speziell	innerhalb	der	sozialpädagogischen	
Landschaft	pädagogische	Konzepte	die	zu	wenig	„heilsame“	Wirksamkeit	
haben.	Um	diesen	neuen	Anforderungen	gerecht	zu	werden,	ist	es	notwendig,		
sich	immer	wieder	von	neuem	mit	pädagogischen	Ideen	auseinanderzusetzen	
und	„neue	Wege“	zu	gehen.	Speziell	für	fremduntergebrachte	Minderjährige	
müssen	 angesichts	 ihrer	 traumatischen	 Erfahrungen	 sichere	
Bindungsepisoden	gewährleistet	werden.

Ein	wesentlicher	Aspekt	der	Heimreform	2000	sind	die	16	Krisenzentren,	
die	 in	 Wien	 installiert	 wurden	 und	 in	 denen	 seitdem	 Krisenabklärung	
stattfindet.	 Genau	 an	 dieser	 Schnittstelle	 sollte	 es	 zur	 entscheidenden	
Weichenstellung	 kommen,	 ob	 Kinder	 und	 Jugendliche	 wieder	 in	 das	
Herkunftssystem	 rückgeführt	 werden	 können	 oder	 fremduntergebracht	
werden	 müssen.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 sich	 die	 Qualität	 der	
Krisenabklärung	leider	verschlechtert.	Ein	Grund	ist	die	ständig	steigende	
Anzahl	an	Minderjährigen,	die	sich	 in	den	Krisenzentren	befinden.	Auch	
werden	phasenweise	Krisenplätze	von	Kleinstkindern	belegt,	da	es	zu	wenig	
adäquate	 Ressourcen	 gibt.	 Das	 Wiener	 Kinder-	 und	 Jugendhilfegesetz	
sieht	 vor,	 dass	 Kinder	 unter	 drei	 Jahren	 vorrangig	 bei	 Pflegefamilien	
unterzubringen	sind.
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Die Bildungsombudsstelle in der KJA Wien

Im	 Herbst	 2018	 hat	 die	 Bildungsombudsstelle	 in	 der	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaft	Wien	ihre	Arbeit	aufgenommen.	Damit	existiert	nun	
ein	 Schwerpunktbereich	 innerhalb	 der	 KJA	 mit	 zwei	 MitarbeiterInnen,	
an die sich alle Wiener Kinder, Jugendlichen und deren Eltern wenden 
können,	die	in	Einrichtungen	der	Elementarbildung	oder	in	der	Schule	mit	
Ungerechtigkeit,	 Diskriminierung,	 Segregation	 oder	 Gewalt	 konfrontiert	
sind.	Neben	der	Beratung	und	Unterstützung	für	SchülerInnen	in	konkreten	
Krisenfällen	 und	 Konfliktsituationen	 arbeitet	 die	 Bildungsombudsstelle	
aber	auch	kontinuierlich	daran,	das	Bildungswesen	in	seiner	Gesamtheit	
kinderrechtskonformer	 und	 damit	 auch	 diskriminierungskritischer,	
gerechter	und	demokratischer	zu	gestalten.	

Entsprechend	sind	die	zentralen	Aufgaben	der	Bildungsombudsstelle:
-	 parteiliche	 Hilfestellung	 und	 Intervention	 bei	 schulbezogenen	

Beschwerden von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern auf der 
Grundlage	 der	 UN-	 Kinderrechtskonvention	 und	 der	 entsprechenden	
Artikel der Bundesverfassung

-	 Berücksichtigung	des	Kindeswohls	in	bildungsspezifischen	Lebenslagen
-	 Unterstützung	bei	der	Durchsetzung	der	Rechte	von	SchülerInnen	sowie	

von		Kindern	in	elementarpädagogischen	Einrichtungen
-	 Sensibilisierung	 der	 Öffentlichkeit	 für	 die	 Rechte	 von	 Kindern	 und	

Jugendlichen in Bildungseinrichtungen
-	 Kooperation	 mit	 Institutionen	 im	 Bildungsbereich	 sowie	 im	 Bereich	

Antidiskriminierung,	Gewaltprävention	u.Ä.
-	 Zusammenarbeit	mit	Universitäten	und	Hochschulen	zu	Forschung	und	

Lehre	im	Bildungsbereich
-	 Mitwirkung	an	Forschungs-	und	Bildungsprojekten

Kinder	und	Jugendliche	und	ihre	Lebenssituationen	sind	vielfältig.	Und	sie	
alle	haben	ihre	eigenen	Bedürfnisse,	Sorgen	und	Wünsche.	Diese	Bedürfnisse,	
Sorgen	und	Wünsche	gilt	es	wahrzunehmen	–	und	zwar	bei	ruhigen	Kindern	
ebenso	wie	bei	lauten,	bei	Kindern,	die	sich	gut	mitteilen	können	und	jenen,	
die	sich	dabei	schwertun.	Unser	Ziel	sind	Bildungseinrichtungen,	in	denen	
all	diese	Kinder	und	Jugendlichen	begleitet	und	unterstützt,	gefördert	und	
gefordert	und	bei	Bedarf	auch	geschützt	werden	–	wo	sie	wachsen	und	sich	
entwickeln	 können.	 Damit	 Kinder	 und	 Jugendliche	 nicht	 beeinträchtigt	
werden	 von	 psychischer	 und	 körperlicher	 Gewalt,	 von	 Ungerechtigkeit	
und	Diskriminierung	und	auch	nicht	von	Klischees	und	Zuschreibungen.		
In	 unserem	 Bildungssystem	 werden	 Kinder	 und	 Jugendliche	 ungerecht	
behandelt	 und	 diskriminiert.	 Ungleichbehandlung	 und	 Diskriminierung	
finden sich sowohl auf struktureller Ebene als auch institutionell und 
individuell. 

Auf	 struktureller	 Ebene	 beginnt	 dies	 etwa	 beim	 Zugang	 zu	 elementar-
pädagogischen	Einrichtungen,	wo	nur	Kinder	voll	erwerbstätiger	Eltern	ein	

seiner	Herkunftsfamilie	getrennt	zu	werden,	zu	erholen.	Rein	fachlich	ist	
die	institutionelle	Unterbringung	von	Säuglingen	und	Kleinkindern	wohl	
in	den	meisten	Fällen	als	Kindeswohlgefährdung	einzuordnen	und	sollte	
tunlichst	vermieden	werden.

In	Wien	gibt	es	aus	diesem	Grund	das	Angebot	der	Krisenpflegeeltern.	Diese	
übernehmen	für	einen	kurzen,	befristeten	Zeitraum	die	Betreuung	von	ein	bis	
zwei	Kindern	in	ihren	eigenen	vier	Wänden.	Sie	sind	stabile	Bezugspersonen,	
die	 rund	 um	 die	 Uhr	 da	 sind.	 In	 der	 Folge	 wird	 von	 der	 Kinder-	 und	
Jugendhilfe	geklärt,	ob	die	Babys/Kleinkinder	wieder	zu	ihren	leiblichen	
Eltern	 zurückkehren	 können	 oder	 in	 eine	 (längerfristige)	 Pflegefamilie	
aufgenommen	 werden.	 Krisenpflegeeltern	 gibt	 es	 bedauerlicherweise	
viel	zu	wenige,	dieser	Beruf	ist	mit	viel	Verantwortung	und	Zeitaufwand	
verbunden	und	wurde	zuletzt	auch	noch	finanziell	schlechter	gestellt.	Hier	
sind	dringend	Maßnahmen	zu	Erhöhung	der	Attraktivität	dieser	Tätigkeit	
gefordert!

David	 würde	 also	 eigentlich	 eine	 Krisenpflegefamilie	 benötigen,	 um	
diese	 schlimme	Zeit	 gut	begleitet	und	ohne	neuerliche	Traumatisierung	
überstehen	zu	können.	

Leider	ist	das	nicht	die	einzige	Kinderrechtsverletzung,	die	die	KJA	beobachten	
musste.	Auch	die	Trennung	von	seinen	leiblichen	Geschwistern,	die	in	einem	
anderen	Krisenzentrum	untergebracht	wurden,	kann	einen	Eingriff		in	sein	
Recht	auf	Familie	darstellen.	Seine	Geschwister	sind	in	dieser	krisenhaften	
Zeit	ein	Stabilitätsfaktor	und	wichtige	Bezugspersonen.	In	den	Quality	for	
Children	 Standards,	 die	 ausgehend	 von	 der	 UN-Kinderrechtskonvention	
Mindeststandards	 für	 Qualität	 in	 der	 Fremdunterbringung	 festlegen,	
wird	unter	dem	Standard	Nummer	4	 festgehalten:	 „Geschwister	werden	
gemeinsam	betreut.	Geschwister	werden	nur	dann	getrennt	untergebracht,	
wenn	es	ihrem	Wohl	dient.	In	diesem	Fall	wird	sichergestellt,	dass	sie	in	
Kontakt	bleiben,	außer	dieser	wirkt	sich	negativ	aus.“

Ob	in	Davids	Fall	eine	Trennung	von	seinen	Geschwistern	gerechtfertigt	ist,	
wird	sich	die	KJA	genau	anschauen.	Klar	ist	jetzt	schon,	dass	eine	Aufnahme	
in	 eine	Krisenpflegefamilie	 aus	Kindeswohlsicht	 so	 schnell	wie	möglich	
passieren	muss,	um	ihn	in	dieser	schweren	Zeit	gut	zu	begleiten.

Die	Wiener	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	setzt	sich	weiterhin	für	David	
und	andere	Kinder	in	ähnlicher	Lage	ein	und	fordert	ausreichend	kindgerechte	
Krisenabklärungskonzepte	 für	 Säuglinge	 und	 Kleinkinder.	 Besonders	
wichtig	ist	hierbei	die	Aufwertung	der	Tätigkeit	von	Krisenpflegeltern.
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ist	 es	 zentral,	 dass	 diese	 Bildungs-	 und	 Sozialisationsräume	 für	 alle	
Kinder	Schutz-,	Entfaltungs-	und	Gestaltungsräume	und	damit	Orte	der	
Kinderrechte sind. Denn Kinder und Jugendliche haben das Recht auf ein 
Leben	ohne	Gewalt	und	Diskriminierung,	auf	bestmögliche	Förderung	und	
auf	Mitbestimmung	und	Teilhabe,	wie	es	in	der	UN-Kinderrechtskonvention	
festgeschrieben ist. 

Vor	diesem	Hintergrund	ist	es	für	die	Bildungsombudsstelle	wesentlich,	
gemeinsam	mit	den	Bildungseinrichtungen	entschieden	gegen	jegliche	Art	
von	Diskriminierung	und	Gewalt	vorzugehen,	Anerkennungsbeziehungen	
und	Inklusion	zu	unterstützen	und	einzufordern	und	Demokratiekultur	in	
all	ihren	Aspekten	zu	stärken.	Ziel	ist	es,	für	alle	Beteiligten	positive	Impulse	
zu	setzen	–	im	Sinne	der	Klassengemeinschaft,	im	Sinne	des	Schulklimas,	im	
Sinne	eines	konstruktiven	Umgangs	mit	Krisen	und	Konflikten	und	einer	guten	
Lern-	und	Lehrsituation	für	alle.	Zentral	ist	hierfür	eine	Perspektivierung	auf	
antidiskriminatorische,	subjektivierungskritische,	anerkennungsgerechte	
und	 demokratische	 Bildungsarbeit	 und	 Bildungseinrichtungen,	 die	
Individualisierung	und	Inklusion	ernst	nehmen.	

Dabei	verstehen	wir	…
…	antidiskriminatorische	Bildungsarbeit	als	eine	der	Grundprinzipien,	die	

Diskriminierung	in	all	ihren	Formen	und	Ausprägungen	–	von	Rassismus	
über	Sexismus,	Klassismus	und	Homophobie	bis	zu	Fatshaming	–	ernst	
nimmt,	analysiert	und	zu	vermeiden	und	bekämpfen	sucht,	und	dies	nicht	
nur	individuell,	sondern	vor	allem	institutionell	und	strukturell,	

…	subjektivierungskritische	 Bildungsarbeit	 als	 Bildungsarbeit,	 die	 den	
Blick	 auf	 das	 Wissen	 und	 die	 Normierungen	 lenkt,	 die	 Kindern	 und	
Jugendlichen	 durch	 pädagogisches	 Handeln	 über	 sich	 selbst	 und	 die	
eigene	 soziale	 Position	 vermittelt	 werden	 und	 ausgehend	 hiervon	
Differenzfreundlichkeit	 und	 Zuschreibungsreflexivität	 ins	 Zentrum	
pädagogischen	Handelns	stellt,	

…	anerkennungsgerechte	 Bildungsarbeit	 als	 Bildungsarbeit,	 in	 der	
Empathie,	 Respekt	 und	 Wertschätzung	 gegenüber	 allen	 Kindern	 und	
Jugendlichen gelebt werden, 

…	demokratische	 Bildungsarbeit	 als	 Bildungsarbeit,	 die	 das	 Recht	 auf	
Partizipation	verwirklicht	und	dieses	nicht	nur	innerhalb	formaler	und	
vorbestimmter	Gremien,	sondern	in	allen	Aspekten	des	Bildungsalltags	
sowohl individuell als auch strukturell, sowohl inhaltlich als auch 
pädagogisch-didaktisch	in	den	Blick	nimmt,	

…	Individualisierung	 als	 Voraussetzung	 dafür,	 alle	 Kinder	 so	 gut	 wie	
möglich	zu	fördern	und	damit	auch	notwendigerweise	zu	fordern,	

…	Inklusion	als	Möglichkeit	des	Teil-Seins	und	damit	als	notwendig	für	die	
Umsetzung	von	Kinderrechten	in	allen	drei	Aspekten	–	dem	Schutz,	der	
Versorgung	und	der	Teilhabe	–,	ganz	besonders	im	Zusammenhang	mit	
besonders	vulnerablen	Gruppen	und	Mehrfachdiskriminierung.	

Eine	 solche	 Perspektivierung	 ist	 notwendig,	 um	 die	 Umsetzung	 der	
Kinderrechte	in	Bildungseinrichtungen	zu	gewährleisten.	Und	gleichzeitig	

Anrecht	auf	einen	Platz	in	einem	städtischen	Kindergarten	haben	und	die	
anderen	auf	den	privaten	Markt	ausweichen	müssen,	wo	gute	Plätze	oft	höhere	
Kosten	bedeuten.	Im	Schulbereich	wiederum	trägt	die	Verteilung	der	Mittel	
nach	dem	Gießkannenprinzip	statt	nach	einem	Sozialindex	zu	Ungleichheit	
und	Diskriminierung	bei.	Zudem	wirken	Ausschlüsse	auf	der	Makroebene	
wie	rechtliche	Benachteiligung	–	z.B.	von	SchülerInnen	mit	Behinderungen	
oder	 chronischen	Erkrankungen	oder	mit	unsicherem	Aufenthaltsstatus	
–	 sowie	 Konstruktionen	 eines	 nationalen	 Selbstverständnisses	 auch	 in	
Schulen	negativ	fort	und	bis	in	die	Lehrpläne	hinein.

Auf	 institutioneller	 Ebene	 sind	 SchülerInnen	 unter	 anderem	 damit	
konfrontiert,	 dass	 Schulen	 noch	 immer	 tendenziell	 auf	 Mittel-	 und	
Oberschichtsfamilien	und	einsprachig	deutsche	SchülerInnen	ausgerichtet	
sind	und	so,	oft	ohne	sich	dessen	bewusst	zu	sein,	die	Möglichkeiten	von	
SchülerInnen,	die	nicht	in	diese	Schemata	passen,	beschneiden.	Besonders	
an	den	Übergängen	von	einer	Bildungseinrichtung	 in	eine	andere	finden	
so	institutionelle	Diskriminierung	und	Segregation	statt.	Aber	auch	Kinder	
mit	Behinderungen	und	chronischen	Erkrankungen	leiden	unter	fehlender	
institutioneller	Unterstützung.

Auf	individueller	Ebene	sind	SchülerInnen	nicht	nur	von	den	Wirkungen	
dieser	 strukturellen	 und	 institutionellen	 Problematiken	 betroffen,	
sondern	 auch	 von	 persönlicher	 Ungleichbehandlung,	 Abwertung	 und	
(auch	unbewusster)	Diskriminierung	–	wegen	dem,	was	MitschülerInnen	
und	 LehrerInnen	 in	 ihnen	 sehen	 oder	 eben	 nicht	 sehen,	 aufgrund	 ihrer	
natio-ethno-kulturellen	 Zugehörigkeit,	 ihres	 Geschlechts,	 ihrer	 Religion	
und	 Weltanschauung,	 ihrer	 Sprachen,	 ihrer	 Hautfarbe,	 ihrer	 familiären	
Herkunft,	ihrer	Fähigkeiten,	ihres	Aussehens,	ihrer	sexuellen	Orientierung	
oder	Identität	und	aus	anderen	Gründen.	Selbst	der	Vorname	wirkt	sich	
mitunter	 auf	 die	 Benotung	 aus.	 Ressentimentgeladene	 gesellschaftliche	
Diskurse	führen	derzeit	zu	einem	Ansteigen	besonders	von	rassistischer	
und	sexistischer	Diskriminierung,	auch	durch	PädagogInnen.

Unsere	 Gesellschaft	 und	 all	 ihre	 Institutionen	 haben	 sich	 verpflichtet,	
das	 Wohl	 von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 besonders	 zu	 schützen.	 Dies	
ist in der Kinderrechtskonvention festgeschrieben und Grundbedingung 
einer	demokratischen	Gesellschaft.	Denn	eine	demokratische	Gesellschaft	
braucht	Menschen,	die	aufeinander	achten	und	Verantwortung	füreinander	
übernehmen.	Bildungseinrichtungen	haben	diese	Aufgabe	 in	besonderer	
Weise.	 Und	 gleichzeitig	 stehen	 hier	 die	 hierarchische	 Struktur	 der	
Beziehungen	und	gerade	auch	die	Vorstellung,	 „sozial“	zu	handeln,	dem	
Nachdenken	über	negative	Effekte	des	eigenen	Tuns	oft	entgegen.	

Kindergarten	und	Schule	bilden	wesentliche	Aspekte	der	Lebenswelt	von	
Kindern	 und	 Jugendlichen.	 Hier	 sammeln	 sie	 vielfältige	 Erfahrungen,	
hier	eignen	sie	sich	Inhalte	an,	gehen	Beziehungen	ein	und	erwerben	auf	
vielen	Ebenen	Wissen	und	Kompetenzen	für	ihr	weiteres	Leben.	Deshalb	
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Soforthilfetelefon für Wiens LehrerInnen

Die	 Einrichtung	 einer	 Stelle,	 an	 die	 sich	 LehrerInnen	 wenden	 können,	
vertraulich	und	ohne	Angst	vor	negativen	beruflichen	Konsequenzen,	die	
ihre	Anliegen	entgegennimmt,	genau	zuhört	und	bei	Bedarf	rasche	Hilfe	
organisieren kann, dies war der konkrete Plan der Wiener Stadtregierung, 
um	 insbesondere	 LehrerInnen	 mehr	 professionelle	 Unterstützung	 in	
Konfliktsituationen	zuteil	werden	zu	lassen.

Die Entscheidung, die Stelle vorerst an der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
anzusiedeln,	entsprang	dabei	einerseits	dem	Ansinnen,	 in	kürzester	Zeit	
kompetente	Personen	 für	die	Betreuung	der	Hotline	bereitzustellen	und	
andererseits	dem	Wunsch,	angesichts	des	zuvor	teilweise	recht	einseitig	
geführten	öffentlichen	Diskurses,	der	zunehmend	SchülerInnen	als	Schuldige	
und/oder	 TäterInnen	 wahrnahm,	 gegenzusteuern	 und	 konstruktive	
Lösungen	im	Sinne	der	Kinderrechte	zu	entwickeln.

Vor	diesem	Hintergrund	übernahm	die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	
von	Oktober	bis	Ende	des	Jahres	2018	temporär	das	Soforthilfetelefon	für	
LehrerInnen,	welches	nun	mit	einer	eigens	eingerichteten	Rufnummer	an	
die	neu	entstandene	Bildungsdirektion	übergeben	wurde.

Die	 Suche	 nach	 Schuldigen	 bildet	 einen	 wesentlichen	 Teil	 der	
gesellschaftlichen	Debatten	rund	um	Schule	–	und	wird	derzeit	vor	allem	in	
einer	Zuschreibung	von	Problemhaftigkeit	an	SchülerInnen	aufgelöst.	Diese	
Tendenzen	zeigen	sich	auch	im	Umgang	mit	Schwierigkeiten	an	der	Schule	
–	zumal	hier	auch	die	Rahmenbedingungen	der	Arbeit	von	PädagogInnen,	
konkret	 etwa	 der	 Mangel	 an	 Zeit	 und	 Ressourcen	 sowie	 an	 Außensicht,	
oft	eine	genauere	Analyse	von	Problemen	erschweren.	Dadurch	wird	aber	
Kontextwissen	ausgeklammert,	das	für	die	Lösung	von	Problemen	mit	und	
von	SchülerInnen	unentbehrlich	ist.	

Um	 sinnvolle	 Lösungsansätze	 ausarbeiten	 zu	 können,	 war	 es	 in	 der	
konkreten	Fallarbeit	deshalb	notwendig,	eine	genaue	gemeinsame	Analyse	
der	 vorgebrachten	 Probleme	 zu	 vollziehen,	 um	 so	 die	 Hintergründe	
und	 Kontexte	 der	 jeweiligen	 Ereignisse	 mit	 in	 den	 Blick	 zu	 bekommen.	
Entsprechend	 analysierten	 die	 MitarbeiterInnen	 des	 Soforthilfetelefons	
gemeinsam	mit	den	AnruferInnen	die	dargestellte	Problematik	auf	Basis	
der	biopsychosozialen	Sichtweise.	 In	diesem	Prozess	kristallisierte	sich	
in	vielen	Fällen	ein	Problem	hinter	der	dargestellten	Problematik	heraus	–	
dieses	wird	dann	zu	einem	„Symptom	von“	und	erscheint	durch	die	neuen	
Aspekte	in	einem	anderen	Licht.	

So	 stellte	 sich	 in	 den	 meisten	 Fällen	 heraus,	 dass	 die	 vorgebrachten	
Konflikte	bei	genauerer	Betrachtung	Symptome	für	verdeckte	Probleme	der	
SchülerInnen	sind	–	oft	handelte	es	sich	um	eine	vermutete	Gefährdung	
des	Kindeswohls	durch	die	Erziehungsberechtigten,	die	an	die	Kinder-	und	

ist	sie	auch	notwendig,	um	ein	positives	(Schul-	und	Lern-)Klima	als	Basis	
für	die	Aneignung	von	Wissen	und	Kompetenzen	und	in	weiterer	Folge	für	
die	Weiterentwicklung	einer	demokratischen	Gesellschaft	zu	schaffen.

In	 Bildungsinstitutionen	 werden	 Problematiken	 wirksam,	 die	 aus	
der	 Organisation	 des	 Bildungssystems	 und	 aus	 gesellschaftlichen	
Bedingungen	und	Entwicklungen	herrühren	und	zu	Ungleichheit	und	oft	
auch	Diskriminierung	führen.	Bezogen	auf	das	Bildungssystem	ist	als	ein	
zentraler	Effekt	dieser	Bedingungen	die	im	internationalen	Vergleich	sehr	
hohe	Bildungsvererbung	zu	nennen.	Gründe	dafür	sind	Faktoren	wie	die	
frühe	Selektion,	 fehlende	 indexbasierte	Mittelzuteilung,	die	Segregation	
zwischen	Schulen,	auch	das	weitgehende	Fehlen	von	(auch	spezialisierten)	
BeraterInnen,	die	Schulentwicklungsprozesse	begleiten	und	unterstützen	
und	 auch	 die	 eingeschränkten	 Möglichkeiten	 des	 Austauschs	 und	 des	
Voneinander-Lernens	von	LehrerInnen	und	Schulen,	etwa	im	Rahmen	von	
Hospitationen.	Hinzu	kommen	in	der	aktuellen	gesellschaftlichen	Situation	
die	weite	Verbreitung	von	Abwertungsideologien	und	diskriminierenden	
Einstellungen,	 Entsolidarisierung	 und	 autoritären	 Einstellungen,	 die	 in	
Bildungsinstitutionen	spürbar	sind.

Um	kinderrechtskonforme	Bildungseinrichtungen	zu	ermöglichen,	braucht	
es	eine	Perspektive	auf	Bildungseinrichtungen	als	lernende	Organisationen.	
Kindergarten	 und	 Schule	 sind	 komplexe	 Systeme,	 in	 denen	 Kinder	 und	
Jugendliche,	PädagogInnen,	DirektorInnen	und	Eltern	sowie	viele	weitere	
Berufsgruppen	 (wie	 SchulsozialarbeiterInnen,	 SchulpsychologInnen,	
BeratungslehrerInnen,	PsychagogInnen	und	SchulärztInnen)	 zusammen-
arbeiten.	Soll	eine	solche	Organisation	sich	laufend	entwickeln	und	an	den	
Erfahrungen	und	dem	Wissen	aller	Beteiligten	wachsen	können,	so	braucht	
es	 Teambildungsprozesse	 im	 Großen	 und	 Kleinen,	 und	 die	 gemeinsame	
Erarbeitung	 eines	 handlungsleitenden	 und	 bei	 Bedarf	 veränderbaren	
Leitbildes,	 Praxis-	 und	 Selbstreflexion,	 Supervision,	 abgestimmte	
schulinterne	Fortbildungen,	die	Einbindung	der	AkteurInnen	entsprechend	
ihren	 Stärken	 und	 eine	 rasche	 Vermittlung	 in	 Konfliktfällen.	 Auch	 die	
Möglichkeit,	fachliche	Beratung	durch	externe	ExpertInnen	zu	erhalten,	die	
nicht	gleichzeitig	eine	Kontrollfunktion	haben,	ist	in	diesem	Zusammenhang	
wesentlich.	Die	Leitung	spielt	für	die	Ermöglichung	und	Gestaltung	dieser	
Prozesse	eine	tragende	Rolle.

Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	freut	sich,	dass	mit	der	Einrichtung	
der	Bildungsombudsstelle	jetzt	eine	jahrelange	Forderung	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft	Wien	von	der	Stadtregierung	umgesetzt	wurde.	Nach	
einer	Phase	der	Konzeption	und	Vernetzung	nimmt	die	Bildungsombudsstelle	
im	 Februar	 2019	 die	 intensive	 Arbeit	 mit	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 an	
Bildungseinrichtungen	auf.	Sie	wirkt	somit	in	Einzelfallarbeit	und	strukturell	
auf	die	volle	Umsetzung	der	Kinderrechte	in	allen	Bildungseinrichtungen	
hin	und	lädt	alle	AkteurInnen	ein,	sich	an	dieser	Arbeit	zu	beteiligen.	
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sich	 auch	 die	 Problematik	 aktueller	 Diskurse	 rund	 um	 Gewalt	 an	 der	
Schule	ab.	Hier	eine	stärkere	Fokussierung	auf	das	Kindeswohl	zu	legen	
und	 das	 schulische	 wie	 familiäre	 Umfeld	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	
systematischer	 mitzudenken,	 wäre	 ein	 großer	 Schritt	 hin	 zur	 schnellen	
und	 konstruktiven	 Problemlösung.	 Anders	 ausgedrückt:	 Kinder,	 die	
Probleme	 machen,	 sind	 Kinder,	 die	 Probleme	 haben.	 Menschen,	 die	 in	
Bildungsinstitutionen	arbeiten,	sind	dazu	angehalten,	dies	in	der	täglichen	
Praxis	und	auch	strukturell	mitzudenken.	Davon	ausgehend	kann	sich	der	
Umgang	 mit	 einzelnen	 als	 schwierig	 erlebten	 Kindern	 kindorientierter	
gestalten,	 es	 können	 fundierte	 Überlegungen	 angestellt	 und	 Konzepte	
entwickelt	werden,	um	Schule	nicht	nur	als	Bildungsort,	sondern	auch	als	
Schutz-	und	Gestaltungsraum,	in	dem	essentielle	Erfahrungen	in	Bezug	auf	
Zusammenleben,	Teilhabe	und	Demokratie	gemacht	werden,	zu	etablieren.	
Daran	zu	arbeiten	und	darauf	hinzuwirken,	war	und	 ist	gleichzeitig	ein	
wesentliches	Ziel	der	Hotline.

Deutlich	wird	auch,	dass	die	professionelle	Begleitung	aller	schulischen	
AkteurInnen	 in	 der	 derzeitigen	 Phase	 der	 Ausweitung	 schulischer	
Unterstützungssysteme,	die	sich	noch	im	Prozess	der	Etablierung	innerhalb	
der	 Schulen	 als	 (sozialer)	 Systeme	 befinden,	 sinnvoll	 ist,	 besonders	 in	
Bezug	 auf	 die	 Abklärung	 von	 Handlungsfeldern,	 Zuständigkeiten	 und	
Kooperationsmöglichkeiten.

Unsere	 Gesellschaft	 und	 all	 ihre	 Institutionen	 haben	 sich	 verpflichtet,	
das	Wohl	von	Kindern	und	Jugendlichen	besonders	zu	schützen	–	sei	es	
vor	häuslicher	Gewalt	und	Vernachlässigung,	Diskriminierung,	Mobbing	
in	 der	 Schule	 oder	 dem	 Chancenverlust	 durch	 Armut.	 Dies	 ist	 in	 der	
Kinderrechtskonvention festgeschrieben und Grundbedingung einer 
kindeswohlorientierten Gesellschaft. 

Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 Wien	 beobachtet	 allerdings	 mit	
zunehmender	 Sorge,	 dass	 Kinder	 derzeit	 als	 Feindbilder	 dargestellt	
werden:	 als	 Schuldige,	 die	 bestraft,	 als	 prinzipiell	 Unwillige,	 die	 unter	
Kontrolle	gebracht	werden	sollen,	als	Gefahrenquelle,	vor	der	LehrerInnen	
geschützt	werden	müssen.	Eine	solche	Perspektive	wird	weder	Kindern	noch	
LehrerInnen	gerecht	und	spaltet,	wo	es	um	gemeinsame	Lösungen	geht.	
Dadurch	geraten	alle	zentralen	in	der	Kinderrechtskonvention	verankerten	
Rechte	in	Gefahr:	das	Recht	auf	Diskriminierungsfreiheit,	der	Vorrang	des	
Kindeswohls,	das	Recht	auf	bestmögliche	Entfaltung	sowie	das	Recht	auf	
Partizipation.

Eine	demokratische	Gesellschaft	braucht	jedoch	Menschen,	die	aufeinander	
achten	und	Verantwortung	füreinander	übernehmen.

Jugendhilfe	 zu	melden	waren.	Klare	 Informationen,	wie	und	 in	welcher	
Form	dies	zu	geschehen	hat,	wurden	von	den	AnruferInnen	als	passende	
Unterstützung	wahrgenommen.

Doch	auch	Fehler	im	System	konnten	während	der	Hotlinetätigkeit	erkannt	
werden	–	wenn	beispielsweise	von	der	Schule	bereits	mehrere	Meldungen	
an die Kinder- und Jugendhilfe erfolgt waren, ohne dass von dieser eine 
Handlung	 gesetzt	 worden	 wäre	 und	 sich	 PädagogInnen	 so	 mit	 ihren	
Problemen	alleine	gelassen	fühlten.	Diese	Meldungen	wurden	als	Nachweis	
an	die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	übermittelt	und	die	betroffenen	
Regionalstellen	damit	konfrontiert.	So	konnten	HelferInnenkonferenzen	und	
daraus folgende erste Interventionen gestartet werden.

Vielen	 AnruferInnen	 konnte	 durch	 den	 gemeinsamen	 Analyseprozess	
bereits	 geholfen	 werden,	 da	 so	 einerseits	 das	 Scheitern	 der	 zuvor	
getätigten	Interventionen	verständlich	wurde	und	Zweifel	an	der	eigenen	
pädagogischen	Kompetenz	dadurch	verringert	wurden.	Andererseits	wurde	
anhand	des	nun	hinter	dem	Symptom	sichtbar	gewordenen	tieferliegenden	
Problems	erst	eine	passgenaue	Intervention	organisiert.

PädagogInnen	 erhielten	 durch	 diese	 Vorgehensweise	 sowohl	 ein	
umfangreiches	 Wissen	 über	 vorhandene	 Unterstützungssysteme	
und	 deren	 unterschiedliche	 Zugänge,	 Zuständigkeiten	 und	 rechtliche	
Rahmenbedingungen	 (wie	 z.B.	 Meldepflichten,	 §13	 SMG)	 als	 auch	 einen	
besseren	Zugang	zu	lebensweltlichen	Realitäten	ihrer	SchülerInnen.	Durch	
die	Begleitung	in	dem	Prozess	wurde	ihre	Handlungssicherheit	und	damit	
ihre	pädagogische	Autorität	gestärkt.	

Im	Zeitbereich	von	der	Einrichtung	der	Soforthilfe-Hotline	für	LehrerInnen	
bis	 zur	 Übergabe	 an	 die	 Bildungsdirektion	 Wien	 wurden	 neunzig	 Fälle	
bearbeitet.	Die	Tatsache,	dass	fast	die	Hälfte	der	Fälle	in	den	Oktober	fielen,	
weist	darauf	hin,	dass	die	Einrichtung	der	Hotline	eine	Lücke	im	Angebot	
geschlossen	hat	und	positiv	zu	werten	ist.	Dies	lässt	sich	auch	dadurch	
unterstreichen,	dass	die	Zahl	der	(oft	auch	nur	vorerst,	bis	zur	Abklärung	
möglicher	Vorgehensweisen)	anonymen	Anrufe	mit	40%	relativ	hoch	war.	
Gleichzeitig	 ist	 auf	 Basis	 des	 Rückgangs	 innerhalb	 der	 ersten	 beiden	
Monate	auch	zu	vermuten,	dass	sich	die	Zahl	der	gemeldeten	Fälle	noch	
weiter	verringern	und	auf	einem	eher	niedrigen	Niveau	einpendeln	wird	
(womit	nicht	ausgeschlossen	ist,	dass	im	Verlauf	des	Schuljahres	starke	
Schwankungen,	etwa	ein	Anstieg	der	Kontaktaufnahmen	im	Mai	und	Juni,	
zu	beobachten	sein	werden).	

Zudem	kann	die	Bedeutung	der	damit	gewährleisteten	möglichst	 frühen	
Intervention	in	Krisenfällen	nicht	genug	betont	werden	–	vor	allem	in	Hinblick	
auf	das	Kindeswohl,	Schulklima,	Lernerfolgen	und	LehrerInnengesundheit.
An	 der	 beschriebenen	 Notwendigkeit	 der	 genaueren	 Unterscheidung	
zwischen	 beobachtetem	 Phänomen	 und	 tieferliegenden	 Ursachen	 bildet	
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Wir	wollen	den	Schwerpunkt	dieses	Artikels	auf	den	Besuchskontakt	im	
Gewaltkontext	 setzen.	 Wie	 bereits	 erwähnt,	 ist	 der	 Kontakt	 zu	 beiden	
Elternteilen ein Recht des Kindes.

Viele	Kinder	und	Jugendliche	sind	nicht	nur	durch	Trennungskonflikte	der	
Eltern	 und	 den	 damit	 einhergehenden	 Loyalitätskonflikten	 belastet,	 sie	
haben	darüber	hinaus	schwere	(sexuelle)	Gewalterfahrungen	erlebt.

In	diesen	Fällen	von	(sexueller)	Gewalt	ist	der	Kontakt	nicht	automatisch	
zum	Wohl	des	Kindes,	sondern	stellt	mitunter	eine	neuerliche	Gefährdung	
dar. 

In	dem	Zusammenhang	ist	es	nicht	relevant,	ob	sich	die	Gewalt	gegen	das	
Kind	selbst	gerichtet	hat	oder	ob	dieses	Zeuge	von	gewalttätigen	Übergriffen,	
z.B.	an	der	Mutter,	wurde.

In	Abwägung	zwischen	dem	Schutz	von	Kindern	und	den	(Kontakt-)	Rechten	
von	GewalttäterInnen	muss	der	Schutz	vor	Gewalt	immer	Vorrang	vor	dem	
Recht	auf	Kontakt	haben.	Entscheidungen	über	die	Rechte	von	gewalttätigen	
Elternteilen	auf	Kontaktrecht	müssen	daraufhin	geprüft	werden,	ob	sie	die	
Sicherheit	und	körperliche	sowie	seelische	Integrität	des	anderen	Elternteils	
und	des	Kindes	gefährden.	

Der	aktuelle	Wissensstand	ist,	dass	über	die	Rechte	von	Kindern	und	diverse	
Formen	der	Gefährdung	oft	wenig	bekannt	bzw.	präsent	ist,	auch	nicht	in	
den	Köpfen	von	wichtigen	EntscheidungsträgerInnen.	So	kommt	es	immer	
wieder	vor,	dass	z.B.	RichterInnen	in	Obsorge-	und	Pflegschaftsverfahren	
Formen	 von	 Gewalt	 und	 grober	 Kinderrechtsverletzung	 nicht	 erkennen	
und	 Beschlüsse	 fassen,	 ohne	 auf	 eine	 mögliche	 Retraumatisierung	 von	
Minderjährigen	Bedacht	zu	nehmen.

Bei	 der	 sogenannten	 Besuchsbegleitung,	 die	 vom	 Sozialministerium	
gefördert	wird,	können	persönliche	Kontakte	zwischen	dem	Kind	und	dem	
besuchsberechtigten Elternteilen auf Antrag oder durch das Gericht neu- 
oder	wiederangebahnt	werden.	Gesetzliche	Grundlage	der	Besuchsbegleitung	
ist	§	111	Außerstreitgesetz	(AußStrG).

Handelt	es	sich	um	Trennungs-	oder	Scheidungskonflikte,	im	Zuge	derer	
Eltern	aufgrund	der	Dynamik	und	der	eigenen	Problematik	die	Bedürfnisse	
der	 Kinder	 nicht	 wahrnehmen	 (können),	 so	 kann	 Besuchsbegleitung	
ein	 nützliches	 Instrument	 zur	 Deeskalation	 und	 so	 einen	 Übergang	 zu	
unbegleiteten Kontakten darstellen.

Problematisch	hingegen	verhält	es	sich	bei	Fällen	im	Kontext	von	Gewalt.	
Dieser	Besuchskontakt	erfordert,	sofern	er	nicht	ausgesetzt	wird,	spezielle	
(Schutz-)Maßnahmen	 und	 eine	 besonders	 achtsame	 Haltung	 der	
besuchsbegleitenden	 Person.	 (Dies	 betrifft	 etwa	 ein	 Drittel	 der	 vom	

Kontaktrecht auf Kosten der Kinder

Bei	einer	Vielzahl	der	Anrufe,	die	in	der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	
eingehen,	steht	das	Thema	„Kontaktrecht“	im	Fokus.

Häufig	handelt	es	sich	dabei	um	Fragen,	Anliegen,	Beschwerden	etc.,	die	
von	Erwachsenen	an	uns	herangetragen	werden	und	mit	denen	wir	uns	
auseinandersetzen,	 sofern	 die	 Interessen	 von	 Minderjährigen	und	 nicht	
primär	die	von	Vätern	und	Müttern	im	Vordergrund	stehen.

Grundsätzlich	ist	das	Kontaktrecht	zu	beiden	Elternteilen	ein	Recht	jedes	
Kindes	 (Artikel	9	Kinderrechtskonvention).	Tatsächlich	hat	eine	Vielzahl	
aller	 Kinder	 nach	 Trennung/Scheidung	 der	Eltern	 nach	 wenigen	 Jahren	
keinen	Kontakt	mehr	zum	Elternteil,	der	nicht	im	selben	Haushalt	lebt.

Ältere	 Jugendliche,	 die	 wir	 im	 Rahmen	 der	 Verselbstständigung	
begleiten,	 berichten	 oftmals	 von	 ihren	 Erfahrungen	 in	 Bezug	 auf	 das	
Kontaktrecht,	meist	handelt	es	sich	um	Kontakte	zum	Vater.	Hier	lässt	sich	
festhalten, dass bei diesen individuellen Erfahrungen die Bandbreite an 
Kinderrechtsverletzungen	sehr	groß	ist.

Rückblickend	geben	Jugendliche	an,	dass	sie	sich	gewünscht	hätten,	ihr	
Wille	wäre	miteinbezogen,	bzw.	überhaupt	erst	einmal	erhoben	worden.	
Sie	 machen	 den	 anderen	 Elternteil,	 hier	 ist	 meist	 die	 Mutter	 gemeint,	
genauso verantwortlich wie Behörden etc., die ihrer Ansicht nach nicht 
professionell	 agiert	 haben,	 was	 in	 der	 Folge	 zu	 einem	 Kontaktabbruch,	
sprich	Entfremdung	zwischen	Kind	und	Elternteil	führte.

Weit	 häufiger	 bezieht	 sich	 die	 Kritik	 unserer	 jugendlichen	 KlientInnen	
jedoch	 auf	 jahrelangen,	 erzwungenen	 Kontakt	 zwischen	 ihnen	 und	 dem	
nicht	im	gemeinsamen	Haushalt	lebenden	Elternteil.

Betroffene	berichten	von	einer	Kindheit,	die	geprägt	war	von	Streitigkeiten	
der	Eltern,	Gerichtsverfahren,	Terminen	im	Amt	für	Jugend	und	Familie	
und	 bei	 PsychologInnen,	 da	 sie	 auf	 die	 belastende	 Situation	 und	 die	
erzwungenen	Kontakte	in	unterschiedlichster	Form	reagierten,	sei	es	mit	
psychosomatischen	Beschwerden	bis	hin	zu	eher	nach	außen	gerichteter	
Aggression.	Fest	steht,	dass	sowohl	erzwungener	Kontaktabbruch	als	auch	
gegen	den	Willen	des	Kindes	durchgesetzte	Kontakte	nicht	dem	Kindeswohl	
entsprechen.

(Anm:	Positiv	festzuhalten	ist	an	dieser	Stelle,	dass	es	mittlerweile,	basierend	
auf	 einem	 Projekt	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 Österreichs,	
seit	knapp	10	Jahren	die	Möglichkeit	gibt,	Minderjährigen	im	Zuge	eines	
Gerichtsverfahrens	 einen	 Kinderbeistand	 zur	 Seite	 zu	 stellen,	 der	 unter	
anderem	den	Willen	des	Kindes	in	das	Gerichtsverfahren	einbringt.)
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Angebote	 seitens	des	Gerichts	vermehrt	Beschlüsse	 gefasst	werden,	die	
dahingehend lauten, auch bei hocheskalierten Pflegschaftsverfahren 
und	bei	Kenntnis	von	erfolgter	häuslicher	Gewalt	unbegleitete	Kontakte	
durchzuführen.	

Neben	 Schulungen	 und	 Sensibilisierungen	 für	 Fachkräfte	 ist	 ein	
geschütztes	Berufsbild	für	BesuchsbegleiterInnen	sowie	eine	Koppelung	der	
Förderung	von	Vereinen	an	Qualitätskriterien	und	Standards,	die	bereits	
2011	von	ExpertInnen	im	Gewaltschutz	unter	Mitarbeit	der	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaft	entwickelt	wurden,	unumgänglich.

Grundsätzlich	ist	das	Kontaktrecht	zu	beiden	Elternteilen	ein	Recht	jedes	
Kindes	(Artikel	9	Kinderrechtskonvention).	Dies	beinhaltet	aber	auch	das	
Recht	auf	ein	gewaltfreies	Leben	und	gewaltfreie	Besuchskontakte!

Pflegschaftsverfahren im Kontext Kindeswohl

Es	 fällt	auf,	dass	Elternteile	das	bestehende	Kontaktrecht	zum	anderen	
Elternteil	aus	den	unterschiedlichsten	Gründen	einfach	aussetzen.

Es	geht	dabei	nicht	um	ein	gewalttätiges	Verhalten	des	anderen	Elternteils,	
sondern	es	werden	Gründe	wie	z.B.	das	Kind	sei	völlig	anders,	wenn	es	
vom	Besuchskontakt	zurückkommt	oder	an	diesem	Wochenende	sei	etwas	
anderes	für	das	Kind	vorgesehen,	ohne	den	Versuch	zu	unternehmen,	eine	
Alternative	anzubieten	oder	z.B.	lebt	ein	Kind	in	einem	anderen	Bundesland	
als	der/die	Kontaktberechtigte	und	viele	Gründe	mehr.

Dem	anderen	Elternteil	bleibt	dann	oft	nur	der	Weg	zu	Gericht	oder	die	
Möglichkeit	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	um	Unterstützung	zu	ersuchen.

Einige	Ämter	für	Jugend	und	Familie	bieten	vermittelnde	Gespräche	an,	
andere wieder verweisen die Eltern an das Gericht.

Eine	 eigenmächtige	 Aussetzung	 des	 Kontaktrechts	 ist	 häufig	 der	 erste	
Schritt,	um	einen	unliebsamen	Elternteil	loszuwerden.

Es	 ist	 dringend	 notwendig,	 dass	 Helfersysteme	 in	 solchen	 Situationen	
möglichst	rasch	reagieren	und	damit	auch	vermitteln,	dass	Kontakte	zu	
beiden	Elternteilen	für	Kinder	wichtig	sind.

Das	 Prozedere	 bei	 Gericht	 in	 Pflegschaftsverfahren	 ist	 oftmals	 sehr	
langwierig und es können Monate vergehen, bis die Angaben der Eltern 
überprüft	wurden	und	eine	Beschlussfassung	möglich	wird.

Manchmal	folgt	das	Gericht	dem	Antrag	eines	Elternteils,	dass	sich	das	Kind	
erst	wieder	beruhigen	müsse	und	setzt	das	Kontaktrecht	für	eine	gewisse	

Bundesministerium	für	Arbeit,	Soziales,	Gesundheit	und	Konsumentenschutz		
(BMASK)	geförderten	Familien,	in	denen	Besuchsbegleitung	durchgeführt	
wird.)	 Fakt	 ist,	 dass	 die	 im	 österreichischen	 Gesetz	 vorgesehene	 Form	
der	Besuchsbegleitung	die	spezifischen	Anforderungen	bisher	noch	nicht	
berücksichtigt.

Um	 den	 Schutz	 von	 Minderjährigen	 gewährleisten	 zu	 können,	 braucht	
es	 jedoch	 umfassendes	 Wissen	 über	 rechtliche	 Grundlagen,	 häusliche	
Gewalt,	sexuellen	Kindesmissbrauch	sowie	weit	reichende	Interventions-	
und	Kooperationsmöglichkeiten.	Derzeit	stoßen	BesuchsbegleiterInnen	in	
Ausübung	ihrer	Tätigkeit	immer	wieder	an	Grenzen,	da	diese	Kenntnisse	
unzureichend	 vorhanden	 sind	 und/oder	 die	 Arbeitsbedingungen	 und	
institutionelle	Vorgaben	diese	Thematik	nicht	berücksichtigen.

Bereits	2011	orteten	ExpertInnen	des	„Wiener	Netzwerks	gegen	sexuelle	
Gewalt	 an	 Mädchen,	 Buben	 und	 Jugendlichen“	 (Beratungsstelle	 Tamar,	
Verein	 Wiener	 Frauenhäuser,	 Samara	 –	 Verein	 zur	 Prävention	 von	
sexualisierter	 Gewalt,	 Kinderschutzzentrum	 Wien	 und	 die	 Kinder-	 und	
Jugendanwaltschaft	 Wien)	 fehlende	 Standards	 in	 diesem	 Bereich	 der	
Besuchsbegleitung	und	entwickelten	unter	Berücksichtigung	der	neuesten	
Forschungsergebnisse	Qualitätsstandards	als	Empfehlung	für	begleitete	
Kontakte	in	Fällen	von	(sexueller)	Gewalt.

Basierend	auf	diesen	Empfehlungen	wurde	infolge	ein	Lehrgang	für	Besuchs-
begleiterInnen	entwickelt,	der,	finanziert	vom	BMASK,	bereits	zum	vierten	
Mal	abgehalten	und	von	den	TeilnehmerInnen	als	sehr	hilfreich	erlebt	wird.

Ausbildungsziel	ist	es,	den	BesuchsbegleiterInnen	neben	ihrer	spezifischen	
Berufsausbildung	 und	 -erfahrung	 die	 erforderlichen	 Qualifikationen	
zu	 vermitteln,	 um	 durch	 professionelles	 Handeln	 eine	 (weitere)	
Kindeswohlgefährdung	möglichst	zu	verhindern.

Die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	und	andere	Kinderschutzorganisationen	
begrüßen	einerseits	die	in	den	letzten	Jahren	etablierten	Verbesserungen	
im	 Bereich	 der	 Besuchsbegleitung;	 wenn	 wir	 das	 Kindeswohl	 jedoch	
wirklich	ernst	nehmen,	bedarf	es	mehrerer	Schritte,	um	dies	 im	Bereich	
Besuchsbegleitung	zu	etablieren.	

Die	 Mitteilung	 des	 größten	 Anbieters	 für	 begleitete	 Besuche	 in	 Wien,	
geförderte	 Besuchsbegleitung	 per	 2019	 aufgrund	 von	 Vorgaben	 des	
Ministeriums	 einzustellen,	 lässt	 die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	
Wien	 sowie	 die	 ExpertInnen	 des	 Ausbildungslehrgangs	 eine	 mögliche	
Kindeswohlgefährdung	 durch	 fehlende	 Angebote	 im	 Rahmen	 von	
Besuchsbegleitung	befürchten.

Ohne	diese	Förderung	ist	es	vielen	Familien	nicht	möglich,	diese	Leistung	
in	Anspruch	zu	nehmen,	was	befürchten	 lässt,	dass	aufgrund	 fehlender	
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Auch	bei	den	Telefonkontakten,	die	der	Mutter	einmal	pro	Woche	seitens	
des	Vaters	erlaubt	wurden,	verstummen	die	Kinder	immer	mehr.

Viel	 zu	 häufig	 wird	 seitens	 der	 Helfersysteme	 festgestellt,	 dass	 beide	
Elternteile	problematisch	sind,	dass	nur	ein	Elternteil	strategisch	daran	
„arbeitet“	 den	 andern	 Elternteil	 möglichst	 zu	 verdrängen,	 wird	 häufig	
übersehen.

Kontaktrecht	verhindernde	oder	manipulierende	Elternteile	müssen	auch	
kaum	mit	Konsequenzen	rechnen.

Gelingt	es,	den	Kontakt	zum	Kind	für	längere	Zeit	zu	unterbrechen,	kann	es	
insbesondere	bei	sehr	jungen	Kindern	zum	Beispiel	dazu	kommen,	dass	die	
Kontakte	in	einem	Besuchscafé	neu	angebahnt	werden	müssen.

Bindungsintoleranten	 Elternteilen	 gelingt	 es	 manchmal	 sehr	 gut,	 ihre	
Bindungsintoleranz	durch	scheinbar	kooperatives	Verhalten	zu	verdecken.
Der	jeweils	andere	Elternteil	wird	als	Problem	definiert	–	diverse	Anträge	
werden	gestellt,	die	sich	im	Nachhinein	als	nicht	relevant	herausstellen.

Wieder	vergeht	kostbare	Zeit	für	die	Kinder	und	den	anderen	Elternteil	–	
diese	Zeit	kann	durch	nichts	nachgeholt	werden.	

Manipulierende	Elternteile	sind	fallweise	sehr	geschickt	darin,	Fachleute	
für	ihre	Zwecke	zu	instrumentalisieren.

Um	 das	 zu	 verhindern,	 müssen	 die	 handelnden	 Personen	 wirklich	 gut	
ausgebildet	 sein,	 damit	 sie	 solche	 Strategien	 eines	 Elternteils	 auch	
durchschauen.

Strittige	Pflegschaftsverfahren	sind	für	alle	Beteiligten	enorm	belastend,	
insbesondere	natürlich	für	die	Kinder,	die	ja	in	der	Regel	beide	Elternteile	
lieben.

Oft	ist	ein	Elternteil	besonders	belastet,	was	wiederum	negativ	ausgelegt	
werden kann.

Derzeit	„spielen“	wir	Stille	Post	–	ein	Elternteil	stellt	einen	Antrag,	der	andere	
erhält	den	Antrag,	um	Stellung	zu	beziehen	–	Dauer	 falls	der	Akt	gleich	
bearbeitet	werden	kann	(Überforderung	der	Gerichte,	zu	wenig	Ressourcen)	
ungefähr	ein	Monat	–	danach	neuerliche	Stellungnahmen,	Einschalten	der	
Familiengerichtshilfe,	eventuell	Einschaltung	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	
eventuell	Bestellung	eines/einer		Sachverständigen	–	Dauer	der	Erstellung	
eines	Gutachtens	von	ca.	acht	Wochen	bis	hin	zu	Monaten.

Neuerlich	erhalten	die	Eltern	die	Gutachten	zur	Stellungnahme,	danach	die	
jeweilige	Stellungnahme	zur	Stellungnahme	u.s.w.

Zeit	auch	aus.	Wobei	es	durchaus	normal	sein	kann,	dass	Kinder	sich	auf	
die	neue	Situation	erst	einstellen	müssen.

Viele	 	 RichterInnen	 sind	 zeitlich	 überfordert	 oder	 es	 steht	 ein	
RichterInnenwechsel	 an	 und	 dadurch	 erleben	 Elternteile,	 die	 das	 Ziel	
haben,	den	anderen	Elternteil	„auszuschalten“,	dass	diese	Vorgehensweise	
durchaus	eine	Möglichkeit	darstellt,	ein	Kontaktrecht	zu	verhindern	bzw.	
hinauszuzögern.

In	der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	melden	sich	vermehrt	Elternteile,	
die	 verzweifelt	 sind,	 da	 sie	 ihr	 Kind	 nicht	 oder	 nicht	 regelmäßig	 sehen	
können.

In	einem	Fall	hatte	ein	Kind	eine	ansteckende	Hauterkrankung	und	eine	
ärztliche	 Behandlung	 wurde	 notwendig.	 Da	 der	 andere	 Elternteil,	 bei	
dem	sich	das	Kind	hauptsächlich	aufhielt,	die	notwendige	therapeutische	
Behandlung	nicht	 einhielt,	wandte	 sich	 in	diesem	Fall	der	Vater	an	die	
Kinder- und Jugendhilfe.

Er	ersuchte,	diesbezüglich	mit	der	Mutter	zu	reden.	Vor	Tätigwerden	wurde	
seitens	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	geklärt,	dass	der	Vater	eine	sogenannte	
„Gefährdungsmeldung“	machen	muss,	damit	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	
tätig	werden	kann.

Da	der	Vater	mehrere	„Gefährdungsmeldungen“	gleichen	Inhalts	machen	
musste,	 weil	 die	 medizinische	 Versorgung	 nicht	 funktionierte,	 wurde	
in	einem	Schreiben	an	das	Gericht	festgehalten,	dass	er	bereits	mehrere	
Gefährdungsmeldungen	 getätigt	 hatte,	 weswegen	 er	 als	 schwierig	
eingeschätzt	wurde.

Es	dauerte	mehrere	Monate,	bis	der	Vater	seine	Tochter	wiedersehen	konnte,	
da	die	Mutter	über	die	Meldungen	des	Vaters	erbost	war	und	als	Reaktion	
durfte	er	das	Kind	nicht	mehr	sehen.

In	einem	zweiten	„Fall“	setzte	der	Vater	das	Kontaktrecht	immer	wieder	
eigenmächtig		für	mehrere	Monate	aus.

Hilfe	erhielt	die	Mutter	keine	–	in	der	Zwischenzeit	lernte	der	Vater,	dass	
seine	Handlungen	keine	Konsequenzen	haben	und	manipulierte	die	Kinder	
in	der	Form,	dass	die	Kinder	Briefe	schreiben	mussten,	mit	dem	Inhalt,	dass	
sie	die	Mama	nicht	mehr	sehen	wollen	–	mehrere	Gutachten	bestätigten	
jedoch,	dass	die	Mutter	die	Hauptbezugsperson	der	Kinder	war	und	diese	
auch	immer	wieder	angegeben	hatten,	bei	ihrer	Mutter	leben	zu	wollen.

Nachdem	dem	Wunsch	der	Kinder	über	Jahre	hinweg	nicht	entsprochen	
wurde,	gaben	es	die	Kinder	auf,	ihre	Wünsche	zu	deponieren	und	können	
nun	ihre	Mutter	bereits	seit	Monaten	nicht	mehr	sehen.
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ÖFFENTLICHKEIT UND INFORMATION
Bundesrats-Enquete zum Thema „Älter, Jünger, Ärmer“

Zukunftsstrategien gegen Armut in Kindheit und Alter
„Kinderarmut	nimmt	Menschen	Entwicklungschancen	und	führt	zu	Armut	
im	 Alter.“	 In	 diesem	 Befund	 waren	 sich	 alle	 ExpertInnen,	 die	 bei	 der	
Parlamentarischen	Enquete	am	14.3.2018	Stellung	bezogen	haben,	einig.	
Zudem	verursacht	Armut	gesellschaftliche	Isolation	und	macht	krank.	Als	
wesentliche	Ursachen	wurden	mangelnde	Bildung,	hohe	Arbeitslosigkeit	
und teures Wohnen genannt.

Auf	Einladung	des	Bundesrats	wurden	an	diesem	Tag	Zukunftsstrategien	
gegen	Kinder-	und	Altersarmut	diskutiert.

Neben RegierungsvertreterInnen, Jugend- sowie SeniorenvertreterInnen 
und	WissenschafterInnen	zu	Sozialpolitik	war	auch	der	Wiener	Kinder-	und	
Jugendanwalt	Ercan	Nik	Nafs	zu	einem	Statement	eingeladen:

Hier	sein	Statement:

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	
ich	möchte	mich	herzlich	für	die	Einladung	bedanken!

Es	freut	mich	zu	sehen,	dass	es	dem	Bundesrat	und	seinen	Abgeordneten	ein	
Anliegen	ist,	Armut	in	Österreich	zu	verhindern.
Ich	finde	es	schade,	dass	die	Regierungsmitglieder	nicht	mehr	da	sind!
Grundsätzlich	 hat	 Österreich	 in	 den	 letzten	 Jahren	 die	 Armut	 stark	
reduziert.	 Die	 Einführung	 der	 Mindestsicherung,	 die	 ausgebaute	 aktive	
Arbeitsmarktpolitik	 und	 Anstrengungen	 im	 Bildungssektor	 spielen	 eine	
bedeutende	Rolle.	Ich	möchte	Sie	darauf	aufmerksam	machen,	dass,	wenn	
dieser	Weg	der	Armutsverhinderung	nicht	weiterverfolgt	wird,	die	Opfer	
insbesondere	die	Kinder	sein	werden.	Das	bedeutet,	die	Vernachlässigung	

Inzwischen	ist	viel	Zeit	vergangen	und	vielleicht	gibt	es	eine	Lösung	für	
dieses	Mal	–	bis	ein	neuerlicher	Antrag	bei	Gericht	gestellt	wird	und	das	
Prozedere	neuerlich	beginnt.

Bei	 Widerständen	 betreffend	 das	 Kontaktrecht	 sollten	 möglichst	 rasch	
vermittelnde	Gespräche	erfolgen.

Derzeit	 haben	 viele	 der	 Eltern	 das	 Gefühl,	 in	 Pflegschaftsverfahren	 als	
„VerliererInnen“	 dazustehen,	 aber	 es	 sollte	 weder	 VerliererInnen	 	 noch	
GewinnerInnen	 in	 diesem	 sensiblen	 Bereich	 geben	 sondern	 es	 sollte	
fachlich	überlegt	werden,	wie	Verfahren	möglichst	professionell,	zeitlich	
übersichtlich	und	möglichst	kindgerecht	gestaltet	werden	können,	denn	die	
VerliererInnen	sind	in	der	Regel	die	Kinder	–	manchmal	verlieren	sie	einen	
Elternteil	für	lange	Zeit	oder	vielleicht	sogar	für	immer.
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müssen	 für	 junge	Erwachsene	von	derzeit	18	auf	21	Jahre	ausgebaut	
werden.

-	 Unterhaltsvorschussleistungen	müssten	vom	19.	bis	zum	22.	Lebensjahr	
erweitert werden.

-	 Die	Wohnkosten	beanspruchen	einen	großen	Teil	des	Haushaltsbudgets	
der	Familien.	Der	Ausbau	des	sozialen	Wohnbaus	und	die	Regulierung	
der	Wohnungskosten	sind	notwendig.	Während	die	Wohnkosten	stiegen,	
stagnieren	die	Einkommen.

-	 Weiters	 braucht	 es	 eine	 aktive	 Arbeitsmarktpolitik	 und	 hochwertige	
Angebote	im	Bereich	Jugendausbildung	bis	18	Jahre.

Die	dritte	und	letzte	Gruppe	sind	die	Menschen	und	ihre	Kinder,	die	einen	
Job	haben,	aber	sehr	stark	von	Armut	betroffen	sind.	Das	sind	die	„working	
poor“	Familien.	168.000	Menschen	mit	einem	oder	mehr	Kindern	gehören	
dieser	Gruppe	an.

Der Bedarf nach einer deutlichen Steigerung der Kaufkraft durch höhere 
Einkommen	 ist	 nach	 meiner	 Auffassung	 die	 notwendigste	 Maßnahme	
für	 diese	 Gruppe,	 gleichzeitig	 die	 Reduktion	 der	 Wochenarbeitszeit	 bei	
Sicherung	ihrer	Einkommen,	damit	die	Eltern	ohne	Druck	sich	ihren	Kindern	
widmen	können.

Wenn	 wir	 wollen,	 dass	 Kinder	 und	 Jugendliche	 geschützt	 vor	 Armut		 
und	 Gewalt	 aufwachsen,	 egal	 welchen	 beruflichen,	 sozialen,	 aufent-
haltsrechtlichen	Status	ihre	Eltern	haben,	…
-		 dass	sie	lernen,	ihre	eigene	Meinung	zu	bilden,	kritisch	zu	sein,	kreativ	

zu	sein.	
-		 dass	sie	fähig	sein	werden,	mit	den	Herausforderungen	der	Zeit	klug,	aber	

vor	allem	menschlich,	umzugehen.	

...	dann	müssen	wir	mehr	in	die	Bildung	investieren.
-	 Es	muss	eine	starke	Verknüpfung	von	Bildungsbereich,	der	Kinder-	und	

Jugendhilfe	 und	Gesundheitsversorgung	 geben.	Dies	 ist	 eine	 zentrale	
Maßnahme	gegen	Armut,	Ausgrenzung	und	Gewalt.	

-	 Auch	die	entschiedene	Entgegenwirkung	gegen	extremistische	Tendenzen,	
Abwertungsideologien,	gruppenbezogene	Menschenfeindlichkeit,	Hass	
und	Hetze	sind	eine	Grundnotwendigkeit	gegen	Armut	und	Ausgrenzung.

Die	 Förderung	 der	 Demokratiekultur,	 der	 Ausbau	 der	 demokratischen	
Institutionen	sind	ein	Grundprinzip	für	den	gesellschaftlichen	Zusammenhalt	
–	und	der	gesellschaftliche	Zusammenhalt	ist	eine	Notwendigkeit	bei	der	
Armutsverhinderung.

Besonders	möchte	ich	noch	betonen,	dass	ich	die	Analysen	und	Forderungen	
der	Armutskonferenz	zur	Gänze	unterstütze!

Danke	für	Ihre	Aufmerksamkeit!

der	Armutslinderung	trifft	in	erster	Linie	die	Kinder.	Finanzielle	Not	und	
Gesundheit,	aber	auch	Gewalt	hängen	damit	zusammen.	Und	das	schwächste	
Glied	in	den	Familien	sind	die	Kinder,	die	für	die	Überforderung	ihrer	Eltern	
zahlen	müssen.

Es	 gibt	 Gruppen,	 die	 von	 Armut	 besonders	 betroffen	 sind:	 Das	 sind	
Familien	und	die	Kinder	von	Zugewanderten.	Das	sind	AlleinerzieherInnen,	
Erwerbslose	und	Menschen	in	prekären	Arbeitsverhältnissen.

Sehr	 geehrte	 Damen	 und	 Herren,	 ich	 möchte	 drei	 Gesichter	 von	
armutsgefährdeten	Gruppen	beschreiben,	denen	eine	Vielzahl	von	Kindern	
angehört,	und	einige	Empfehlungen	aussprechen.
1.	Menschen,	die	keinen	Zugang	zu	Sozialleistungen	haben
2.	Menschen,	die	Mindestsicherung	beziehen
3.	Menschen,	 die	 einer	 Erwerbstätigkeit	 nachgehen,	 aber	 trotzdem	 von	

Armut	betroffen	oder	armutsgefährdet	sind

Die	erste	Gruppe,	die	sogenannten	„nicht	anspruchsberechtigten	Personen“,	
ist	von	Armut	am	schwersten	betroffen.	Eine	zahlenmäßige	Beschreibung	
ist	nicht	möglich.	Weder	Statistik	Austria	noch	Eurostat	können	hierzu	
Angaben	 machen.	 Dieser	 Gruppe	 gehören	 Drittstaatsangehörige,	 EU-
BürgerInnen	aus	Osteuropa,	Flüchtlinge	mit	einem	negativem	Asylbescheid	
und Personen, die aus der Grundversorgung herausgefallen sind, an. Diese 
Familien	und	Menschen	leben	ohne	Ansprüche	in	prekären	Unterkünften	
oder auf Dauer nicht gesicherten Einrichtungen.  

Ihre	Einkünfte	erhalten	sie	aus	Schwarzarbeit,	Betteln	oder	aus	Spenden	
von Hilfsorganisationen.
-	 Diese	Menschen	kann	man	insbesondere	mit	dem	Ausbau	der	Sozialen	

Arbeit	wie	der	Straßensozialarbeit	und	mit	der	Stärkung	der	NGOs	wie	
Caritas,	Volkshilfe	und	Diakonie	unterstützen.	

-	 Notwendig	 sind	 für	 diese	 Menschen	 ganzjährige	 Unterbringungen	 in	
Notschlafstellen.

Die	zweite	Gruppe,	der	auch	viele	Kinder	angehören,	sind	Menschen,	die	
bedarfsorientierte	 Mindestsicherung	 beziehen.	 Wie	 Sie	 wissen,	 ist	 die	
Mindestsicherung	als	Übergangs-Krisenbewältigungs-Lösung	konzipiert.	
In	dieser	Krisenzeit	leben	ca.	80.000	Kinder	in	Familien.
-	 Viele	hier	werden	meine	Meinung	teilen,	dass	die	letzte	Kinderkostenanalyse	

ca.	50	Jahre	alt	ist.	Sie	spiegelt	nicht	die	entsprechende	Realität	der	Kosten	
für	Kinderbetreuung	und	Erziehung	wider.	Wir	brauchen	eindeutig	eine	
aktuelle	Kinderkostenanalyse.

-	 Oft	sind	Eltern	aufgrund	sozialer	Instabilität	mit	der	Kindererziehung	
überfordert.	 Die	 Stärkung	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 durch	 die	
flächendeckende	Einführung	von	Frühen	Hilfen	unter	der	Aufsicht	der	
Kinder-	und	Jugendhilfe	ist	eine	sinnvolle	Maßnahme.

-	 Die	Hilfs-	und	Beziehungsangebote	durch	die	Kinder-	und	Jugendhilfe		
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Fachtagung – 1 Kind, 3 Systeme … gleich behandelt, gleich 
betreut?

Unterschiedliche Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in 
öffentlichen Einrichtungen
Am	13.	Juni	2018	fand	in	Salzburg	die	Fachtagung	„1	Kind,	3	Systeme	…	
gleich	behandelt,	gleich	betreut?“	statt.

Die	Fachtagung	wurde	von	den	KIJAs	Österreich,	der	Volksanwaltschaft	
und	 dem	 Österreichischen	 Institut	 für	 Menschenrechte	 organisiert	 und	
befasste	sich	mit	Rahmenbedingungen	für	fremduntergebrachte	Kinder	und	
Jugendliche.

In	Österreich	hängt	es	vom	Bundesland,	von	lang	gewachsenen	Strukturen	
oder	 persönlichen	 Merkmalen	 ab,	 in	 welches	 System	 ein	 institutionell	
untergebrachtes	Kind	fällt.

Je	 nachdem,	 ob	 es	 im	 Bereich	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe,	 der	
Behindertenhilfe	oder	der	Grundversorgung	aufwächst,	ist	es	mit	enormen	
Unterschieden	in	der	Qualität	und	den	Standards	der	Betreuung	konfrontiert.	
Es	herrschen	also	vielfach	erklärungsbedürftige	Differenzierungen,	deren	
Rechtmäßigkeit	fraglich	ist.

Bei	 der	 Tagung	 wurden	 die	 Unterschiede	 der	 drei	 genannten	
Betreuungssysteme	anhand	kinder-	und	behindertenrechtlicher	Vorgaben	
sowie	Beispielen	aus	der	Praxis	gegenübergestellt	und	kritisch	reflektiert.	
Ziel	 der	 Tagung	 war	 es,	 diskursiv	 mit	 Berufsgruppen	 aus	 Verwaltung,	
Betreuungseinrichtungen,	 Menschenrechtsorganisationen	 und	 politisch	
Verantwortlichen	 die	 Rahmenbedingungen	 für	 fremduntergebrachte	
Kinder	 und	 Jugendliche	 im	 Sinne	 von	 Partizipation,	 Inklusion	 und	
Chancengerechtigkeit	weiterzuentwickeln	und	zu	verbessern.

Auf Augenhöhe – Kinder haben Rechte

Am	 4.	 April	 2018	 veranstaltete	 die	 MA	 17	 mit	 Vereinen	 und	 Verbänden	
der	Wiener	Communitys	eine	Veranstaltung	 im	Wappensaal	des	Wiener	
Rathauses,	bei	der	VertreterInnen	der	Stadt,	die	auf	Basis	der	Kinderechte	
tätig	 sind	 (MA	 10,	 MA	 11,	 MA	 13	 sowie	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwalt	
Wiens)	 über	 Kinderrechte	 referierten	 und	 sich	 im	 Anschluss	 in	 einer	
Plenumsdiskussion	mit	dem	Stadtrat	über	diverse	Herausforderungen	in	
der	Umsetzung	dieser	Rechte	austauschten.

Ercan	 Nik	 Nafs	 appellierte	 in	 seinem	 Vortrag,	 demokratische	 Werte	
in	 Anbetracht	 einer	 starken	 Polarisierung	 der	 Gesellschaft	 hoch	 zu	
halten.	 Steigende	 Armut,	 abwertende	 Ideologien	 und	 Feindlichkeit	
gegenüber	Minderheiten	gilt	es	auf	mehreren	Ebenen	gegenzusteuern,	um	

Tag der seelischen Gesundheit im Rathaus

„Jugend	im	Wandel:	Zwischenmenschliche	Beziehungen	sind	unersetzlich!“
Am	 Tag	 der	 seelischen	 Gesundheit,	 dem	 30.10.2018	 veranstaltete	 der	
Wiener	Krankenanstaltenverbund	in	Kooperation	mit	dem	Psychosozialen	
Dienst	und	der	Wiener	Gesundheitsförderung	im	Auftrag	der	Stadt	Wien	
ein	abwechslungsreiches	Programm.	Neben	zahlreichen	Infoständen	gab	
es	 spannende	 Diskussionen,	 Vorträge	 und	 Infos	 zum	 Thema	 seelische	
Gesundheit.

Themen	wie	psychische	Erkrankungen	bei	Kindern	und	Jugendlichen,	wie	
kann	man	seelische	Erkrankungen	vermeiden,	Smartphoneabhängigkeit,	
aber	auch	Zugänge	wie	Hilfe	zur	Selbsthilfe	wurden	diskutiert.
 
Eröffnet	 wurde	 die	 Veranstaltung	 durch	 den	 Stadtrat	 für	 Soziales,	
Gesundheit	und	Sport,	Peter	Hacker.

Kinder-	 und	 Jugendanwalt	 Ercan	 Nik	 Nafs	 betonte	 in	 seinem	 Vortrag,	
dass	die	zentralen	Lebensräume	von	Kindern	und	Jugendlichen	erstens	die	
Familie,	zweitens	die	Kindergärten	und	Schulen	sowie	Ausbildungsstätten	
und	drittens	öffentliche	und	virtuelle	Räume	sind.	Er	nannte	einige	wichtige	
Beispiele	für	die	Umstände,	die	sich	bei	Kindern	und	Jugendlichen	negativ	
auf	 ihre	 psychische	 Gesundheit	 auswirken	 können,	 wie	 z.B.	 finanzieller	
Druck	und	Armut,	enge	Wohnräume,	Gewalt	als	Erziehungsmethode	der	
Eltern,	vererbte	Bildung,	mangelndes	Gesundheitsbewusstsein	der	Eltern,	
eingeschränkte	 Entfaltungsmöglichkeiten,	 soziale	 Kontrolle	 innerhalb	
reaktionär-konservativer	 Communitys,	 Diskriminierungserfahrungen,	
traumatische	Fluchtgeschichten,	Mobbing	in	Schulen,	Leistungsdruck	etc.	
Der	Jugendanwalt	gab	seinem	Vortrag	mit	einigen	Fallbeispielen	ein	Gefühl	
der	Realitätsnähe	und	erzeugte	Betroffenheit.	

An	der	anschließenden	Podiumsdiskussion	nahmen	Psychiatriekoordinator	
Ewald	Lochner,	Chefarzt	Georg	Psota,	Paul	Plener,	Leiter	der	Univ.	Klinik	
für	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrie	 im	 Allgemeinen	 Krankenhaus,	 und	
Ralf	 Gößler,	 Abteilungsvorstand	 der	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrie	 im	
Krankenhaus	Hietzing	mit	Neurologischem	Zentrum	Rosenhügel,	Hannes	
Kolar,	Leiter	des	Psychologischen	Dienstes	der	MAG	ELF,	sowie	Ercan		Nik-
Nafs teil.

Die	Diskutanten	betonten,	wie	wichtig	es	ist,	mit	neuen	Herausforderungen	
wie	 z.B.	 Smartphoneabhängigkeit	 umzugehen,	 sich	 auf	 die	 aktuellen	
Lebenswelten	von	Jugendlichen	einzulassen,	ihren	Bedürfnissen	gerecht	
zu	werden	und	sich	präventiv	mit	möglichen	Gefahren	zu	befassen.	Ein	
Zusammenwirken	von	Eltern,	LehrerInnen,	ÄrztInnen	und	PädagogInnen	ist	
laut	Meinung	der	ExpertInnen	unumgänglich,	um	die	psychische	Gesundheit	
von	Kindern	und	Jugendlichen	bestmöglich	zu	gewährleisten.
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Auch seelische Gewalt, Demütigungen, Unterdrückung, Beschimpfungen 
und Vernachlässigung oder das Verweigern der Meinungsfreiheit von Kindern 
und Jugendlichen sind Kinderrechtsverletzungen, denen wir als Gesellschaft 
geschlossen entgegentreten sollten. 

Alle, die Gewalt an Kindern beobachten, sind aufgefordert daran mitzuwirken, 
dem ein Ende zu setzen, da Auswirkungen von Gewalt tiefgreifend und nachhaltig 
traumatisierend sind. 

Viele Jugendliche, die sich extremistischen Gruppen anschließen oder 
angeschlossen haben, haben massive Kinderrechtsverletzungen erlebt.

Ich weiß auch, dass fast alle Eltern im Prinzip ihren Kindern nichts Schlechtes 
wollen. Ich weiß, dass es viel Überforderung und Hilfslosigkeit gibt und ich weiß 
auch, dass es vielen an Alternativen zu Gewalt in der Erziehung fehlt – hier muss 
noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. 
Daher bin ich sehr dankbar, heute hier bei dieser wichtigen Veranstaltung zu 
Ihnen sprechen zu dürfen. 

Meine Damen und Herren,
Armut und Geldsorgen setzen viele Familien unter Druck. Wien hat viel 
gegen Armut getan und Wien wird auch in Zukunft viel gegen Armut tun. Alle 
Anstrengungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, Mindestsicherung, beitragsfreie 
Kindergärten, nach Einkommen gestaffelte Nachmittagsbetreuung und so weiter 
sind Maßnahmen, um Armut zu verhindern und die Integration zu fördern. 

Wien hat es auch geschafft, alle Flüchtlingskinder in Regelklassen mit ihren 
AltersgenossInnen gemeinsam zu unterrichten. Diese Errungenschaft ist leider 
gegenwärtig in Gefahr. Der vorgelegte Gesetzesentwurf zu Deutschförderklassen 
will die Kinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, bis zu zwei Jahren in 
separaten Klassen unterrichten. Auf allen Seiten muss daran gearbeitet werden, 
dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte bekommen.

Das fängt damit an, dass Kinder und Jugendliche, die hier in Wien aufwachsen,  
als Wienerinnen und Wiener angesehen werden, sowohl von der sogenannten 
Mehrheitsgesellschaft als auch von den jeweiligen MigrantInnen-Communitys, 
zu denen sich die Kinder ebenfalls zugehörig fühlen. Sowohl die Eltern als 
auch die Mehrheitsgesellschaft müssen die Kinder zu Wienerinnen und Wiener 
werden lassen. Die Kinder sollen sich nicht zwischen zwei Welten oder Seiten 
entscheiden müssen. 

Leider erleben wir aktuell eine starke Polarisierung der Gesellschaft. Auf der einen 
Seite wird gegen Flüchtlinge, MigrantInnen und muslimische Menschen gehetzt, 
auf der anderen Seite zeigen sich in den verschiedenen Communitys verstärkt 
nationalistische und reaktionäre Strömungen, die der Mehrheitsgesellschaft 
und anderen Zuwanderergruppen oder religiösen Minderheiten mit Hass und 
Abwertung begegnen.

Rahmenbedingungen	für	junge	Menschen	zu	schaffen,	sich	bestmöglich	zu	
entwickeln. Hier der Redebeitrag des Kinder- und Jugendanwalts in voller 
Länge:

Sehr geehrter Herr Stadtrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mich sehr herzlich für die Einladung und für die Organisation dieser 
wichtigen Veranstaltung bedanken. 

Die meisten von uns, hier in diesem schönen Haus, sind aus unterschiedlichen 
Regionen der Welt zusammengekommen, weil wir selbst oder unsere Eltern die 
Lebensbedingungen in unseren alten Heimatländern nicht erträglich fanden.

Weiterhin ist eine unerträglich hohe Zahl von Menschen gezwungen, ihr Zuhause 
wegen Kriegen, wirtschaftlicher Not oder Naturkatastrophen zu verlassen. 
Viele kommen nach Europa in der Hoffnung, dort Freiheit, Frieden, soziale und 
kulturelle Sicherheit zu finden. 

Die alten Heimatländer sind zum Teil noch immer nicht imstande, den Menschen 
diese Lebensstandards zu garantieren. Im Gegenteil werden die Menschen 
vielerorts regelrecht in die Flucht gezwungen.
Für viele von uns ist es selbstverständlich, in einer Demokratie zu leben, ohne 
sich mit diesem hohen Gut auseinanderzusetzen oder dieses Glück zu begreifen.

Die moderne freiheitliche Demokratie ist der Garant der Meinungsfreiheit. Sie ist 
die Verteidigerin der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. 
Nur in Demokratien wird tatsächlich Armut verhindert. Aber uns muss klar 
sein: Wir sind auch verpflichtet, unsere Demokratie vor demokratiefeindlichen 
Tendenzen zu schützen.

Trotz aller Mängel, auch die Rechte der Kinder werden tatsächlich nur in 
Demokratien geschützt. Das Wohl des Kindes steht in der Verfassung über den 
Rechten der Erwachsenen, über dem Recht auf Religionsfreiheit und vielen 
anderen Rechten. Das Wohl des Kindes zu schützen ist der höchste Anspruch 
einer fortschrittlichen, demokratischen Gesellschaft. Doch was bedeutet das 
eigentlich genau?

In Wien haben wir eine sehr klare Haltung, dass körperliche und seelische Gewalt 
gegen Kinder nicht toleriert werden darf. In Österreich gilt seit fast 30 Jahren das 
Gewaltverbot in der Erziehung. Dennoch wird weiterhin weggesehen, gezweifelt, 
wenn Kinder berichten, dass sie geschlagen und misshandelt werden. Viel zu 
viele Kinder sehen die Gewalt, die sie erfahren, sogar als selbstverständlich an. 
Weil die TäterInnen ihre Eltern sind. Also Menschen, die die Kinder beschützen 
und lieben sollten.
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GASTARTIKEL

Gemeinsame Qualitätsstandards für die stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe
(Monika	Lengauer,	Bettina	Terp	&	Christian	Posch)

1. Hintergrund des Projekts
Prozesse	der	Unterbringung	und	Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen	
in	stationären	Einrichtungen	stehen	auch	in	Österreich	seit	einigen	Jahren	
im	 Zentrum	 von	 Qualitätsdebatten	 im	 fachlichen	 Diskurs.	 Wesentlicher	
Grund	hierfür	ist	zum	einen,	dass	Kinder	und	Jugendliche	in	stationärer	
Betreuung	 zu	 einer	 der	 vulnerabelsten	 Gruppen	 von	 Heranwachsenden	
zählen,	 die	 oftmals	 mehrfache	 biographische	 Brüche	 und	 traumatische	
Erfahrungen	 zu	 bewältigen	 haben.	 Gesetzlich	 verankerter	 Auftrag	 des	
Kinder-	und	Jugendhilfeträgers	ist	es,	gefährdete	Kinder	und	Jugendliche	
zu	 schützen	 und	 bestmöglich	 auf	 ihren	 Entwicklungswegen	zu	 fördern.	
Einigkeit	besteht	daher	im	Fachdiskurs	darüber,	dass	Qualitätsentwicklung	
und	-sicherung	auch	und	besonders	in	diesem	höchstsensiblen	öffentlichen	
Aufgabenbereich	 unabdingbar	 sind	 und	 mit	 der	 Zielsetzung	 verbunden	
sein	 müssen,	 dass	 diese	 belasteten	 jungen	 Menschen	 (auch)	 im	 Kontext	
stationärer	 Betreuung	 optimale	 Bedingungen	 für	 die	 Entwicklung	 ihrer	
Potentiale,	 für	 gesellschaftliche	 Teilhabe	 sowie	 für	 eine	 höchstmöglich	
selbstbestimmte	 Lebensführung	 vorfinden.	 Nicht	 zuletzt	 verweisen	
vergangene	Missstände	in	stationären	Einrichtungen	auf	die	Dringlichkeit	
einer	verstärkten	Hinwendung	aller	in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	(KJH)	
beteiligten	AkteurInnen	zum	Thema	Qualität	in	der	stationären	Betreuung.	

Zum	 anderen	 ist	 das	 Thema	 Qualität	 in	 der	 stationären	 Betreuung	 vor	
dem	 Hintergrund	 des	 föderalistischen	 Charakters	 der	 Kinder-	 und	
Jugendhilfe	in	Österreich	von	besonderer	Relevanz.	Denn	unterschiedliche	
Ländergesetzgebungen	 und	 -verordnungen	 bedingen	 Unterschiede	 in	
der	 Definition	 von	 Qualität	 im	 Prozess	 der	 Fremdunterbringung	 und	
haben	dazu	geführt,	dass	die	Anforderungen	an	private	sowie	öffentliche	
Einrichtungen	der	stationären	Kinder-	und	Jugendhilfe	in	unterschiedlichen	
Bundesländern	 mitunter	 beträchtlich	 divergieren.	 Auf	 das	 Risiko,	 dass	
die	 geplante	 Abschaffung	 des	 Bundes-Kinder-	 und	 Jugendhilfegesetzes	
2013	die	Vereinheitlichung	der	Anforderungen	nicht	erleichtert,	sondern	
Unterschiede	zwischen	den	Bundesländern	sogar	noch	verstärken	könnte,	
wurde von vielen AkteurInnen der Kinder- und Jugendhilfe hingewiesen. 
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften haben in einer Presseaussendung 
im	Juni	2018	festgehalten,	dass	die	geplante	„Verländerung”	der	Kinder-	
und	Jugendhilfe	„allen	bisherigen	Bemühungen	um	Vereinheitlichung	von	
Leistungsangeboten	und	Qualitätsstandards“	widerspreche.9  Die aktuell 
entwickelten	Qualitätsstandards	für	die	stationäre	Kinder-	und	Jugendhilfe	
beruhen	 auf	 der	 Überzeugung,	 dass	 allen	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 in	

Jihad- und Märtyrer-Aufrufe, wie sie zuletzt in einigen türkischen Moscheen hier 
in Wien, stattgefunden haben, stellen eine massive Kindeswohlgefährdung dar 
und sind nicht zu tolerieren. 

Hier ersuche ich alle Verbände, gegen nationalistische Abwertungsideologien und 
religiösen Fundamentalismus aufzutreten. Dies sind nicht die richtigen Antworten 
auf den steigenden Rechtspopulismus, den Rassismus und die Feindlichkeit 
gegen Minderheiten in Österreich. 

Die Kinderrechte umzusetzen ist keine leichte Aufgabe, sie erfordert viel 
Ehrlichkeit und Lernfähigkeit. 

Wir müssen ehrlich damit sein, wie sich unsere Entscheidungen auf das Wohl der 
Kinder auswirken und wir müssen lernen, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. 
Ihnen Freiräume und Entwicklungsräume zu geben und ihnen nicht unsere 
Lebensvorstellungen und Konflikte aufzuzwingen. 

Auch Sie sind eingeladen, mit uns auf Grundlage der Kinderrechte zu arbeiten, um 
den Rahmen zu schaffen, dass die Kinder und Jugendlichen geschützt vor Armut, 
Gewalt und Hass aufwachsen, egal welchen beruflichen, sozialen, kulturellen 
Status ihre Eltern haben. 

Vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen 
einen interessanten Abend.
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bei	 der	 Erarbeitung	 der	 Standards	 wurde	 dabei	 auf	 die	 Prozessebene,	
also	 auf	 die	 konkreten	 Unterstützungsleistungen	 von	 Fachkräften	 der	
stationären	Kinder-	und	Jugendhilfe	 für	Kinder,	Jugendliche	und	deren	
Herkunftsfamilien	 sowie	 auf	 die	 alltäglichen	 Interaktionen	 zwischen	
betreuenden	 Fachkräften	 und	 Kindern	 bzw.	 Jugendlichen,	 deren	 Eltern	
bzw.	Familien	sowie	bedeutsamen	AkteurInnen	des	sozialen	Umfeldes	der	
betreuten	Kinder	und	Jugendlichen	gelegt.	Die	Entscheidung	 für	diesen	
Fokus	begründet	sich	vor	allem	durch	die	zentrale	Bedeutung	von	sozialen	
Interaktionsprozessen	in	der	sozialpädagogischen	Arbeit.	Die	vorliegenden	
Qualitätsstandards	sind	daher	mit	dem	Anspruch	verbunden,	dem	Charakter	
von	 Betreuungsprozessen	 als	 Interaktionsprozessen	 gerecht	 zu	 werden.	
Interaktionsprozesse	zeichnen	sich	wesentlich	durch	das	Merkmal	der	„Ko-
Produktion“	aus.	Dies	bedeutet,	dass	die	AdressatInnen	sozialpädagogischen	
Handelns	als	eigenständige	AkteurInnen	und	ExpertInnen	ihrer	Lebenswelt	
im	 Hilfe-	 und	 Betreuungsprozess	 zu	 verstehen	 sind	 und	 die	 Ergebnisse	
der	Betreuungsleistungen	daher	maßgeblich	vom	Interaktionsverlauf,	den	
Handlungsstrategien	und	-zielen	sowie	den	Sinngebungen	aller	Beteiligten	
bestimmt	 werden.	 Gelingende	 Betreuungsprozesse	 erfordern	 daher	 die	
situative und interaktiv ausgerichtete Gestaltung von Interaktionen 
sowie	der	Betreuungsbeziehung	und	somit	ein	gutes	Maß	an	Handlungs-	
und	 Entscheidungsspielraum	 der	 involvierten	 Fachkräfte.	 Vor	 diesem	
Hintergrund	sind	die	entwickelten	Qualitätsstandards	mit	dem	Anspruch	
verbunden,	dass	sie	einerseits	hinreichend	konkrete	und	praxistaugliche	
Anforderungen	 und	 Orientierungshilfen	 für	 den	 Betreuungsprozess	
formulieren,	andererseits	den	erforderlichen	„Spielraum“	für	die	individuelle	
Ausgestaltung	von	Prozessen	nicht	einschränken.

Die	 Strukturierung	 der	 Qualitätsstandards	 orientiert	 sich	 einerseits	
an	 den	 Phasen	 des	 Fremdunterbringungsprozesses	 (Hilfeplanung,	
sozialpädagogische	Betreuung	in	der	Einrichtung	und	Übergangsgestaltung).	
Andererseits	 wurden	 für	 die	 Betreuung	 in	 stationären	 Einrichtungen	
mehrere	 „Qualitätsbereiche“	 ausdifferenziert.	 Insgesamt	 wurden	
daher	 Qualitätsstandards	 zu	 folgenden	 elf	 Bereichen	 formuliert:	 
(1)	 Gefährdungsabklärung	 und	 Hilfeplanung,	 (2)	 Aufnahmeprozess	 &	
Betreuungsplanung	in	der	Einrichtung,	(3)	Beteiligung	in	der	Einrichtung,	
(4)	 Schutz	 und	 Umgang	 mit	 Gefährdungen,	 Übergriffen	 und	 Gewalt,	
(5)	 Die	 Einrichtung	 als	 sicherer	 Ort	 &	 traumasensible	 Betreuung,	 (6)	
Gesundheitsversorgung	und	-förderung,	(7)	Zusammenarbeit	mit	den	Eltern	
und	 dem	 Herkunftssystem	 der	 betreuten	 Kinder	 bzw.	 Jugendlichen,	 (8)	
Alltag	und	Leben	in	der	Einrichtung,	(9)	Förderung	von	Bildungsprozessen,	
(10)	Begleitung	von	Übergängen	aus	der	Einrichtung,	 (11)	 Institutionelle	
Kooperationen	und	Vernetzung.

Für	 jeden	 dieser	 Qualitätsbereiche	 wurden	 fachliche	 Begründungen,	
die	 gesetzlichen	 Rahmenbedingungen,	 die	 professionellen	 Haltungen	
(Orientierungsqualität),	 die	 Qualitätsstandards	 sowie	 die	 verwendete	
Fachliteratur dargestellt. 

stationärer	Betreuung	grundsätzlich	das	Recht	auf	eine	höchstmögliche	
und	 vergleichbare	 Qualität	 zusteht	 –	 unabhängig	 davon,	 in	 welchem	
Bundesland	 sie	 leben	 und	 betreut	 werden.	 Mit	 den	 Qualitätsstandards	
ist	daher	auch	das	Anliegen	 einer	Vereinheitlichung	der	Anforderungen	
an	 Hilfe-	 und	 Betreuungsprozesse	 in	 der	 stationären	 Kinder-	 und	
Jugendhilfe	 in	 Österreich	 verbunden,	 damit	 allen	 stationär	 betreuten	
Kindern	und	Jugendlichen	eine	entwicklungsförderliche,	transparente	und	
vergleichbare	 Betreuung	 zukommt.	 Sozialpädagogischen	 Einrichtungen	
bzw.	Trägerorganisationen	soll	mit	den	Qualitätsstandards	eine	fachlich	
fundierte	 Orientierungs-	 und	 Entscheidungshilfe	 für	 die	 Gestaltung	
zentraler	Abläufe	und	Betreuungsprozesse	und	für	die	 Implementierung	
organisationsinterner	Qualitätsmanagementsysteme	in	die	Hand	gegeben	
werden.	Zuweisende	Kinder-	und	Jugendhilfeträger	wiederum	können	auf	
einheitliche	 und	 transparente	 Kriterien	 für	 Prozesse	 der	 Hilfeplanung,	
die	Feststellung	der	Eignung	und	Kontrolle	von	stationären	Kinder-	und	
Jugendhilfeeinrichtungen	sowie	für	eine	bedarfsgerechte	Zuweisung	von	
Kindern	und	Jugendlichen	in	Einrichtungen	zurückgreifen.	Nicht	zuletzt	
kann	 ein	 weiterer	 Nutzen	 von	 einheitlichen	 Qualitätsstandards	 in	 der	
Verfügbarkeit	 einheitlicher	 Kriterien	 zur	 Beurteilung	 der	 Qualität	 von	
Betreuungsprozessen	für	weitere	öffentliche	Kontrollorgane	(wie	etwa	für	
die	Volksanwaltschaft	und	die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaften	sowie	
für	die	Fachaufsichten	der	Bundesländer)	verortet	werden.	Die	vorliegenden	
Standards	können	daher	sowohl	eine	Basis	für	die	Selbstevaluation	als	auch	
für	 fachliche	Prüfungstätigkeiten	durch	öffentliche	Kontrollorgane	oder	
externe	EvaluatorInnen	darstellen.	

2. Qualitätsverständnis
Der	 kooperativen	 Entwicklung	 von	 Qualitätsstandards	 liegt	 ein	
mehrperspektivisches	 und	 dynamisches	 Verständnis	 von	 Qualität	 zu	
Grunde.	 Qualität	 in	 sozialen	 Dienstleistungen	 und	 Prozessen	 ist	 kein	
objektives,	 zeitloses	 Merkmal,	 sondern	 kann	 aus	 unterschiedlichen	
Blickwinkeln	 bewertet	 werden.	 Mit	 anderen	 Worten:	 Aussagen	 über	
Qualität	 sind	 von	 gesellschaftlichen,	 organisationsbezogenen	 und	
fachlichen	 Grundhaltungen	 und	 Zielen	 beeinflusst.	 Die	 Festlegung	 von	
Qualitätsstandards	erfordert	daher	eine	mehrperspektivische	Sichtweise	
und	 einen	 Prozess	 der	 kooperativen	 Aushandlung	 und	 Verständigung	
zwischen	unterschiedlichen	AkteurInnen	und	InteressensträgerInnen	auf	
Basis	aktueller	fachlicher	Erkenntnisse.	Den	konzeptionellen	Kontext	der	
vorliegenden Standards stellen daher sowohl fachliche Entwicklungen und 
wissenschaftliche	Erkenntnisse	über	die	Wirkung	von	Betreuungsangeboten	
und	Arbeitsweisen	 in	der	stationären	Kinder-	und	Jugendhilfe	als	auch	
fachliche	Grundorientierungen	und	professionelle	Haltungen	dar.

3. Inhaltlicher Fokus 
Die	 Entwicklung	 der	 Qualitätsstandards	 orientierte	 sich	 an	 der	 heute	
üblichen	Ausdifferenzierung	des	Qualitätsbegriffs	entlang	der	vier	Ebenen	
Orientierungs-,	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität.	Der	Schwerpunkt	



Beziehungsangebote 
neu gestalten

alternative pädagogische 
Angebote setzen

KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 89

hohe fachliche Expertise 

Angebote des Vereins

88 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN

Mit	dieser	individuellen,	engmaschigen	Pädagogik	ist	es	MitarbeiterInnen	
dieser	 Einrichtung	 schon	 oft	 gelungen,	 dass	 es	 zu	 keinen	 weiteren	
Psychiatrieaufenthalten	der	von	ihnen	betreuten	Minderjährigen	kommt.	Die	
„Pendelbewegungen“	der	Minderjährigen	zwischen	der	WG	und	der	Kinder-	
und	Jugendpsychiatrie	konnten	dadurch	ebenfalls	häufig	gestoppt	werden.	
Die	KJA	bewertet	positiv,	dass	sich	das	Angebot	 für	Jugendliche	 in	den	
letzten	Jahren	unter	anderem	durch	diesen	Verein	deutlich	verbessert	hat.

In	diesem	Gastbeitrag	eines	Mitarbeiters,	der	bereits	jahrelang	in	diesem	
Segment	arbeitet,	erfahren	Sie	Näheres:

Gastartikel der NEUEWEGE gGmbH
(Mag.	Michael	Klenovsky,	Leitung	Wohnen	Neuwiesgasse)

Der	Wiener	Psychoanalytiker	und	Bildungswissenschaftler	Helmuth	Figdor	
schreibt	in	seinem	Beitrag	„Die	Wiederentdeckung	der	Freude	am	Kind“,	
in	welcher	Weise	die	unbewusste	Bedeutung	von	Eltern-Kind-Problemen	
erschlossen	und	verstanden	werden	kann.	Zu	einer	Zeit,	als	es	in	unserer	
Wohngemeinschaft	drunter	und	drüber	gegangen	ist,	viele	Pädagogen	an	
ihre	 Grenzen	 gebracht	 wurden	 und	 sich	 bereits	 wirklich	 schwer	 getan	
haben,	den	zahlreichen,	oft	schwer	sadistischen	und	abwertenden	Angriffen	
der	Jugendlichen	weiterhin	mit	einer	professionellen	Haltung	zu	begegnen,	
wurde	dieser	Satz,	also	 „Die	Wiederentdeckung	der	Freude	am	Kind“	zu	
einer	Art	Rettungsanker.	Denn	er	half	uns	dabei,	nicht	darauf	zu	schauen,	
wie	schrecklich,	unmöglich	und	unerziehbar	unsere	Jugendlichen	waren,	
sondern	er	brachte	eine	entscheidende	Frage	in	den	Fokus,	nämlich:	Was	
hindert	uns	daran,	wieder	Freude	mit	den	Jugendlichen	zu	haben?	

Speziell	 in	 sozialpsychiatrischen	 Wohngruppen,	 in	 denen	 man	 es	 mit	
Jugendlichen	mit	erheblichen	psychischen	Störungsbildern	zu	tun	hat,	ist	
man	als	Pädagoge	immer	wieder	Beziehungsübertragungen	ausgesetzt,	die	
grenzwertig	sind	–	man	wird	konfrontiert	mit	Sadismus,	unmoralischen	
Handlungen,	bedrohlichem,	aggressivem	Verhalten	u.v.m.	Die	Frage,	die	
sich	stellt,	ist:	Wie	begegnet	man	solchen	Beziehungsangeboten?	Lustvollen,	
sadistischen	 Abwertungen	 der	 Jugendlichen	 mit	 ebenso	 lustvollen	
Bestrafungen	zu	begegnen,	erscheint	ebenso	unsinnig	wie	stilles	Erdulden	
der	 Aggression.	 Oder	 unmoralischem	 Handeln	 mit	 schwer	 moralischen	
Standpauken	 zu	 begegnen,	 wird	 in	 den	 meisten	 Fällen	 auch	 nicht	 zum	
großen	Sinneswandel	führen.	Genau	das	sind	aber	die	Situationen,	in	denen	
Institutionen	wie	die	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft,	Volksanwaltschaft,	
etc.	oft	in	Erscheinung	treten	müssen,	denn	viele	PädagogInnen	wissen	sich	
in	solchen	Situationen	nicht	mehr	zu	helfen	–	die	Wucht	dieser	beschriebenen	
Übertragungen	der	Jugendlichen	 lösen	 in	den	SozialpädagogInnen	nicht	
selten	eine	absolute	Überforderung	aus	und	es	entstehen	Gefühle,	die	denen	
der	Jugendlichen	sehr	ähnlich	sind.	Das	Resultat	ist	dann	leider	entweder	
übergriffiges	Verhalten	oder	(innerer)	Rückzug	der	BetreuerInnen.	Das	sind	
beides	keine	besonders	guten	Optionen.	

Die	 Qualitätsstandards	 werden	 im	 Mai	 2019	 im	 Form	 eines	 Buches	
veröffentlicht	und	im	Rahmen	von	Fachtagungen	vorgestellt.	

4. Projektdurchführung 
Die	Entwicklung	der	Qualitätsstandards	erfolgte	von	November	2017	bis	
Februar	2019	im	Rahmen	eines	Qualitätszirkels	aus	17	FachexpertInnen	
von	zehn	Organisationen	der	öffentlichen	und	privaten	KJH,	der	13	Mal	
tagte.	 Die	 (Zwischen-)Ergebnisse	 des	 Qualitätszirkels	 wurden	 in	 einem	
begleitenden	„Soundingboard“	diskutiert	und	ggf.	korrigiert	oder	ergänzt.	Das	
Soundingboard	setzte	sich	aus	EntscheidungsträgerInnen	der	öffentlichen	
KJH	 und	 privater	 Organisationen,	 der	 KJA,	 der	 Volksanwaltschaft	 und	
einem	wissenschaftlichen	Experten	zusammen.10	Reflektiert	und	ergänzt	
wurden	die	Qualitätsstandards	durch	Gespräche	mit	13	Care	Leavern,	sechs	
betroffenen	Eltern	und	sieben	Fachkräften	der	öffentlichen	Kinder-	und	
Jugendhilfe.

Der	Prozess	der	kooperativen	Entwicklung	von	Qualitätsstandards	über	
Bundesländer-	 und	 Organisationsgrenzen	 hinweg	 erforderte	 von	 allen	
Beteiligten ein hohes Maß an Dialog- und Konsensbereitschaft. Dass eine 
Einigung	auf	relevante	Aspekte	von	Qualität	trotz	der	unterschiedlichen	
beruflichen	Aufträge	und	Rollen	der	Beteiligten	erzielt	werden	konnte,	ist	
für	die	österreichische	Kinder-	und	Jugendhilfelandschaft	einzigartig	und	
verweist	auf	das	hohe	Potential	eines	kooperativen	Engagements	für	die	
Rechte	und	die	bestmögliche	Begleitung	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	
belasteten	Lebenslagen.	

Neue Wohngemeinschaften mit sozialtherapeutischen 
 Betreuungsplätzen für Jugendliche 

Einleitung der KJA
Der	Verein	NEUE	WEGE	bietet	vielen	Wiener	Kindern	und	Jugendlichen	
vorübergehend	oder	langfristig	ein	Zuhause.	Seit	einigen	Jahren	werden	
auch	Kleinstgruppen	mit	flexiblem	Setting	betrieben,	in	denen	Jugendliche	
durch	ein	multiprofessionelles	Team	betreut	werden.	Es	gibt	 für	 jede/n	
Minderjährige/n	ein	 individuelles	Betreuungskonzept,	wie	es	speziell	 in	
diesem	hoch	sensiblen	Bereich	erforderlich	ist.	Dadurch	wird	das	Angebot	
der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 im	 stationären	 Bereich	 in	 Wien	 wertvoll	
ergänzt.	Das	„passgenaue“	Betreuungssetting	ermöglicht	den	Jugendlichen	
Schritt	 für	 Schritt	 eine	 weitgehende,	 selbstbestimmte	 Lebensführung.	
Alltagspraktische	Fähigkeiten	und	soziale	Verhaltensweisen	werden	geübt	
und	 gefestigt.	 Dabei	 müssen	 alle	 psychiatrischen,	 psychosozialen	 und	
persönlichen	Aspekte	berücksichtigt	werden.	Nur	mit		BezugsbetreuerInnen	
und	 psychotherapeutischer	 Begleitung	 können	 KlientInnen	 mit	
Bindungsstörung	partielle	Heilung	erlangen.	Auf	dieselbe	Weise	können	
frühkindliche	 Traumatisierungen	 aufgearbeitet	 werden	 und	 sich	
Minderjährige	stabilisieren.	
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sollte	 angesprochen	 werden,	 dass	 Zwangsverheiratung	 als	 Akt	 der	
Gewalt	zu	benennen	und	damit	nicht	zu	tolerieren	ist.	Die	Ablehnung	von	
Zwangsverheiratung	bedeutet	nicht,	dass	tatsächliche	kulturelle	Werte	wie	
z.B.	Sprache	und	Religion	in	Frage	zu	stellen	sind.

Im	Jahresbericht	 2008	 –	nach	der	Etablierung	einer	magistratsinternen	
Arbeitsgruppe	 im	 Jahr	 2005	 durch	 die	 MA	 57/Frauenabteilung	 und	
der	 Veröffentlichung	 einer	 diesbezüglichen	 Studie	 (Situationsbericht	
&	 Empfehlungskatalog	 –	 Zwangsverheiratung	 und	 arrangierte	 Ehen	 in	
Österreich	 mit	 besonderer	 Berücksichtigung	 Wiens)	 wurde	 unter	 dem	
Titel	 „Zwangsheirat	 –	 eine	 Menschenrechtsverletzung“	 von	 der	 Kinder-	
und	Jugendanwaltschaft	Wien	bereits	der	Aufbau	einer	Einrichtung	zur	
Krisenunterbringung	 als	 absolute	 Notwendigkeit	 gefordert,	 um	 sowohl	
weiblichen	Jugendlichen	als	auch	jungen	erwachsenen	Frauen	Schutz	und	
Hilfe	anzubieten,	die	aufgrund	derartiger	kultureller	familiärer	Konflikte	
von	zu	Hause	fliehen	müssen.

Am	 1.	 August	 2013	 wurde	 die	 erste	 Notwohnung	 für	 von	 Zwangsheirat	
bedrohte	oder	betroffene	Mädchen	und	junge	Frauen	in	Wien	eröffnet.	Die	
Einrichtung	wurde	von	der	Frauenministerin	Gabriele	Heinisch-Hosek	in	
Kooperation	mit	dem	Bundesministerium	für	Inneres	finanziert,	wird	bis	
heute	vom	Verein	Orient	Express	betreut	und	steht	jungen	Frauen	aus	ganz	
Österreich	in	Form	einer	geschützten	Krisenunterbringung	mit	intensiver	
Betreuung,	Beratung	und	Begleitung	zur	Verfügung.

Eine	Aufnahme	in	die	Notwohnung	erfolgt	über	die	Frauenberatungsstelle	
des	Vereins	Orient	Express.	Die	bedrohte/betroffene	Frau	kann	sich	selbst	
melden	bzw.	der	Erstkontakt	kann	auch	durch	andere	Einrichtungen	und	
Personen	hergestellt	werden.	In	einem	persönlichen	Erstgespräch	mit	einer	
Frauenberaterin	des	Vereins	wird	entschieden,	ob	die	Unterbringung	in	der	
Notwohnung	in	dem	individuellen	Fall	möglich	und	sinnvoll	ist.

Ziel	 der	 Unterbringung	 und	 Betreuung	 in	 der	 Notwohnung	 ist	 es,	 junge	
Frauen	 vor	 Zwangsheirat	 und	 den	 daraus	 folgenden	 Gewaltformen	 zu	
schützen,	 sowie	 sie	 auf	 ihrem	 Weg	 in	 ein	 selbstbestimmtes	 Leben	 zu	
unterstützen	und	zu	stärken!

Gastartikel des Vereins Orient Express
(Najwa	Duzdar)

Im	 folgenden	 Gastartikel	 wird	 anhand	 eines	 Fallbeispiels	 die	 aktuelle	
Situation	die	Thematik	betreffend	dargestellt:

Nila	fühlt	sich	unsicher.	Sie	hat	Angst,	will	es	aber	nicht	zeigen.	Nila	ist	15	
Jahre		alt	und	sitzt	im	Zimmer	der	Schulsozialarbeiterin.	Nilas	Klassenlehrerin	
hat	sie	dort	hingebracht,	weil	sie	sich	um	das	junge	Mädchen,	das	vor	etwa	
fünf	Jahren	mit	ihrer	Familie	aus	dem	Irak	nach	Österreich	geflüchtet	ist,	

Es	gibt	zahlreiche	großartige	pädagogische	Konzepte.	Viele	davon	zielen	
richtigerweise	darauf	ab,	das	Verhalten	der	Jugendlichen	zu	verstehen,	nicht	
zu	verurteilen,	die	Szenen	der	erzieherischen	Begegnungen	richtig	zu	deuten	
o.Ä.	Nur	wenige	dieser	Konzeptionen	berücksichtigen	dabei,	wie	unmöglich	
es	den	PädagogInnen	oft	erscheint,	die	einstudierten	Handlungskonzepte	
auch	umzusetzen.	Eine	notwendige	lebendige	Beziehungsdynamik	ist	somit	
mehr	oder	weniger	ausgebremst	–	die	Heranwachsenden	verschanzen	sich	
hinter	ihrer	psychischen	Abwehr,	der/die	PädagogIn	ist	mit	seinem	Latein	
am	Ende.	

Was	 hindert	 mich	 also	 daran,	 wieder	 mit	 Freude	 und	 Liebe	 meiner	
Arbeit	mit	meinen	Jugendlichen	zu	begegnen?	Bin	ich	gekränkt,	weil	der	
Heranwachsende	so	mit	mir	umgeht,	weil	all	meine	Versuche	scheitern,	bin	
ich	schockiert	über	mich,	weil	in	mir	solche	Aggressionen	gegen	ein	Kind	
entstehen	können,	empfinde	ich	mich	als	handlungsunfähig,	weil	ich	mir	
schwer	tue,	meine	Grenzen	klar	darzulegen,	etc.?	Es	ist	sinnvoll,	diese	Fragen	
mit	sich	abzuklären,	nämlich	aus	folgender	Überlegung	heraus:	Es	ist	doch	
so,	dass	wir	das	Verhalten	des	Jugendlichen	nicht	auf	einmal	verändern	
können. Aber wir können unsere Haltung besser verstehen lernen und 
darauf	schauen,	was	uns	daran	hindert,	wieder	mit	einem	klaren	Auftreten	
den	Heranwachsenden	zu	begegnen	und	somit	die	eigentliche	Bedingung	zur	
Möglichkeit	schaffen,	pädagogisches	Arbeiten	überhaupt	zu	ermöglichen,	
nämlich	die	Bereitschaft	unsererseits	Beziehungsdynamik	zuzulassen.

Die	Quintessenz	dieser	Überlegungen	könnte	somit	bedeuten,	dass	durch	
passgenauere	 Personalentwicklung	 und	 Fortbildungsprogramme	 sowie	
höhere	Frequenz	von	Supervisionen,	die	die	angeführten	Überlegungen	im	
Fokus	haben,	die	Nachhaltigkeit	pädagogischer	Arbeit	besser	gewährleistet	
werden	könnte,	 insbesondere	 im	Bereich	der	Arbeit	mit	psychiatrischen	
Jugendlichen.	Das	wiederum	hätte	mit	Sicherheit	auch	systemübergreifende	
Vorteile,	 wie	 z.B.	 Reduktion	 von	 stationären	 Psychiatrieaufenthalten,	
gesteigerter	 Qualität	 in	 der	 Elternarbeit	 oder	 auch	 geringere	 Drop-out-
Quoten	bei	der	Berufsintegration	der	Heranwachsenden.

Die	 Fähigkeit,	 pädagogisches	 Handeln	 wiederzuerlangen,	 indem	 man	 in	
der	Lage	ist,	die	Beziehungsdynamik	immer	wieder	in	Schwung	zu	bringen,	
wäre	es	wohl	wert,	diese	Gedanken	weiterzuspinnen,	nicht	zuletzt	mit	dem	
wunderbaren	Effekt	der	„Wiederentdeckung	der	Freude	am	Kind“.

Zwangsheirat in Österreich: der Status quo

Einleitung der KJA
Bereits	im	Jahresbericht	2005	der	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	Wien	
wurde	unter	dem	Titel	„Zum	Heiraten	lass’	ich	mich	nicht	zwingen!“,	die	
Problematik	von	bereits	zwangsverheirateten	oder	durch	den	Zwang	zur	
Eheschließung	bedrohten	jungen	Menschen	aufgezeigt.	In	aller	Deutlichkeit	
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und	 Risiken	 bewusst	 sind.	 Das	 Wohl	 des	 Kindes	 muss	 hierbei	 stets	 im	
Vordergrund	stehen.		

Im	Beratungsgespräch	wird	Nila	gestärkt.	Obwohl	sie	noch	Angst	vor	der	
Ungewissheit	 hat,	 willigt	 sie	 in	 eine	 Unterbringung	 in	 einer	 anonymen	
Schutzeinrichtung	 ein.	 Als	 ihre	 Eltern	 von	 der	 Fremdunterbringung	
erfahren,	versuchen	sie	Nila	vergeblich	zu	finden.	Sie	bleibt	einige	Monate	
in	der	Schutzeinrichtung,	dabei	vermisst	sie	ihre	Familie,	insbesondere	ihre	
jüngeren	Geschwister.	Sie	entscheidet	sich	dennoch	für	eine	weiterführende	
Fremdunterbringung.	 Ihr	 innerlicher	 Zwiespalt	 ist	 auch	 nach	 Monaten	
weiterhin	vorhanden.	Nichtsdestotrotz	bereut	sie	ihre	Entscheidung,	den	
Kontakt	mit	der	Familie	abzubrechen,	nicht	und	verdankt	ihre	neu	gestaltete	
Zukunft	einer	aufmerksamen	Lehrerin.	

Nilas	 Beispiel	 zeigt,	 dass	 stabile	 Strukturen	 und	 gut	 funktionierende	
institutionelle	Kooperationen	zum	Schutz	von	Mädchen	und	jungen	Frauen	
unerlässlich	sind.	Investitionen	in	derartige	Strukturen	und	die	Entwicklung	
gemeinsamer	Abläufe	stellen	hierbei	einen	Schlüssel	zur	Bekämpfung	dieser	
Gewaltformen	dar.	Auf	institutioneller	Ebene	ist	es	das	Ziel,	ein	dichtes	
Auffangnetz,	bestehend	aus	multi-professionellen	Akteur*innen,	zu	schaffen	
bzw.	zu	verstärken,	um	bedrohte	und	betroffene	junge	Menschen	kompetent	
unterstützen	zu	können.

Die	Herausforderung	liegt	schlussendlich	darin,	die	zu	erreichen,	von	denen	
wir	nichts	wissen.	Dieser	Leitsatz	gilt	ebenfalls	für	männliche	bedrohte	und	
betroffene	Personen.	Vor	diesem	Hintergrund	liegt	für	die	nächsten	Jahre	
noch viel Arbeit vor uns. 

Resümee der KJA
Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 begrüßt	 daher,	 dass	 bei	
Redaktionsschluss	 unseres	 Jahresberichtes	 die	 zweite	 Schutzwohnung,	
die	ebenfalls	vom	Verein	Orient	Express	betrieben	wird,	eröffnet	hat.	Die	
betreute	Unterkunft	ist	speziell	für	die	Zielgruppe	der	14-	bis	24-jährigen	
Mädchen	und	jungen	Frauen	konzipiert.

9	 Vgl.	https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180613_OTS0240/kijas-warnen-vor-verlaenderung-
der-kinder-und-jugendhilfe-gleiche-rechte-effektiver-schutz-fuer-alle-kinder-in-oesterreich-bild	(Zugriff	am	
20.12.2018).

10		 Folgende	Organisationen	nahmen	am	Projekt	teil:	Arbeitskreis	Noah	(NÖ,	Wien),	AAU	Klagenfurt,	Caritas	
der	Erzdiözese	Wien,	Clara	Frey	Sozialwerke,	Concordia	Sozialprojekte,	DÖJ,	Diakonie	de	la	Tour	(Kärnten),	
Jugend	am	Werk	(Stmk.),	KJA	(Wien),	Kinderrechte-Board,	KOKO	(Sbg.),	Landesregierung	Bgld.	–	Referat	
Kinder-	und	Jugendhilfe,	Lebensraum	Heidlmair	(Bgld.	OÖ,	NÖ,	MA	11	(Wien),	Quality-Care-Consulting,	
ProSoz	(Wien),	Rettet	das	Kind	(NÖ),	SOS	Kinderdorf,	Volksanwaltschaft,	Volkshilfe	(Wien),	Vorarlberger	
Kinderdorf.

11		 Im	Rahmen	des	neu	gegründeten	DACH	Verbands	gegen	Zwangsheirat	(mit	der	Fachstelle	Zwangsheirat	
in	 der	 Schweiz	 und	 dem	 Verein	 Papatya	 in	 Deutschland)	 verwendet	 Orient	 Express	 den	 Begriff	
„verwandschaftsbasierte	Geschlechtergewalt“	(kin-based	gender	violence)	statt	dem	Begriff	„Ehrbedingte	
Gewalt“.	Verwandschaftsbasierte	 Geschlechtergewalt	beruht	auf	 traditionalistischen,	 familialistischen	
und	rigiden	Geschlechterrollen,	welche	von	moralischen	Normensetzungen	geprägt	sind	(Quelle:	Fachstelle	
Zwangsheirat	CH;	http://www.zwangsheirat.ch/).

Sorgen	macht.	Die	aufmerksame	Schulsozialarbeiterin	erfährt	im	Gespräch	
mit	Nila,	dass	diese	im	Sommer	verlobt	werden	soll.	Nila	gibt	an,	dass	diese	
Verlobung	freiwillig	erfolgt.	Dennoch	kontaktiert	die	Schulsozialarbeiterin	
die	zuständige	Sozialarbeiterin	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	und	den	Verein	
Orient	Express,	eine	spezialisierte	Beratungsstelle	für	Mädchen	und	junge	
Frauen,	die	von	Zwangsheirat	bedroht	bzw.	betroffen	sind.	

Fälle	wie	diese	gehören	für	den	Verein	Orient	Express	zum	Beratungsalltag.	
Junge	Mädchen,	die	von	Familienmitgliedern	und	Verwandten	systematisch	
eingeschüchtert	werden,	schaffen	es	kaum	selbst	in	die	Beratungsstelle.	
Betroffene	 bzw.	 bedrohte	 Personen	 erreichen	 den	 Verein	 häufig	 durch	
sensibilisiertes	Lehrpersonal	oder	Sozialarbeiter*innen	in	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe,	Berater*innen	in	anderen	NGOs	und	viele	andere	potenzielle	
Kontaktpersonen.	112	bedrohte	und	betroffene	Mädchen	und	junge	Frauen	
wurden	im	Jahre	2017	vom	Verein	beraten	und	betreut.	28	dieser	jungen	
Frauen	wurden	anonym	in	der	Kriseneinrichtung	des	Vereins	untergebracht.	

Als	 Nila	 in	 die	 Beratungsstelle	 kommt,	 denkt	 sie	 nur	 an	 ihr	 Zuhause.	
Die	Sozialarbeiterin	aus	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	 ist	mitgekommen.	
Sie	 kennt	 Nilas	 Familie	 bereits	 von	 einer	 länger	 zurückliegenden	
Gefährdungsmeldung.	Das	Beratungsgespräch	findet	zuerst	zwischen	Nila	
und	einer	muttersprachlichen	Beraterin	statt.	Im	Laufe	des	Gesprächs	öffnet	
sich	Nila	 langsam	und	vertraut	der	Beraterin	an,	dass	sie	nicht	verlobt	
werden	möchte.	Sie	stimmte	einer	Verlobung	anfangs	selbst	zu,	um	ihre	
Eltern	zufrieden	zu	stellen.	Die	Konsequenzen	ihrer	Zustimmung	wurden	
ihr	in	vollem	Ausmaß	erst	im	Nachhinein	bewusst.	Nun	möchte	sie	keine	
Verlobung	mehr,	weiß	aber	nicht,	wie	sie	der	Situation	entfliehen	soll.	Mit	
ihren	Eltern	offen	darüber	reden	kann	sie	nicht.	Die	Angst	vor	der	Reaktion	
des	Vaters	ist	zu	groß.	

Zwangsheirat	 und	 andere	 Formen	 von	 verwandtschaftsbasierter	
Geschlechtergewalt11	stellen	in	Österreich	keine	neuartige	Thematik	dar.	
Der	Verein	Orient	Express	nahm	das	Thema	Zwangsheirat	bereits	im	Jahr	
2000	als	Beratungsschwerpunkt	auf.	Inzwischen	hat	sich	vieles	getan.	

Zwangsheirat	 und	 Verschleppung	 sind	 nun	 explizit	 im	 österreichischen	
Strafgesetzbuch	 verankert	 (§	 106a).	 TäterInnen	 droht	 hierbei	 eine	
Freiheitsstrafe	von	bis	zu	fünf	Jahren.	Über	den	Nutzen	des	Paragraphen	
wurde,	 aufgrund	 bisher	 mangelnder	 Urteile,	 bereits	 häufig	 debattiert.	
Nichtsdestotrotz	 hat	 der	 Paragraph	 seine	 Berechtigung,	 da	 er	 trotzdem	
als	Instrument	 in	der	Bekämpfung	dieser	Gewaltformen	genutzt	werden	
kann.	 Das	 Thema	 Zwangsheirat	 ist	 in	 der	 österreichischen	 Gesellschaft	
angekommen.	Die	Herausforderung	 liegt	weiterhin	 im	richtigen	Umgang	
mit	 den	 Fällen.	 Die	 Sensibilisierung	 von	 MultiplikatorInnen	 zielt	 nicht	
nur	auf	eine	reine	Kenntnis	der	Problematik.	Es	ist	ausschlaggebend,	dass	
MultiplikatorInnen	im	richtigen	Umgang	mit	derartigen	Fällen	eingeschult	
sind	 und	 sich	 im	 Rahmen	 der	 Abhandlung	 solcher	 Fälle	 der	 Gefahren	



94 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 95

Kinderrechte bekannt machen

Die	UN-Kinderrechtskonvention	feiert	2019	ihren	30.	Geburtstag,	doch	leider	
ist	dieses	wichtige	Menschenrechtsdokument	noch	viel	zu	wenig	bekannt.	
Kinder	und	Jugendliche	müssen	über	ihre	Rechte	sowie	Möglichkeiten	der	
Unterstützung	und	Durchsetzung	informiert	werden.	Kinderrechtsbildung	
muss	 bereits	 im	 Kindergarten	 beginnen,	 muss	 in	 die	 Lehrpläne	 der	
Volksschulen	aufgenommen	und	sollte	im	Pflichtfach	Politische	Bildung	in	
höheren	Schulen	fortgesetzt	werden.

Alle	Personen,	die	Verantwortung	für	Kinder	und	Jugendliche	übernehmen	
(Schule,	Freizeit,	Medizin,	Exekutive,	Justiz,	Sozialarbeit,	Justiz	etc.)	und	–	
besonders	wichtig	–	die	Eltern	müssen	über	Kinderrechte	Bescheid	wissen.	
Hier	fordert	die	KJA	die	Umsetzung	von	Sensibilisierungsmaßnahmen	und	
die	Aufnahme	der	Kinderrechte	 in	die	Ausbildung	von	LehrerInnen	und	
allen betroffenen Professionen.

Kinder- und Jugendcheck aller Gesetzesvorhaben

Viele	Gesetze,	die	beschlossen	werden,	haben	unmittelbare	Auswirkungen	
auf	junge	Menschen.	Ob	Schulreformen,	die	Neuregelung	der	Sozialhilfe	oder	
Änderungen	in	der	Bauordnung	–	in	all	diesen	Rechtsmaterien	wird	direkt	
in	die	Lebenswelten	von	Kindern	und	Jugendlichen	eingegriffen.	Manchmal	
auch	indirekt,	wenn	an	Gesetzesvorhaben	gearbeitet	wird,	die	zukünftige	
Generationen	finanzieren	müssen,	wie	z.B.	Pensionsreformen.	Wir	haben	
das	Kindesvorrangigkeitsprinzip	 zwar	 in	der	Verfassung	 (Artikel	 1	BVG	
über	die	Rechte	von	Kindern),	aber	es	findet	viel	zu	wenig	Berücksichtigung.	
Die	KJA	fordert	einen	verbindlichen	Mechanismus,	der	die	Auswirkungen	
auf	Kinder	und	Jugendliche	im	Blick	hat	und	gegebenenfalls	Anpassungen	
vornehmen	kann	(Kinder-	und	Jugendcheck).

Beschwerde an UN-Kinderrechteausschuss

Nach	wie	vor	ausständig	ist	die	Möglichkeit	einer	Individualbeschwerde,	bei	
der	sich	Kinder	und	Jugendliche	direkt	an	den	UN-Kinderrechtsausschuss	
wenden	können.	Österreich	hat	das	entsprechende	(3.)	Zusatzprotokoll	zur	
KRK	zwar	unterzeichnet,	aber	nicht	ratifiziert.

Einheitliche Standards in der Kinder- und Jugendhilfe

Schon	nach	der	bisherigen	Gesetzeslage	(B-KJHG)	gibt	es	in	den	Bundesländern	
massive	 Ungleichbehandlungen	 bei	 der	 Gewährung	 von	 Kinder-	 und	
Jugendhilfeleistungen,	bei	der	Leistungsqualität,	bei	den	Anforderungen	
an	die	Fachkräfte	und	bei	den	Kontrollen.	So	wurden	gemäß	eines	Berichts	

FORDERUNGEN  

Eigenständige gesetzliche Grundlage für die Kinder- und Jugend-
anwaltschaft Wien

Bisher	wurde	die	KJA	im	Rahmen	des	Wiener	Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes,	
das	 grundsätzlich	 die	 Aufgaben	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 (MA	 11)	
festlegt, geregelt.

Dass	es	überhaupt	eine	unabhängige	Kinder-	und	Jugendanwaltschaft	in	
jedem	Bundesland	geben	muss,	hat	bisher	ein	Bundesgesetz	(§	35	B-KJHG	
2013)	vorgegeben.

Aufgrund	einer	Verfassungsänderung	wird	der	Bund	in	dieser	Materie	keine	
Kompetenzen	mehr	haben.	Deshalb	braucht	es	dringend	neue	gesetzliche	
Grundlagen	zur	Einrichtung	von	unabhängigen,	weisungsfreien	Kinder-	und	
Jugendanwaltschaften.	Da	ihre	Aufgaben	über	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	
hinausgehen	und	sie	 für	alle	Kinder	und	Jugendlichen	bis	21	Jahren	 in	
Österreich	da	sind,	ist	eine	eigenständige	gesetzliche	Grundlage	notwendig.

Alle Kinderrechte in die Bundesverfassung

Das	 derzeit	 existierende	 Bundesverfassungsgesetz	 über	 die	 Rechte	 von	
Kindern	 weist	 gravierende	 Mängel	 auf,	 denn	 wesentliche	 Grundrechte	
wie	 etwa	 die	 Kinderrechte	 auf	 Gesundheit,	 auf	 Bildung,	 auf	 Freizeit	
oder	 Armutsbekämpfung	 fehlen.	 Auch	 werden	 keine	 Garantien	 für	 eine	
kindadäquate	Durchsetzung	dieser	Rechte	getroffen,	die	Anwendung	des	
BVG	Kinderrechte	durch	die	Gerichte	blieb	bisher	überschaubar.

Die	 KJA	 fordert	 daher	 die	 umfassende	 und	 vollständige	 Verankerung	
der	 gesamten	 UN-Kinderrechtskonvention	 (KRK)	 auf	 Verfassungsebene	
nach	 dem	 Vorbild	 der	 Europäischen	 Menschenrechtskonvention.	 Eine	
Prüfungsmöglichkeit	 der	 Vereinbarkeit	 einfacher	 Gesetze	 mit	 KRK	 –	
Standards	durch	den	Verfassungsgerichtshof	muss	geschaffen	werden.

Der	 Artikel	 7	 des	 BVG	 Kinderrechte,	 der	 einen	 Gesetzesvorbehalt	 für	
zulässige	 Beschränkungen	 von	 Kinderrechten	 vorsieht,	 muss	 ersatzlos	
gestrichen werden.

Notwendig	 ist	 auch	 ein	 regelmäßiges	 Monitoring	 und	 Überprüfung	 der	
Umsetzung	 des	 BVG	 mit	 wissenschaftlicher	 Begleitung	 und	 fachlichem	
Austausch.



96 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 97

Die	 Jugendzeit	 endet	 nicht	 mit	 18	 Jahren.	 Die	 Unterstützung	 junger	
Menschen	 muss	 über	 die	 Volljährigkeit	 hinaus	 –	 so	 es	 aufgrund	 der	
individuellen	Situation	notwendig	ist	–	für	alle	möglich	sein.	Wichtig	wäre	
hier	vermehrt	eine	übergreifende	Zusammenarbeit	mit	der	MA	40.	

Jugendgerichtsbarkeit als neue Chance

Härte	und	eine	rigide	Strafpolitik	hat	keine	Wirkung	auf	die	Reduzierung	
von	 Kinder-	 und	 Jugendkriminalität.	 Im	 Gegenteil	 –	 strengere	 Strafen	
können	in	vielen	Fällen	zu	einer	Verfestigung	kriminellen	Verhaltens	führen.	
Resozialisierung	und	sozialpädagogische	Arbeit	müssen	im	Vordergrund	
stehen.	Delinquente	Jugendliche	brauchen	mehr	Zugang	zu	psychosozialer	
und	therapeutischer	Unterstützung.	Alternativen	zur	Haft	(„WG	statt	Haft“)	
müssen	entwickelt	und	endlich	auch	umgesetzt	werden.

U-Haft	 und	 Strafhaft	 sollten	 nur	 als	 allerletztes	 Mittel	 zu	 Anwendung	
kommen.	In	den	Justizanstalten	braucht	es	streng	abgetrennte	Bereiche	für	
Jugendliche	und	junge	Erwachsene,	wo	multiprofessionelle	Teams	ab	dem	
ersten	Tag	an	ihrer	Reintegration	in	die	Gesellschaft	arbeiten.	Gleichzeitig	
muss	es	die	Möglichkeit	eines	Schulabschlusses	bzw.	die	Absolvierung	einer	
qualitätsvollen	Ausbildung	in	den	Haftanstalten	geben.	Für	Insassen	mit	
nichtdeutscher	Muttersprache	braucht	es	ausreichend	Deutschkurse.

Eigens	 ausgebildete	 RichterInnen	 und	 StaatanwältInnen,	 die	 mit	
SozialarbeiterInnen,	 SozialpädagogInnen	 oder	 BewährungshelferInnen	
zusammenarbeiten,	 können	 zu	 einer	 Professionalisierung	 des	
Jugendstrafrechts	 und	 des	 Jugendstrafvollzugs	 führen.	 Im	 besten	
Fall	 werden	 daher	 alle	 diese	 Bereiche	 in	 einem	 Jugendgerichtshof	
zusammengeführt.	Die	derzeitige	Unterbringung	von	Jugendlichen	in	der	
Justizanstalt	 Josefstadt	 entspricht	 in	keiner	Weise	dem	Standard	einer	
verantwortungsvollen,	kinderrechtskonformen	(Re-)Sozialisierung.

Kinderrechtskonforme Polizeiarbeit

Im	Sicherheitspolizeigesetz	werden	die	Aufgaben	und	Befugnisse	der	Polizei	
geregelt.	Derzeit	wird	viel	zu	wenig	auf	die	besondere	Situation	von	Kindern	
und	 Jugendlichen,	 wenn	 sie	 in	 Kontakt	 mit	 Polizeibehörden	 kommen,	
eingegangen.

Es	 gibt	 zahlreiche	 Fälle,	 wo	 junge	 Menschen	 bei	 Aktionen	 der	 Polizei	
„eingekesselt“	werden,	um	auf	 ihre	 Identitätsfeststellung	zu	warten,	die	
eigentlich	nur	zufällig	vor	Ort	sind.	Auch	die	Erziehungsberechtigten	durften	
nicht	informiert	werden.	Dieses	Erlebnis	kann	für	einige	der	Betroffenen	
sehr	traumatisierend	sein.

der	 Volksanwaltschaft	 2017	 beispielsweise	 je	 1.000	 Minderjährige	 in	
Oberösterreich	6	Kinder	 fremduntergebracht	und	 in	Kärnten	11.	Ebenso	
variieren	 die	 Gruppengrößen	 (von	 8	 Kindern	 pro	 Wohngemeinschaft	 in	
Salzburg	bis	zu	16	Kindern	im	Burgenland)	und	die	Betreuungsschlüssel	
immens.	Durch	die	bevorstehende	Kompetenzveränderung,	die	ein	Entstehen	
von	 neun	 unterschiedlichen	 Kinder-	 und	 Jugendhilfesystemen	 erwarten	
lässt,	 werden	 sich	 die	 Ungleichbehandlungen	 noch	 verstärken.	 Dies	
widerspricht	den	Grundsätzen	der	KRK:	„Jedes	Kind	ist	gleich	zu	behandeln	
und	hat	ein	Recht	auf	die	Versorgung,	die	es	braucht“.	Aus	diesem	Grund	
fordert	die	KJA	die	Einführung	von	bundeseinheitlichen	Standards	in	der	
Kinder- und Jugendhilfe.

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe

Die	 Lebenswelten	 von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 verändern	 sich	 –	 ob	
Globalisierung,	 Digitalisierung,	 Prekarisierung	 –	 die	 gesellschaftlichen	
Veränderungen	 sind	 rasant	 und	 einschneidend.	 Die	 Kinder-	 und	
Jugendhilfe	 muss	 darauf	 Antworten	 finden.	 Jedes	 Kind,	 jede	 Familie	
muss	die	Unterstützung	bekommen,	die	den	jeweiligen	Bedürfnissen	und	
Problemlagen	entspricht.	Das	braucht	ausreichende	Ressourcen.	Mehr	Fokus	
muss	auch	auf	präventive	Angebote	gelegt	werden,	um	zu	verhindern,	dass	
Familien	so	sehr	unter	Druck	geraten,	dass	die	Jugendämter	einschreiten	
müssen.	Gefordert	wird	hier	z.B.	der	flächendeckende	Ausbau	von	Frühen	
Hilfen	oder	Erziehungsberatungsstellen.

Die	 Weiterentwicklung	 und	 Überprüfung	 von	 Qualitätsstandards	 in	 der	
Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 muss	 einheitlich	 erfolgen.	 Hier	 bedarf	 es	 der	
Erarbeitung	nationaler	Standards	(siehe	oben),	wobei	bei	der	Umsetzung	
in	den	Ländern	auf	lokale	bzw.	regionale	Besonderheiten	Bezug	zu	nehmen	
ist.	 Notwendig	 sind	 zudem	 wissenschaftliche	 Wirkungsanalysen,	 die	
regelmäßig	die	Effektivität	des	Kinder-	und	Jugendhilfesystems	überprüfen	
und	mit	deren	Hilfen	fachlich	fundierte	Bedarfsplanungen	erstellt	werden	
können.

Als	Grundlage	dafür	muss	vergleichbares	und	leicht	verfügbares	statistisches	
Zahlenmaterial	 der	 relevanten	 Querschnittsmaterien	 (Zahlenspiegel	 zu	
Budget	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	Armut,	Migration,	Bildung,	Gewalt	
u.v.a.m.)	zur	Verfügung	stehen.

Für	 folgende	 zwei	 Zielgruppen	 braucht	 es	 dringend	 neue	 Lösungen	 der	
Kinder-	und	Jugendhilfe:	Die	Versorgung	von	unter	Dreijährigen	ist	eine	
große	Herausforderung,	weil	es	zu	wenige	 (Krisen-)Pflegeeltern	gibt	und	
alternative	Konzepte	fehlen.	Der	Beruf	muss	attraktiver	gestaltet	werden,	
Kleinkinder	 in	 (Krisen-)Wohngemeinschaften	mit	wechselndem	Personal	
sind	fachlich	problematisch.
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diesem	Halbtagsschulsystem	schwer.	Deshalb	wird	das	Bildungsniveau	im	
Vergleich	zu	anderen	Ländern	besonders	oft	weitervererbt.

Wir	 brauchen	 ein	 Schulsystem,	 in	 dem	 alle	 Kinder	 und	 Jugendlichen	
so	 früh	 wie	 möglich	 in	 ihren	 Talenten	 und	 Fähigkeiten	 kontinuierlich	
gefördert	 und	 in	 ihren	 Schwächen	 unterstützt	 werden.	 Am	 besten	 geht	
dies	 in	 Ganztagsschulen	 wo	 LehrerInnen,	 FreizeitpädagogInnen	 und	
SozialarbeiterInnen	multiprofessionell	und	verschränkt	zusammenarbeiten.
Es	 ist	 notwendig,	 ein	 Schulsystem	 zu	 entwickeln,	 das	 sozial	 fair	 und	
inklusiv	ist	und	in	dem	die	Trennung	der	Kinder	nach	ihren	Interessen	und	
Begabungen	erstmals	am	Ende	der	Schulpflicht	erfolgt.	Die	KJA	fordert	eine	
gemeinsame	Schule	für	alle	6-	bis	15-	Jährigen.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche brauchen gleiche Chancen

Asylverfahren	dauern	noch	 immer	viel	 zu	 lang	und	 immer	öfter	werden	
sie	in	erster	Instanz	negativ	beschieden.	Gleichzeitig	werden	Integrations-	
und	 Bildungsmaßnahmen	 gekürzt.	 Damit	 wachsen	 die	 Unsicherheit	
und	 Perspektivenlosigkeit	 unter	 den	 Minderjährigen.	 Leider	 wird	 im	
Asylverfahren	das	Kindeswohl	nicht	systematisch	berücksichtigt,	auch	hier	
sollte	das	Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip	gelten	um	z.B.	das	Abschieben	
gut	integrierter	Familien	zu	verhindern.

Diskriminierungen	erfahren	geflüchtete	Kinder	und	Jugendliche	auch	im	
Bildungsbereich. So sollten aus Sicht der KJA die Deutschförderklassen 
abgeschafft,	der	Lehrstellenmarkt	für	junge	AsylwerberInnen	geöffnet	und	
junge	Flüchtlinge	in	den	Anwendungsbereich	der	„Ausbildungspflicht	bis	
18“	aufgenommen	werden.

Obwohl	die	Gesetze	grundsätzlich	keine	Unterschiede	zwischen	Kindern	
österreichischer	 Abstammung	 und	 Kindern	 ausländischer	 Abstammung	
machen,	 werden	 dennoch	 unbegleitete	 minderjährige	 Flüchtlinge	 (UMF)	
in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	ungleich	behandelt.	Im	Besonderen	wird	
bei	 jungen	 AsylwerberInnen	 ab	 14	 Jahren	 kein	 ausreichendes	 Clearing	
durchgeführt,	welchen	konkreten	Hilfebedarf	sie	haben.	

Es	gibt	weniger	Angebot	an	Therapien	oder	Unterstützungsmaßnahmen	und	
der	Tagsatz	für	die	Betreuung	ist	um	rund	50%	geringer	als	für	einheimische	
Kinder.	 Letzteres	 führt	 zu	 einer	 schlechteren	 Betreuungsqualität,	
obwohl	 die	 Jugendlichen	 aufgrund	 ihrer	 Kriegstraumata	 oft	 erhöhten	
Unterstützungsbedarf	haben.	

Es	würde	sich	anbieten,	bei	solchen	Aktionen	wiederum	ein	multidisziplinäres	
Team	 einzusetzen	 oder	 zumindest	 speziell	 kinderrechtlich	 geschulte	
PolizistInnen.

Kinderarmut muss bekämpft werden

Aktuell	 sind	 rund	 324.000	 Kinder	 und	 Jugendliche	 in	 Österreich	
armutsgefährdet	bzw.	armutsbetroffen	und	in	Wien	lebt	ein	Großteil	dieser	
jungen	Menschen.	Sie	bekommen	Armut	in	all	ihren	Facetten	zu	spüren	–	
geringeres	 Bildungsniveau,	 schlechtere	 Gesundheit	 und	 weniger	 soziale	
Teilhabe.	Nach	einer	aktuellen	Studie	müssen	in	Österreich	54.000	Kinder	
auf	eine	nahrhafte	Nahrung	verzichten	und	118.000	leben	in	Haushalten,	
die	sich	unerwartete	Ausgaben,	wie	den	Ersatz	bzw.	die	Reparatur	einer	
kaputten	Waschmaschine,	nicht	 leisten	können.	Viele	Kinder	wohnen	 in	
verschimmelten	Wohnräumen,	können	nicht	an	Schulaktivitäten	teilnehmen	
und	laden,	oft	aus	Scham	oder	Platzgründen,	keine	FreundInnen	ein.	Armut	
macht	einsam.

Um	eine	soziale	Absicherung	für	alle	Kinder	zu	gewährleisten	sind	empirische	
Grundlagen	zu	den	Kosten,	die	Familien	für	ihre	Kinder	aufwenden	müssen,	
notwendig.	Die	derzeitigen	Familienleistungen	basieren	auf	einer	Erhebung	
aus	dem	Jahr	1964.	Hier	braucht	es	dringend	eine	aktuelle	Erhebung	der	
Kinderkosten.	 Davon	 ausgehend	 muss	 eine	 faire	 Kindergrundsicherung	
eingeführt	 werden,	 die	 soziale	 Sicherheit	 ermöglicht	 und	 Kinderarmut	
bekämpft.

Dramatisch	sind	die	Auswirkungen	auf	armutsgefährdete	Kinder,	wenn	der	
derzeitige	Entwurf	zum	neuen	(Bundes-)Sozialhilfegesetz	so	bleibt	wie	er	
ist.	Besonders	für	kinderreiche	Familien	wird	es	empfindliche	Einbußen	
geben	(ab	dem	dritten	Kind	sind	nur	mehr	43	Euro	pro	Monat	vorgesehen),	
aber	 auch	 Kinder	 von	 Asylberechtigten	 (niedriges	 Deutschniveau,	 kein	
Pflichtschulabschluss)	oder	von	ehemaligen	Strafhäftlingen	werden	weniger	
Unterstützung	erhalten.	Für	Alleinerziehende	und	ihre	Kinder	sind	derzeit	
nur	„Kann“-	Leistungen	vorgesehen,	sie	wären	also	auf	Almosen	angewiesen.	
Die	KJA	fordert	eine	Überarbeitung	des	Entwurfs,	um	hier	ein	effektives	
Instrument	 zur	 Armutsbekämpfung	 und	 Absicherung	 kinderrechtlicher	
Grundbedürfnisse	in	Österreich	zu	schaffen.

Das Recht auf bestmögliche Bildung 

Österreich	hat	ein	sehr	selektives	Schulsystem,	das	nicht	dem	Grundsatz	
entspricht,	dass	„kein	Kind	verloren	gehen	darf.“	Bereits	in	der	Volksschule	
kann	 man	 (wieder)	 sitzen	 bleiben	 und	 schon	 mit	 10	 Jahren	 wird	 die	
Bildungslaufbahn	maßgeblich	festgelegt.	Kinder	von	bildungsfernen	Eltern	
oder	 die	 eine	 andere	 Muttersprache	 als	 Deutsch	 sprechen,	 haben	 es	 in	
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Die	 Wartefristen	 auf	 Psychotherapieplätze,	 die	 von	 der	 Krankenkasse	
finanziert	 werden,	 sind	 teilweise	 extrem	 lang	 und	 die	 Plätze	 in	 der	
Kinderpsychiatrie	 rar.	So	kommt	es	 immer	wieder	vor,	dass	Kinder	und	
Jugendliche	entweder	gar	nicht	aufgenommen	werden	können	oder	auf	die	
Erwachsenenpsychiatrie	verlegt	werden.	

Letztere	haben	weder	die	notwendigen	Ressourcen	noch	das	entsprechend	
geschulte	Personal,	um	Minderjährige	mit	psychischen	Problemen	behandeln	
zu	können.	Die	KJA	fordert	hier	dringend	den	Ausbau	von	Therapieplätzen	
und	Bettenkapazitäten	in	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie.

 
12	 Vgl.	Sonderbericht	Kinder	und	ihre	Rechte	in	öffentlichen	Einrichtungen	2017;	https://www.parlament.
gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00055/index.shtml
13	 https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/8/6/7/CH3434/CMS1526286650148/
tabellenband_eusilc_2017_20180426.pdf

Gewalt an Kindern- und Jugendlichen beenden 

Das	 Gewaltverbot	 in	 der	 Erziehung	 feiert	 ebenfalls	 2019	 seinen	 30.	
Geburtstag,	 seit	 2011	 steht	 es	 sogar	 in	 der	 Verfassung	 (Art.	 5	 BVG	
Kinderrechte),	 dennoch	 berichten	 viele	 Kinder	 und	 Jugendliche	 in	 der	
Beratung	durch	die	KJA	von	Gewalterfahrungen.	Ob	Gewalt	in	der	Familie,	
in	der	Schule,	in	Wohngemeinschaften,	in	Freizeitvereinen	oder	Online	–	
Gewalt	hat	viele	Ausprägungen	und	kann	Leben	zerstören.	
Dass	tagelanges	Ignorieren	oder		abwertendes	Verhalten	gegenüber	Kindern	
als	psychische	Gewalt	ebenfalls	verboten	ist,	weiß	beispielweise	nur	ein	
Viertel	der	Eltern	in	Österreich.

Das	tatsächliche	Ausmaß	von	Gewalt	gegenüber	Kindern	und	Jugendlichen	
ist	statistisch	nicht	festzuhalten,	da	es	meist	im	Verborgenen	geschieht.	
Hier	braucht	es	Bewusstseinsbildungsmaßnahmen	auf	allen	Ebenen	und	
verpflichtende	Kinderschutzkonzepte.	Aufklärungsarbeit	muss	 zu	 vielen	
Themen	durchgeführt	werden,	angefangen	von	Cybermobbing,	Sextortion,	
bis	hin	zu	Zwangsheirat	oder	Genitalverstümmelung.

Kinder und Jugendliche, die Gewalt erfahren haben, brauchen 
niederschwellige	Beratungsangebote,	sichere	Räume,	um	sich	zu	erholen	
und	zeitnahe	kostenlose	psychotherapeutische	Hilfe,	um	ihre	traumatischen	
Erlebnisse	aufarbeiten	zu	können.

Um	 Eltern	 frühzeitig	 aus	 der	 Überforderung	 zu	 holen,	 fordert	 die	 KJA	
vermehrt	präventive	Angebote	wie	den	flächendeckenden	Ausbau	der	Frühen	
Hilfen	oder	verpflichtende	Elternbildung.

Laufend	 Schulungen	 braucht	 es	 auch	 für	 PolizistInnen,	 damit	 sie	 bei	
Gewalt	in	der	Familie	eine	fundierte	Gefährdungseinschätzung	durchführen	
können	und	Wegweisungen	von	potentiellen	TäterInnen	aussprechen.	Ein	
besonderes	Augenmerk	muss	auf	die	(mit)betroffenen	Kinder	gelegt	werden.	
Außerdem	 sollte	 Betreuung	 bzw.	 falls	 notwendig	 auch	 Psychotherapie	
angeboten werden.

Kinder haben das Recht, gesund aufzuwachsen

Auch	wenn	die	ärztliche	Versorgung	bei	Unfällen	oder	akuten	Erkrankungen	
in	 Österreich	 grundsätzlich	 als	 gut	 zu	 bezeichnen	 ist,	 gibt	 es	 doch	 im	
Kindergesundheitsbereich	 einige	 Mängel.	 So	 nimmt	 beispielsweise	
die	 Anzahl	 der	 KassenkinderärztInnen	 kontinuierlich	 ab.	 Immer	 mehr	
MedizinerInnen	 entscheiden	 sich	 als	 Wahl-	 oder	 PrivatärztInnen	 zu	
arbeiten,	was	zwangsweise	zu	einer	Zwei-Klassen-Medizin	und	somit	zu	
einer	Benachteiligung	von	Familien	mit	niedrigerem	Einkommen	führt.	Noch	
besorgniserregender	ist	die	Lage	von	Kindern	mit	psychischen	Problemen.	
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